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Burghard Schneider Dr. Rudolf Ridinger

Weihnachten steht schon wieder vor der

Tür. Und wie schon so oft: Man wünscht

sich ein „friedliches Fest“. Und bei den

sich anschließenden guten Wünschen für

das neue Jahr steht nach der Gesundheit

der „Frieden“ häufig an zweiter Stelle.

Nahezu immer wird dabei an das friedliche

Zusammenleben der Völker auf der Erde

gedacht, daran, dass es keine Kriege zwi-

schen ihnen, keine Bürgerkriege und kei-

ne Terroranschläge geben möge.

Selten, viel zu selten war mit den Wün-

schen nach „friedlichem“ Zusammenle-

ben die Hoffnung verknüpft, dass sich das

Miteinander aller in Deutschland leben-

den Menschen „friedlich“ gestaltet.

Das mag in diesem Jahr anders sein. Hof-

fentlich. Denn die Angst vor „französischen

Zuständen“ geht in europäischen Einwan-

derungsländern um. Zwar ist die in Deutsch-

land zurzeit noch unbegründet, denn die

Dinge liegen in Frankreich ganz anders. In

Deutschland sind die Einwandererviertel in

der Regel multiethnisch und multireligiös

– trotz klar identifizierbarer ethnokultu-

reller Siedlungs-Kerne. Sie sind auch meis-

tens durch Zu- und Wegzug gewachsen –

nicht extra gebaut.

Soziale Brennpunkte, in denen ethnische

und soziale Probleme sich gegenseitig ver-

schärfen, wachsen aber auch in Deutsch-

land – und nicht nur in dem von den Me-

dien immer wieder ausgeleuchteten Ber-

lin-Kreuzberg. „Kreuzberg“ gibt es in vie-

len Bundesländern mit der Gefahr, dass

sich Ghettos bilden können.

Nicht nur in Kreuzberg kann man sich

ausrechnen, wieviele Erwachsene mit Mi-
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Ein friedliches Jahr 2006

am normalen Wohnungsmarkt nicht adä-

quat versorgen können. In gleichem Maß

schrumpft das Angebot, das für diese 

Situation als „Sozialer Wohnungsbau“ ent-

wickelt wurde, und konzentriert sich räum-

lich in den Beständen am Rande der Groß-

städte. Und das sind häufig die Großsied-

lungen, die aufgrund ihres Mangels an

identitätsstiftender Architektur mit ur-

sächlich sind für Frustration, Agression

und rohe Gewalt. Aber nicht nur diese.

Die Wohnungswirtschaft ist sich der jetzt

öffentlich diskutierten Probleme schon seit

Jahren bewusst. Deshalb hat sie  – vielfach

von der Öffentlichkeit nicht wahrgenom-

men – eine Vielzahl von unterschiedlichen

Integrationsmaßnahmen initiiert, Sozial-

arbeiter eingestellt, Belegungs- und Quar-

tiersmanagement und vieles andere mehr

betrieben.

Gleichzeitig hat sie aber seit Jahren im-

mer wieder an die Politik appelliert, sie

mit den Problemen nicht allein zu lassen,

weil sonst längerfristig Ghettos und „no-

go-areas“ drohten – so der Verbandsdirek-

tor des VdW Rheinland Westfalen noch

im Rahmen des Verbandstages im Sep-

tember dieses Jahres.

Wenn nun, aufgerüttelt durch die franzö-

sischen Ereignisse, auch die Politik zur Er-

kenntnis gekommen ist, politikfeldüber-

greifende, integrierte Programme zur Vi-

talisierung städtischer Quartiere umsetzen

zu müssen, um den Problemen entgegen-

zu wirken und den sozialen Frieden zu er-

halten, stimmt das hoffnungsfoh.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen be-

sinnliche Weihnachtstage und ein „fried-

liches“ Jahr 2006.

Ihre

P. S.: Die Geschäftsstellen und Büros un-

serer Verbände in Bonn, Düsseldorf,

Frankfurt, Mainz und Münster sind vom

27. bis 30. Dezember 2005 geschlossen.

Die nächste Ausgabe des VM erhalten Sie

im Februar 2006.

grationshintergrund in 15 Jahren leben,

wenn bereits heute in den Kindertages-

stätten über die Hälfte Kinder mit Migra-

tionshintergrund sind. Und nicht nur in

Kreuzberg haben heute schon über die

Hälfte aller Migranten-Schulabgänger kei-

nen oder nur den geringsten aller Bil-

dungsabschlüsse und 75 Prozent keine Be-

rufsausbildung mit der Folge von zuneh-

mender Jugendarbeitslosigkeit und

isoliertem Leben in Armenghettos, in de-

nen Kriminalität, Hoffnungslosigkeit, Per-

spektivlosigkeit und Wertechaos zuneh-

men.

Wie gesagt: Die Dinge in Frankreich liegen

heute ganz anders. Aber: Wir werden sie

bekommen, wenn wir nicht aufpassen.

Wenn die Politik – aber auch wir alle –

nicht endlich Chancen zu einer möglichst

gleichberechtigten Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben eröffnen. Dabei geht

es besonders um die sprachliche Integra-

tion, um die ohne diese Voraussetzung

kaum erreichbare soziale Integration, um

die kulturelle Integration einschließlich

der Grundwerte unserer Rechtskultur und

um den Zugang zum Arbeitsmarkt. Nur so

wird es gelingen, die Migranten für das

Land zu gewinnen, in dem sie leben.

Und was geht das alles die Wohnungswirt-

schaft an? Sehr vieles. Denn in ihren Be-

ständen spielt sich all das ab, was vor dem

Hintergrund des Aufstandes der Migran-

ten-Kids in Frankreich in und für Deutsch-

land öffentlich diskutiert worden ist.

Gerade die Viertel des sozialen Woh-

nungsbaus stehen in der Gefahr, die Ghet-

tos dieses Jahrhunderts zu werden. Denn

die Zahl derjenigen Haushalte wächst, die

sich aufgrund ihrer Einkommenssituation

Burghard Schneider
Verbandsdirektor/Vorstand

VdW Rheinland Westfalen 

Dr. Rudolf Ridinger
Verbandsdirektor/Vorstand

VdW südwest
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Wohl wenige Themen beschäftigen die Dis-
kussion um die Zukunft der Innenstädte
zurzeit mehr als die so genannten „Busi-
ness Improvement Districts“ (BIDs). In
Nordrhein-Westfalen sind es die „Immobi-
lien- und Standortgemeinschaften“ (ISGs).
In Hessen sollen sie „Innovationsgebiete“
heißen. Wie häufig bei „neuen“ Themen
haben auch die BIDs eine breite Diskus-
sion um Organisationsformen, inhaltliche
Zielsetzungen und Perspektiven entfacht.
Ein bundesweiter Erfahrungsaustausch war
längst überfällig. Beim ersten nationalen
Kongress zu diesem Themenkomplex, or-
ganisiert und koordiniert vom Landesbüro
Stadtmarketing NRW, wurden am 15. No-
vember 2005 in Wuppertal Praxisbeispiele
vorgestellt.

Erste Pilotprojekte gibt es in Hamburg,

Hessen und Nordrhein-Westfalen. Ham-

burg hat schon ein BID-Gesetz. In Sach-

sen, dem Saarland und Hessen sollen

ebenfalls BID-Gesetze auf den Weg ge-

bracht werden.

Daneben gibt es zum Thema BIDs ein brei-

tes Spektrum an Stellungnahmen, Kom-

mentaren, Positionspapie-

ren und Beiträgen von Or-

ganisationen aus der

ganzen Bundesrepublik.

Neben dem Hauptverband

des Deutschen Einzelhan-

dels (HDE) haben das Deut-

sche Seminar für Städtebau 

und Wirtschaft (DSSW), die

Bundesvereinigung City-

und Stadtmarketing Deutsch-

land (bcsd), das Bundes-

bauministerium, der Zent-

ralverband der Deutschen

Haus-, Wohnungs- und

Grundeigentümer  und die

Handelskammer Hamburg

Position bezogen.

Zum Gesetzentwurf des

Landes Hessen für ein Ge-

setz zur Stärkung der inner-

städtischen Geschäftsquar-

tiere hat der VdW südwest

kürzlich im Rahmen einer Anhörung eine

Stellungnahme abgegeben.

„Vom sporadischen Klüngel 
zur systematischen Vernetzung“

Der nordrhein-westfälische Bauminister

Oliver Wittke (CDU) forderte auf dem Kon-

gress in seiner Rede über neue Koopera-

tionen in der Innenstadt mehr Kommuni-

kation und Partnerschaften in den Städten.

Stadtplanung sei heute Veränderungsma-

nagement, in das die lokalen Akteure ein-

bezogen werden müssten – zum einen,

weil dem Staat die Aufgaben über den Kopf

zu wachsen drohten, zum anderen aber

auch, weil die Partner gemeinsam viel

mehr umsetzen könnten. Aus Gründen

der Gerechtigkeit seien im übrigen alle Ak-

teure in die Aufwertungsmaßnahmen ein-

zubeziehen.

BIDs als eine Form von Public-Private-

Partnership wiesen den Weg „vom spora-

dischen Klüngel zur systematischen Ver-

netzung“, so Minister Wittke. Mit den ISGs

in Nordrhein-Westfalen verknüpfe das

Land die Hoffnung, die von Zwang ge-

kennzeichnete Orga-

nisation von BIDs mit

dem Prinzip der Frei-

willigkeit und der

Kräfte aus dem Gebiet

weiterzuentwickeln.

Helmut Köchert vom

Ministerium für Bau-

en und Verkehr (MBV)

des Landes Nord-

rhein-Westfalen gab

einen Überblick über

die vielfältigen Akti-

vitäten in den Bundes-

ländern. Dort gebe es

sowohl gesetzliche Re-

gelungen, Gesetzes-

initiativen als auch

freiwillige Vereinba-

rungen. Die Haupt-

handlungsfelder aller

deutschen und auch

internationalen BID-

Initiativen lägen vor allem in der Ver-

besserung von Vermarktung, Ordnung 

(Sicherheit, Sauberkeit), Stadtgestaltung,

Qualifizierung der Gewerbetreibenden

und der Nutzung (z. B. Branchenmix)

innerstädtischer Gebiete.

Eine inhaltliche Weiterentwicklung der

BIDs zu neuen Standorttypen, zum Bei-

spiel von Wohngebieten, werde in Penn-

sylvania erprobt.

BID als „anbietende Gesetzgebung“

Wilhelm Schulte, Amtsleiter in Hamburg,

zeigte sich überzeugt von der gesetzlichen

Regelung in seiner Stadt. Sie böte lediglich

einen Rahmen, in den sich Initiativen wie

Hamburg-Bergedorf oder Hamburg Neu-

er Wall freiwillig und jeweils mit großer

Zustimmung hineinbegeben hätten. Das

Hamburger Regelwerk habe den Charme,

mit neun Paragraphen ein schlankes Ge-

setz zu sein. Zugleich verfüge es über ei-

ne einfache Berechnungsformel für die Fi-

nanzierung, weil es die Einheitswerte zu-

grunde lege.

Der besondere Pfiff sei die Regelung des

negativen Votums: Wenn weniger als 33

Prozent der Grundeigentümer widersprä-

chen, könne das BID-Verfahren starten.

Als Schwachstellen bezeichnete Schulte

die noch mangelnde Kommunikation in

der Verwaltung, vor allem mit der Fi-

nanzverwaltung. Auch die Finanzierung

in der Vorphase von BID-Initiativen (Weg

der Antragstellung) sei nicht immer aus-

reichend gesichert. Schultes Fazit: BID ist

als „anbietende Gesetzgebung“ zu verste-

hen und so zu regeln, dass sie für alle

Standorte Gültigkeit hat.

Penicillin, Placebo oder 
Pragmatismus?

Die Abschlussdiskussion zum Thema

„BIDs/ISG – Penicillin, Placebo oder Prag-

matismus – die Erfolgsfaktoren“ näherte

sich dem Thema über einen medizinischen

Vergleich. 

„Business Improvement Districts“ – 
Penicillin, Placebo oder Pragmatismus?

Erster nationaler Kongress zur Erfahrung mit neuen innerstädtischen Kooperationen
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Der pragmatische Weg einer besseren Ver-

netzung der Akteure, einer größeren Ver-

bindlichkeit und gesicherter Finanzierung

sei sowohl mit beherztem Anpacken (Pe-

nicillin) als auch über die Stärkung der ge-

fühlten Zufriedenheit (Placebo) anzuge-

hen. Um die Nebenwirkung der Un-

gleichbehandlung zu vermeiden, sei darauf

zu achten, dass alle Nutznießer sich auch

an der Finanzierung beteiligten.

Die Diskutanten und das Publikum spra-

chen sich mehrheitlich dafür aus, die

Chancen einer gesetzlichen BID-Regelung

nicht sogleich „kaputt zu reden“. Für eine

gesetzliche Regelung  sprächen die Siche-

rung der Kontinuität und Konstanz von

Ideen und Projekten, die Verbindlichkeit

gegenüber den Immobilienbesitzern, die

strukturelle Sicherheit und die Finanzier-

barkeit bei gleichzeitigem Ausschluss von

Trittbrettfahrern.

Dr. Ulrich Hatzfeld (MBV NRW) versi-

cherte am Ende des Kongresses, dass es

weitere Veranstaltungen geben werde, um

den Erfahrungsaustausch über laufende

und geplante Projekte noch weiter zu for-

cieren.

Der VdW Rheinland Westfalen wird das

Thema, erweitert um die Einbeziehung

von Immobilien- und Grundstückeigentü-

mern, in den Mittelpunkt seines „5. Fo-

rum Wohnungswirtschaft“ am 23. und 24.

Mai 2005 in Bochum stellen.

In einer gemeinsamen Fachtagung des
VdW Rheinland Westfalen und des VdW
südwest am 27. Oktober 2005 im EBZ
Bochum ging es um Aspekte des Be-
triebskosten-Managements. Im Mittel-
punkt standen vor allem rechtliche,
wirtschaftliche und technische Ge-
sichtspunkte, in die namhafte Referen-
ten kompetent einführten.

Einen besonderen Schwerpunkt der

Tagung bildete das Thema Betriebs-

kosten-Benchmarking. Reinhard Zehl

(Geschäftsführer der Berliner Wohn-

Com GmbH) stellte das von seinem

Unternehmen angebotene Betriebskos-

ten-Benchmarking-System vor. Dabei

geht es um ein Internet-basiertes Ver-

fahren, das bei einigen Wohnungs-

unternehmen bereits seit mehreren

Jahren erfolgreich in der praktischen

Anwendung ist. Durch die Einbezie-

hung von Best-Practice-Beispielen aus

anderen Unternehmen ist der Infor-

mationsgehalt des Systems nochmals

erhöht worden. Den Vortrag rundete

ein Praxisbericht der Wohnbau Service

Bonn sowie Berichte über Änderungen

im Betriebskostenrecht ab. 

Die nachträgliche Korrektur von feh-

lerhaften Betriebskostenabrechnun-

gen, die Wärmecontracting-Urteile 

sowie aktuelle BGH-Urteile zur Rück-

zahlung von Vorauszahlungen bei

nicht vorgenommener Abrechnung

und zur Behandlung von Concierge-

Kosten waren weitere Tagungsthemen. 

Im technisch orientierten Teil wurden

die Themenbereiche „Energetische

Modernisierung und deren Wirtschaft-

lichkeit“, „Betriebskostenoptimale

Wasserver- und -entsorgung“ sowie

„Abfallmanagement“ behandelt. Die

anschaulichen Beispiele aus der Praxis

stießen im Teilnehmerkreis auf be-

sonders großes Interesse – ebenso wie

ein Workshop im Vorfeld der Veran-

staltung.

Betriebskosten-Management 
kann optimiert werden

Fachtagung 
im EBZ – Europäisches Bildungszentrum

Senioren wollen
nicht ins Heim

Zwei Drittel der deutschen Senioren
wollen ihren Lebensabend in den ei-
genen vier Wänden verbringen.

Nur drei Prozent der 60- bis 75-Jäh-

rigen könnten sich vorstellen, in 

ein Seniorenheim zu ziehen, so eine

Umfrage des Marktforschungsinsti-

tuts TNS Infratest im Auftrag der 

Allianz. Vor allem ältere Männer 

bevorzugten die eigene Wohnung.

Infratest befragte 500 Senioren 

zwischen 60 und 75 Jahren.

Infratest-Umfrage

Der hessische Kabelnetzbetreiber iesy und
die Tele Columbus in Hannover dürfen sich
zusammenschließen. Das hat das Bundes-
kartellamt ohne Auflagen genehmigt, be-
stätigte die Sprecherin des Amtes, Irene
Sewczyk, am 18. November 2005 auf Nach-
frage des GdW.  Der Zusammenschluss
könne damit sofort vollzogen werden.

Iesy ist mit rund 5,2 Millionen versorgten

Haushalten der zweitgrößte deutsche Ka-

belbetreiber nach Kabel Deutschland

GmbH (KDG/München). Tele Columbus

betreut rund 2,6 Millionen Kabelkunden

und ist der größte Betreiber von Gebäude-

netzen (Netzebene 4). Hinter iesy steht der

Finanzinvestor Apollo Management, hinter

Tele Columbus der Finanzinvestor BC

Partners.

Im vergangenen Jahr hatten die Wettbe-

werbshüter die Pläne von Kabel Deutsch-

land gestoppt, die drei Anbieter ish, iesy

und Kabel Baden-Württemberg für rund

2,7 Milliarden Euro zu erwerben.

Die Zusammenführung zweier früherer

Telekom-Nachfolgegesellschaften mit dem

größten Netzebene-4-Betreiber markiert

einen neuen Meilenstein in der Konzen-

trationsentwicklung auf dem deutschen

Kabelmarkt.

Bundeskartellamt 
genehmigt Zusammenschluss 

Tele Columbus und iesy
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„Die rund 800 kommunalen und öffent-
lichen Wohnungsunternehmen in Deutsch-
land sind ein Beitrag zur Lösung der finan-
ziellen und sozialen Probleme der Städte
und Gemeinden. Sie tragen als wichtiges
Wohnungs- und stadtentwicklungspoliti-
sches Instrument der Kommunen ent-
scheidend dazu bei, den sozialen Frieden in
den Wohnquartieren zu sichern, die Weiter-
entwicklung und den Umbau des Stadtbil-
des voranzutreiben und wichtige Impulse
für das lokale und regionale Baugewerbe
zu geben“, resümierte Lutz Freitag, Präsi-
dent des GdW Bundesverband deutscher
Wohnungs- und Immobilienunternehmen,
die Ergebnisse des zweitägigen Kongresses
„UNVERZICHTBAR – Kommunale und öf-
fentliche Wohnungsunternehmen sichern
vitale Städte“, der am 22. und 23. Novem-
ber 2005 in Hannover stattfand.

Außerordentliche Resonanz

Die Aktualität und Brisanz des Themas

und die hochkarätigen Referenten aus Po-

litik und Wirtschaft zogen mehr als 600

Teilnehmer nach Hannover. Neben zahl-

reichen Unternehmensvertretern aus al-

len Bundesländern kamen viele Teilneh-

mer aus Politik und Verwaltung der Kom-

munen. 

Mehrere Landtagsabgeordnete, darunter

Dieter Hilser, wohnungspolitischer Spre-

cher der SPD-Fraktion im Landtag NRW,

waren ebenso dabei wie der Leipziger Pla-

nungsdezernent Engelbert Lütge-Daldrup,

der noch am Abend des 22. November

2005 nach Berlin eilte, um tags darauf 

zum neuen Staatssekretär im Ministerium

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

ernannt zu werden. 

Europäische Dimension

Michel Delebarre, Präsident der Union So-

ciale pour l’Habitat, Paris, und früherer

Städtebauminister in Frankreich, stellte

nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Un-

ruhen in den „Ban-

lieues“ von Paris

und anderer großer

Städte in Frank-

reich die Frage der

Wohnraumversor-

gung als eine der

zentralen Fragestel-

lungen für die Ent-

wicklung der euro-

päischen Städte

heraus. „Wohnungs-

krise, Spannungen in den lokalen Märkten,

drohende Ausgrenzung der Schwächsten

unserer Gesellschaften: das ist die Realität,

mit denen sich mehr oder minder alle gro-

ßen europäischen Metropolen konfrontiert

sehen“, so Delebarre. Für ihn zeigt die

Konstituierung einer fraktionsübergrei-

fenden Arbeitsgruppe im Europaparlament

zu den Fragen der Stadtentwicklung und

des Wohnungswesens, dass die Abgeord-

neten diese Probleme erkannt hätten, „und

es zeigt den engen Zusammenhang von

Urbanität und Wohnsituation“.

Delebarre stellte sich mit seinem Be-

kenntnis zur Unverzichtbarkeit kommu-

naler Wohnungsunternehmen auf die Sei-

te vieler Redner und Zuhörer im Publi-

kum. Um gegen die Ausgrenzung durch

den Markt anzukämpfen und die Ziele ge-

sellschaftlichen Zusammenhalts und so-

zialer Durchmischung zu erreichen, kön-

nen sich, so Delebarre, die Städte nicht

ausschließlich auf den Markt verlassen.

Für ihn ist die Existenz kommunaler Woh-

nungsunternehmen Garant für eine nach-

haltige kommunale Wohnungspolitik.

Städte und kommunale 
Wohnungsunternehmen – 
eine Win-Win-Situation

Oberbürgermeister Christian Ude, Präsi-

dent des Deutschen Städtetages, belegte

beeindruckend, dass kommunale und öf-

fentliche Wohnungsgesellschaften mehr

als Wohnungsunternehmen sind. Anhand

von zehn Punkten

beschrieb er die

Win-Win-Situation.

Stichworte waren:

Integration sozialer

Randgruppen, in-

takte Nachbarschaf-

ten, Frühwarnsyste-

me, Modellprojekte

des Wohnens, Miet-

p re i sdämpfung ,

Stabilisierung der

heimischen Bauwirtschaft, Eigenkapital-

verzinsung, Vermögenswerte.

Ude betonte: „Gerade wegen der Finanznot

der Städte und der wirtschaftlich schwie-

rigen Lage vor Ort brauchen Kommunen

starke, verlässliche Partner.“ Er warnte in

diesem Zusammenhang vor der „Preisga-

be der kommunalen Daseinsvorsorge“.

„Nach einem Verkauf drohten Mieterhö-

hungen und der rasche Weiterverkauf von

Wohnungspaketen an weitere Investoren“,

so Ude. Er forderte die Unternehmen des-

halb auf, sich dem verschärften Wettbe-

werb in der Immobilienbranche – der un-

zweifelhaft zu einem Professionalisie-

rungsschub beigetragen habe – offensiv

zu stellen.

Kapitalrendite contra Stadtrendite

In einem Streitge-

spräch wehrten sich

die Vertreter der Woh-

nungswirtschaft vehe-

ment gegen das Urteil

anwesender Aufkäu-

fer-Unternehmen,

dass kommunale und

öffentliche Woh-

nungsunternehmen

„under -managed“

seien. 

Dr. Dietrich Gold-

mann (Vorstand Allbau AG, Essen), Vor-

sitzender der BAG kommunaler Woh-

GdW-Kongress der kommunalen und öffentlichen Wohnungsunternehmen

UNVERZICHTBAR – 
Kommunale Wohnungsunternehmen 
sind Teil der Zukunft unserer Städte

Michel Delebarre Christian Ude

Dr. Dietrich Goldmann



7Aktuelles

12/05 – 1/06 • VerbandsMagazin

nungsunternehmen im GdW, hielt der Auf-

käuferseite im Streitgespräch „Kapitalrendi-

te contra Stadtrendite“ vor, die Immobilie

nur von der Seite des Cashflows zu betrach-

ten. Auf dem spiele sie zugegebenermaßen

virtuos, die Sicht auf die Städte und die Men-

schen lasse sie dabei aber außer Acht. 

In dem schleichen-

den Prozess dieser

Wohnungsmarktver-

änderungen unter

Renditedruck be-

fürchtet der Bundes-

direktor des Deut-

schen Mieterbundes,

Dr. Franz-Georg Rips,

unter anderem „Ro-

sinenpickerei“ und

negativ veränderte

Nachbarschaften.

GdW-Präsident Lutz Freitag stellte zum

Ende die Frage, ob nach der Globalisie-

rung der Arbeitsplätze nun die Globalisie-

rung der Wohnungsplätze folgen werde.

„Stadtrendite“ nicht gefährden

An die kommunalen Anteilseigner gerich-

tet appellierte Freitag, ihren Wohnungs-

unternehmen in-

novative Finanzie-

rungsmode l l e ,

sozial und städte-

baulich verträgli-

che Mieterprivati-

sierungen, aber

auch die Auswei-

tung der Geschäfts-

tätigkeit  auf das

kommunale Lie-

genschaftsmanage-

ment oder die Projektentwicklung zu er-

möglichen. Damit könne die ökonomische

und soziale Ertragskraft gestärkt werden.

„Eine zu enge Definition des Geschäfts-

zweckes gefährdet das Ziel einer möglichst

großen Stadtrendite und würde die kom-

munalen und öffentlichen Wohnungs-

unternehmen in ihrer Leistungsfähigkeit

schwächen“, sagte Freitag.

Diese Wirkung hätte auch eine Verschär-

fung des § 107 der nordrhein-westfälischen

Gemeindeordnung zur wirtschaftlichen

Betätigung von Kommunen.

Die Mehrzahl der Redebeiträge und
ein Positionspapier stellt der GdW 
als PDF-Download unter www.gdw.de
in der Rubrik „Aktuelle Themen“ zur
Verfügung.

Dr. Franz-Georg
Rips

Lutz Freitag

Der diesjährige „Treffpunkt Ehrenamt in Ge-
nossenschaften“ fand mit vier zweitägigen
Veranstaltungen im November in Essen,
Bad Wildungen, Bad Neuenahr und Müns-
ter statt. Weit über 100 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zeigten die wachsende Re-
sonanz dieser gemeinsamen Veranstaltung
des VdW Rheinland Westfalen und des VdW
südwest. Folgende Themen standen im
Mittelpunkt:

π Michael Seibt (Referent für Öffentlich-

keitsarbeit bei der Baugenossenschaft

Freie Scholle, Bielefeld) stellte die Mit-

gliederzeitung als ein wichtiges Ins-

trument zur Mitgliederbindung vor.

Er betonte den hohen Stellenwert, den

dieses Medium als Kommunikations-

faktor bei den Mitgliedern hat. 

π Christoph Bretz (Referent für Technik

und Multimedia im Drei-Länder-Büro,

Bonn) informierte über Möglichkeiten

der energetischen Modernisierung. Er

stellte Möglichkeiten der sinnvollen Nut-

zung der  Energieeinsparverordnung

2002 vor. Beispiele für wirksame Wär-

medämmung waren ein weiteres Thema. 

π Die Rechte und Pflichten des Auf-

sichtsrates standen im Mittelpunkt des

Beitrages von Rechtsanwältin Dr. Da-

niela Cario (Justiziarin und Leiterin des

Referates Rechtsangelegenheiten im

Drei-Länder-Büro). Dabei ging es ins-

besondere um die Rechtsverhältnisse

der Mitglieder von Aufsichtsrat und

Vorstand. Außerdem stellte sie den 

Referentenentwurf zur Novellierung

des Genossenschaftsgesetzes vor.

π Karl-Heinz Range (Vorstandsvorsit-

zender der Vereinigte Wohnstätten

1889 eG, Kassel, und Vorsitzender des

Verbandsrates des VdW südwest) stell-

te die Ziele, Aufgaben und Arbeits-

weise des Nachbarschaftshilfevereins

„Hand in Hand“ vor, den die Genos-

senschaft Ende 2001 gegründet hat.

Nachbarschaftshilfe sei  nicht nur ein

wichtiger gesellschaftlicher Beitrag der

Genossenschaften, sondern auch ein

spürbarer Mehrwert für die Mitglieder.

π Dr. Gerhard Jeschke (Referent für Ge-

nossenschaftswesen im Drei-Länder-Bü-

ro) leitete mit einem Referat in das The-

ma „Mit einem Unternehmensleitbild

fit für die Zukunft“ ein. Anschließend

erarbeiteten die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer in zwei Workshops Eck-

punkte für ein solches Leitbild.

π Nina Schoppmann (Referentin für

Grundsatzfragen der Wohnungs- und

Immobilienwirtschaft im Drei-Länder-

Büro) sprach über das Thema „Die

Deutschen werden immer älter: Wie

Wohnungsgenossenschaften die ent-

sprechenden Potenziale nutzen kön-

nen“. Neben technischen und organi-

satorischen Möglichkeiten, die es den

älteren Mitgliedern ermöglichen,

möglichst lange im Wohnquartier 

leben zu können, stellte sie auch die

Förderprogramme in den drei Ländern

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz

und Hessen vor.

π Christian Schäfer (Leiter Vermietung

beim Bauverein zu Lünen eG) stellte

Inhaberschuldverschreibungen als ein

alternatives Finanzierungsinstrument

vor. Sie seien eine Möglichkeit, flexib-

ler und unabhängiger von der Dyna-

mik des Kapital- und Kreditmarkts zu

werden. 

Der „Treffpunkt Ehrenamt in Genos-

senschaften“ wird auch im November

2006 wieder an vier Wochenenden statt-

finden.

Weiter wachsende Nachfrage 
nach Erfahrungsaustausch

Treffpunkt Ehrenamt in Genossenschaften
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Die Wohnungswirtschaft muss sich heute
richtig positionieren, um morgen mieterge-
rechte Angebote machen zu können. Der in-
telligente Einsatz von Technik und die sinn-
volle Vernetzung der Versorgungsinfrastruktur
in den Wohnungen sind die Wettbewerbs-
faktoren von morgen. Dies war das Ergebnis
der Tagung „Intelligentes Wohnen – Mehr
Wohn- und Lebensqualität für ältere Men-
schen“ am 9. November 2005 im EBZ – 
Europäisches Bildungszentrum, das der VdW
Rheinland Westfalen gemeinsam mit InWIS
und dem EBZ veranstaltet hatte.

Vertreter der Wohnungswirtschaft, Tech-

nikanbieter und Vertreter sozialer Dienste

suchten in Bochum das Gespräch mitein-

ander und tauschten Erfahrungen aus.

Vorreiterunternehmen bei der Technik-

nutzung berichteten von längerer Ver-

weildauer der Mieter in ihren Wohnun-

gen, geringerer Fluktuation und niedrige-

ren Leerstandsraten. Die Einführung von

Hausnotrufen oder die Einrichtung sozia-

ler Dienste standen oft am Anfang einer

Erfolgsgeschichte. 

Zwar seien in der Wohnungswirtschaft

Kenntnisse über das technisch Machbare

noch immer wenig verbreitet. Seit dem 4.

Forum Wohnungswirtschaft des VdW

Rheinland Westfalen im Mai 2005, bei

dem „Intelligentes Wohnen“ und das

„Smart Home“ zum ersten Mal bundes-

weit von einem wohnungswirtschaftlichen

Verband aufgegriffen wurden, seien aber

aus mancher Utopie schon Regelangebote

entstanden, so Volker Eichener, Professor

und wissenschaftlicher Leiter des For-

schungsinstitutes InWIS.

Neue Kontakte 
der Wohnungswirtschaft 
mit Technik-Anbietern

In der parallel zur Tagung stattfindenden

Ausstellung präsentierten Unternehmen

marktreife Technologien, die für die Woh-

nungswirtschaft in Zukunft immer interes-

santer werden. Im Ausstellungsbereich ent-

stand zeitweilig Stehparty-Atmosphäre, bei

der die Teilnehmer miteinander ins Gespräch

kamen und zahlreiche Kontakte knüpften. 

Mit dem praxisorientierten Konzept der

Tagung folgte man der Forderung, die

VdW-Verbandsdirektor Burghard Schnei-

der auf dem 4. Forum Wohnungswirt-

schaft erhoben hatte: „Der Austausch zwi-

schen den beiden Branchen muss intensi-

viert werden, um Bewegung in die

Entwicklung intelligenter Wohntechnolo-

gien zu bringen.“

Beispiele aus der Praxis

In der sozialen Betreuung älterer Men-

schen haben einige Unternehmen unter

Verwendung moderner Technik bereits

mutige Schritte unternommen – das zeig-

ten Praxisberichte des Spar- und Bauver-

eins Hannover eG, der Baugenossenschaft

Freie Scholle in Bielefeld und des Evange-

lischen Siedlungswerks in Bayern. Mit dem

richtigen Know-how und in Kooperation

mit Anbietern sozialer Dienste bieten sie

zu geringen Mehrkosten erhebliche Zu-

satzleistungen an. Davon profitieren die

Mieter. Arthur Fechner (Spar- und Bau-

verein eG) betonte: „Sie dürfen nicht er-

warten, dass die Mieter von sich aus auf Sie

zukommen und solche Zusatzdienstleis-

tungen fordern.“ Dagmar Reiß-Fechter

(Evangelisches Siedlungswerk in Bayern)

sagte zu dem von ihrem Unternehmen ein-

geführten Hausnotruf: „Der Anfang ist

schwer, aber aktive Dienstleistung vertreibt

die Skepsis der Kunden.“

Jörg Lorenz (Vorstandsmitglied der Fre-

quenz eG) präsentierte einen Überblick

über aktuelle, technische Möglichkeiten,

die bereits Realität geworden sind:

„Ob bauliche Lösungen oder computer-

technische Konzepte – das alles ist schon

da. Es kostet nicht mehr viel und es ist

massentauglich.“ Als Beispiel nannte Lo-

renz ein „Bildtelefon“, das über die Netz-

ebene 4 von Fernseher zu Fernseher über-

trägt. „Diese Technologie dient nicht dazu,

alte Menschen zu isolieren“, betonte Lo-

renz. „Sie ist vielmehr eine unschätzbare

Chance für Senioren, Kontakt zur Außen-

welt zu halten und sozialer Vereinsamung

entgegenzuwirken. Wie viele Menschen

könnten so quasi miteinander zu Abend es-

sen, obwohl hunderte von Kilometern zwi-

schen ihnen liegen?“

Burkhard Sibbe (Vorstand der Hattinger

Wohnstätten eG) plädierte für die Schaf-

fung neuer technischer Standards in der

Wohnungswirtschaft, denn die seien Vor-

aussetzung für die Kundenfreundlichkeit

der neuen Technologien. Strom, Telefon,

Fernsehen und DSL seien Systeme, für die

es heute immer noch jeweils eine eigene

Infrastruktur gebe. Wenn die Wohnungs-

wirtschaft darauf warte, dass sich aus der

Industrie ein neuer gängiger Standard he-

rausbilde, dauere das viel zu lange.

Chancen zur 
strategischen Positionierung

Klaus Leuchtmann (Vorstand des EBZ)

mahnte, die Wohnungsunternehmen müs-

sten das Thema besetzen, ehe andere Bran-

chen ihnen zuvor kämen. „Noch ist dafür

Zeit. Aber wenn ich eines Tages etwa ein

Betreuungssystem via Fernsehen in Super-

märkten als Massenprodukt sehe, dann weiß

ich, dass uns eine Chance entgangen ist.“

Ein ähnliches Fazit zog Professor Eichener.

Man könne zwar beobachten, dass die

Wohnungswirtschaft sich zunehmend 

konstruktiv mit neuen Technologien und

Denkweisen beschäftige. Er mahnte aber

auch: „Die Praxisbeispiele haben gezeigt,

dass die Kunden abgeholt werden müs-

sen.“ Es gebe noch Defizite darin, den

Menschen den Sinn dieser Ideen und In-

novationen zu vermitteln. In Smart Ho-

mes oder im intelligenten Wohnen liege

ein Massenmarkt, der der Wohnungswirt-

schaft auf Jahrzehnte eine einzigartige

Chance zur strategischen Positionierung

biete – weit über die bloße Wohnraum-

vermietung hinaus. Um einen Massen-

markt zu erschließen, seien jedoch große

Anstrengungen notwendig. 

Für den VdW Rheinland Westfalen, In-

WIS und das EBZ wird das „Intelligente

Wohnen“ mit seinen sozialen, technischen

und betriebswirtschaftlichen Aspekten

über Jahre ein Thema bleiben. Im Jahr

2006 wird in einer weiteren Veranstaltung

eine andere Zielgruppe im Mittelpunkt ste-

hen. Außerdem werden dort u. a. die Mit-

glieder eines am Ende der Tagung gebil-

deten Arbeitskreises ihre Ergebnisse prä-

sentieren.

Mehr Wohn- und Lebensqualität für ältere Menschen

Intelligentes Wohnen 
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Der Genossenschaftsausschuss des VdW
Rheinland Westfalen und der Fachausschuss
für Genossenschaften des VdW südwest ka-
men am 22. November 2005 erstmals zu ei-
ner gemeinsamen Sitzung in Bad Neuenahr
zusammen. Die beiden Vor-
sitzenden, Bernhard Kopp-
mann (Bielefeld) und Heinz
Bolbach (Langen) betonten,
dass damit die erfolgreiche
Kooperation zwischen bei-
den Verbänden weiter vor-
angebracht werde.

Erstes Thema auf der Agen-

da war der 5. Gemeinsame

Genossenschaftstag am

3. und 4. Mai 2006 in

Dortmund. Der VdW

Rheinland Westfalen rich-

tet den Kongress aus, der

VdW südwest ist erstmalig

Mitveranstalter. 

Danach wurden weitere gemeinsame 

Veranstaltungen beider Verbände für die

Wohnungsgenossenschaften in Hessen,

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz

erörtert. Ab 2006 sollen Informations-

veranstaltungen, eine Veranstaltungsrei-

he „Aktuelles Genossenschaftsrecht“ so-

wie ein „Markt der Möglichkeiten – Aus

der Praxis für die Praxis“ angeboten wer-

den, bei dem es wesentlich um Koopera-

tionen und Netzwerke gehen soll.

Die Umsetzung des Gutachtens der Ex-

pertenkommission „Wohnungsgenossen-

schaften“ im Rahmen der Projekte im Ex-

perimentellen Wohnungs- und Städtebau

(ExWoSt) war für die Teilnehmer von be-

sonderem Interesse, weil Genossenschaf-

ten aus beiden Verbänden an Projekten

beteiligt sind. Im Projekt „Altersvorsorge

und Wohnungsgenossenschaften“ ist die

Kasseler Vereinigte Wohnstätten 1889 eG

involviert. Am Projekt „Entwicklungspo-

tenziale für Wohnungsgenossenschaften“

beteiligt sich der Spar- und Bauverein So-

lingen eG.

Dr. Daniela Cario, Justiziarin und Leiterin

des Referates Rechtsangelegenheiten im

gemeinsamen Drei-Länder-Büro beider

Verbände in Bonn, informierte über den

Stand der Novellierung des Genossen-

schaftsgesetzes und stellte den Referen-

tenentwurf vor. In der anschließenden Dis-

kussion wurde deutlich, dass die speziellen

Regelungen für Genossenschaften mit bis

zu 20 Mitgliedern –

einköpfiger Vorstand

und fakultativer Auf-

sichtsrat – auf Ableh-

nung stoßen. 

Abschließend prä-

sentierte Bernhard

Koppmann das Kon-

zept für Radiospots,

die von der „Arbeits-

gemeinschaft Marke-

tinginitiative Typisch

Genossenschaften in

Rheinland Westfa-

len“ zusammen mit

einer Werbeagentur

entwickelt worden

sind. Die Mitglieder

beider Genossenschaftsausschüsse beton-

ten dabei noch einmal, wie wichtig es sei,

die Wohnungsgenossenschaften durch ge-

meinsame und aufeinander abgestimmte

Marketingaktivitäten in der Öffentlichkeit

bekannter zu machen.

Die Genossenschaftsausschüsse beider

Verbände werden künftig zweimal im Jahr

gemeinsam tagen.

VdW Rheinland Westfalen und VdW südwest 

Heinz Bolbach

Bernhard Koppmann

Genossenschaftsausschüsse 
tagten erstmals gemeinsam
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Jahrzehntelang war die räumliche Entwick-
lung der Städte durch die Abwanderung ins
Umland geprägt. Vor allem junge Familien ge-
hörten zu den „Stadtflüchtern“. Zwei aktuel-
le Studien des BAT-Freizeitforschungsinstitu-
tes und des Deutschen Instituts für Urbanistik
(Difu) machen einen neuen Trend sichtbar.
Insbesondere innenstadtnahe Quartiere wer-
den wieder als attraktiver Wohnstandort ent-
deckt. Nach jahrelangen Bevölkerungsverlu-
sten nimmt die Einwohnerzahl innenstadtna-
her Quartiere in einigen Städten sogar schon
wieder zu. Aber viele, die dort wohnen möch-
ten, können sich das nicht leisten.

Difu-Studie

Die Difu-Studie verdeutlicht, dass das

Interesse am Wohnen in der Innenstadt

keine Modeerscheinung ist. Die Lebens-

bedingungen in den Städten haben sich

ebenso gewandelt wie die Ansprüche an

die Wohnumgebung. Bewohnerbefragun-

gen in Leipzig und München bestätigen

die wachsende Attraktivität der Stadt und

innenstadtnaher Bereiche.

Das freistehende Einfamilienhaus galt seit

Jahrzehnten als das unangefochtene

Wohnleitbild und mit Abstand als die fa-

vorisierte Wohnform in Deutschland. Doch

es sei zu erwarten, dass sich neue Wohn-

präferenzen herausbilden. Vermutlich wer-

de das freistehende Einfamilienhaus seine

Dominanz als Wohnleitbild für bestimm-

te Bevölkerungsschichten verlieren.

Die Preise für Wohnraum im re-

novierten Bestand in den Innen-

städten und ihrer unmittelbaren

Umgebung steigen weiterhin an,

so die Studie. In den meisten Städ-

ten mit innenstadtnahen Brach-

und Recyclingflächen, die künftig

auch für Wohnbebauung aufberei-

tet werden sollen, steht Wohnraum

im hoch preisigen Sektor bei der

Planung obenan. 

Die Innenstadt und innenstadtnahe

Gebiete sind auch bei jungen Familien be-

liebt. Die Befragungen aus den Untersu-

chungsgebieten verdeutlichen, dass junge

Familien oder Haushalte, die vor der Fami-

liengründung stehen, in ihren innenstadt-

nahen Quartieren bleiben möchten. Sie su-

chen nur aus Gründen des steigenden Flä-

chenbedarfs eine neue Wohnung.

Das Innenstadtwohnen wird von diesen Per-

sonengruppen dabei keineswegs – wie viel-

fach unterstellt – von vornherein als familien-

oder kinderfeindlich empfunden. Grund für

den Wegzug ist lediglich, dass angemessener

und vor allem bezahlbarer Wohnraum in ih-

rem bisherigen Wohnquartier nicht zu fin-

den ist.

Die Stadtentwicklungspolitik könne an der

Abwanderung von Familien in das Um-

land ebenfalls kein Interesse haben, so die

Studie. Das Vorurteil vom familienfeind-

lichen Stadtleben sei korrekturbedürftig,

ein neues Leitbild für das „familien- und

kindgerechte Wohnen“ in innenstadtna-

hen Gebieten mehr als überfällig.

BAT-Studie

Die Deutschen zieht es offenbar vom Land

zurück in die Städte. Das ist auch das Er-

gebnis einer Untersuchung des BAT-Frei-

zeitforschungsinstituts. Sinkende Lebens-

qualität auf dem Land und extrem hohe

Energiepreise beschleunigten den Trend

„Zurück in die Stadt“ und verkehrten die

seit Ende der sechziger Jahre anhaltende

Tendenz zur Abwanderung in ländliche

Räume vielfach ins Gegenteil. Künftig

würden die Menschen auch häufiger um-

ziehen.

Laut dieser Studie

des Freizeitfor-

schers Horst W.

O p a s c h o w s k i

über neue For-

men des Zusam-

menlebens ist die

Zeit der Stadt-

flucht vorbei.

„Extrem hohe

Energiepreise be-

schleunigen den

Trend“, sagte Opaschowski zu For-

schungsergebnissen über „Das Leben in

der Stadt der Zukunft“. Dazu wurden 2.000

Personen befragt. Ergebnis: Vor allem

Menschen in der Lebensphase nach der

Kindererziehung kehrten den Reihenhaus-

kolonien auf der grünen Wiese den Rücken.

Die 45-Plus-Generation sei zudem offen für

neue Lebensformen. „Deutschland kommt

in Bewegung“, meinte Opaschowski. Er sehe

eine Renaissance der Stadt. Architekten, Pla-

ner und Investoren sollten sich rechtzeitig auf

diese Entwicklung einstellen und den Blick

mehr auf stadtzentrale Wohnstandorte richten

und auf veränderte Bedürfnisse: „Gemein-

sam statt einsam“ heißt beispielsweise ein

Wohn- und Lebenskonzept der Zukunft“ – als

Antwort auf die demographische Entwick-

lung.

12 Prozent der Bundesbürger wünschen sich

„eine Wohngemeinschaft in einem Haus, in

dem mehrere Generationen eine eigene Woh-

nung haben und jederzeit in Gemeinschafts-

räumen zusammenkommen können, aber

nicht müssen.“ Gemeinschaftsräume könnten

so zum erweiterten Kinderzimmer werden –

berufstätige Eltern würden entlastet, ältere

Menschen fühlten sich nicht ausgegrenzt.

Jeder vierte Bundesbürger (26 Prozent) will in

Zukunft in einer Wohnanlage mit Menschen

in der Nachbarschaft leben, die „gleiche oder

ähnliche Interessen haben“.

Laut Opaschowski entscheiden daher künftig

wechselnde Lebensstile über die Wohnfor-

men. So gesehen werde es bald keine Stan-

dardwohnung mehr geben: Immobilien „ver-

zeitlichen“ sich – als Lebensabschnittshäu-

ser, -wohnungen oder -wohngemeinschaften

für Familien oder Alleinlebende, Singles oder

Senioren.

Für ihr Umfeld wünschen sich Städter viel

Grün in Form von Parks (91 Prozent), Gas-

tronomie (87 Prozent), Fußgängerzonen (86

Prozent) und Einkaufspassagen (83 Prozent).

Bei der Frage nach der Freizeitgestaltung ran-

giert die Oper an letzter Stelle (43 Prozent).

Viel höher schätzen die Bürger das Hallenbad 

(81 Prozent) und Spiel- oder Sportplätze (je 

78 Prozent) ein.

Professor Opaschowski hielt im Mai dieses

Jahres am Vorabend des 4. Forum Woh-

nungswirtschaft des VdW Rheinland West-

falen eine viel beachtete Rede über Zukunfts-

Trends in Deutschland.

Der Trend geht zurück in die Städte
Aktuelle Difu- und BAT-Studien

Prof. Horst W. Opaschowski
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In einer Kölner Hauptschule haben sich
Bundespräsident Horst Köhler und seine
Frau Eva-Luise ein eigenes Bild von der Si-
tuation in Stadtteilen mit hohem Migran-
tenanteil gemacht. Sie besuchten am 3. No-
vember 2005 den Förderunterricht für Schü-
ler aus Zuwandererfamilien im Stadtteil
Mülheim. Der Besuch kam auf Einladung
der Essener Stiftung Mercator zustande. Sie
will helfen, Kinder und Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund durch die Verbesse-
rung ihrer Bildungschancen in die Gesell-
schaft zu integrieren und gleichzeitig zu-
künftige Lehrer entsprechend den
Praxisanforderungen auszubilden. 

Die aktuelle PISA-Studie, deren Ergebnisse

am Tag des Präsidentenbesuchs veröf-

fentlicht wurden, belegt es einmal mehr:

Stadtteile mit überdurchschnittlich hohem

Bevölkerungsanteil von Kindern und Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund

schneiden besonders schlecht ab. Diese Ju-

gendlichen haben nach Abschluss der

Schule auch besondere Schwierigkeiten,

einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu

finden. 

„Geld und soziale Herkunft entscheiden

bisher noch zu sehr über die Zukunft un-

serer Kinder. Das ist beschämend“, so der

Bundespräsident bei seinem Besuch in der

Gemeinschaftshauptschule Tiefentalstra-

ße in Köln-Mülheim. „Gleiche Chancen

auf Bildung und Lernen sind die wichtig-

ste Form von Gerechtigkeit.“

Gemeinsam mit NRW-Schulministerin

Barbara Sommer, Bürgermeister Josef

Müller und weiteren Gästen aus Bildung,

Wirtschaft und Politik nahm der Bundes-

präsident an einer Unterrichtsstunde des

in Köln seit 2002 erfolgreich laufenden

Förderunterrichts teil, der von der Uni-

versität organisiert wird. 

Vorbildliches Modell gegen das
soziale Abrutschen ganzer Stadtteile

Die Gemeinschaftshauptschule Tiefental-

straße ist eine von 25 Schulen, die sich am

Standort Köln beteiligen. Sie liegt im Stadt-

teil Mülheim, der mit über dreißig Pro-

zent einen überdurchschnittlich hohen An-

teil an Einwohnern mit Migrationshinter-

grund hat: 55 Prozent der Schüler gehören

dieser Bevölkerungsgruppe an. Sie stam-

men aus zwanzig Nationen.

Der Förderunterricht soll die Bildungs-

chancen dieser Kinder und Jugendlichen

verbessern und ihnen einen qualifizierten

Schulabschluss ermöglichen. Mehrmals

pro Woche und in kleinen Gruppen von

drei bis sieben Teilnehmern werden die

Schüler sprachlich und fachlich gefördert.

Beim Besuch des Bundespräsidenten stand

das Thema Geographie auf dem Pro-

gramm. Die Schüler hatten Gelegenheit,

dem Staatsoberhaupt direkt Fragen zu stel-

len. „Ich war ganz aufgeregt und gespannt,

wie der Bundespräsident so ist. Wir haben

uns alle sehr gefreut, dass er sich Zeit für

uns genommen hat“, erzählt der neunjäh-

rige Stephane. Seine Eltern kommen aus

Togo und sprechen kein deutsch. Er selber

ist hier geboren.

Ein Projekt – viele Gewinner

Die Stiftung Mercator unterstützt das Pro-

jekt „Förderunterricht für Kinder und Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund“ seit

dem Jahr 2000. 

Als Förderlehrer werden ausschließlich

Studierende – überwiegend für das Lehr-

amt – eingesetzt. Sie werden von den be-

teiligten Hochschulen pädagogisch ge-

schult und begleitet. So profitieren nicht

nur die Kinder und Jugendlichen, sondern

auch die Studierenden, die wichtige Pra-

xiserfahrungen sammeln. Im Unterricht

werden sprachliche und fachliche Förde-

rung miteinander kombiniert: selbst er-

stellte Arbeitsbögen, Spiele, Rätsel und Lie-

der dienen als Arbeitsmaterial. Parallel

unterstützen die Studenten die Schüler

auch in ihrer persönlichen und familiären

Situation.

An zurzeit 28 Standorten im ganzen

Bundesgebiet sind so Angebote entstan-

den, die an die regionalen Gegebenheiten

angepasst sind und langfristig tragfähig

arbeiten. Die Zahl soll auf 35 Hochschul-

städte wachsen, in denen der Anteil von

Zuwanderern hoch ist und Studierende als

Förderlehrer zu gewinnen sind. Jeder ein-

zelne Standort kann bis zu 180.000 Euro

für einen Zeitraum von drei Jahren bean-

tragen. Die Stiftungsmittel sind aus-

schließlich für die Honorare der Lehrkräf-

te bestimmt. Insgesamt stellt die Stiftung

Mercator 6,6 Millionen Euro für das Pro-

jekt zur Verfügung.

Gerade vor dem Hintergrund der Aus-

schreitungen in französischen Städten ist

der Besuch des Bundespräsidenten ein Be-

leg für die Bedeutung, aber auch für den

Erfolg des Projektes. „Die Integration von

Schülern mit Migrationshintergrund wird

nur durch qualifizierte Lehrer möglich

sein. Wenn Lehrer für die unterschied-

lichen Anforderungen in heterogenen Klas-

sen ausgebildet sind, ist Bildungserfolg

und damit Integration möglich. Unser Pro-

jekt versteht sich als Beitrag zur Lösung

dieser gesellschaftspolitischen Herausfor-

derung“, so Annabel von Klenck, Ge-

schäftsführerin der Stiftung Mercator.

„Gleiche Chancen auf Bildung und Lernen 
sind die wichtigste Form von Gerechtigkeit“

Bundespräsident besucht Förderunterricht für Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Rückkehr auf die Schulbank: 
Bundespräsident Horst Köhler 
beim Besuch des Förderunterrichts in Köln.
Neben ihm Förderschüler Stephane aus Togo.

Bundespräsident Horst Köhler inmitten der
Jugendlichen mit Migrationshintergrund



Auf 143 Seiten haben die neuen Regierungs-
parteien die Grundlage für ihre Zusammen-
arbeit niedergelegt. Neben den Haupteilen
Präambel, Handlungsfelder und Arbeitsweise
der Koalition enthält der Koalitionsvertrag
vom 11. November 2005 als Anlage das „Er-
gebnis der Koalitionsgruppe zur Föderalis-
musreform“. Im Folgenden werden die we-
sentlichen Teile für die Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft dargestellt.

Unter dem ersten von neun Handlungs-

feldern mit dem Tiel „Mehr Chancen für

Innovation und Arbeit, Wohlstand und

Teilhabe“ widmet sich das Kapitel 6 im

engeren Sinne dem Bereich Stadtentwick-

lung und Wohnen.

Infrastruktur – Verkehr, Bau, Wohnen

Stadtentwicklung als Zukunftsaufgabe

wird definiert als moderne Struktur- und

Wirtschaftspolitik. Urbanität, Nutzungs-

vielfalt und Lebendigkeit werden als Mar-

kenzeichen deutscher Städte und Ge-

meinden genannt. Die Koalition erklärt,

die Städte und Gemeinden – auch des länd-

lichen Raums – bei der Bewältigung des

demographischen und wirtschaftsstruktu-

rellen Wandels und dem Erhalt histori-

scher Bausubstanz weiter unterstützen zu

wollen.

Städtebauförderung

An der Städtebauförderung als gemeinsa-

mer Aufgabe von Bund, Ländern und Ge-

meinden halten die Koalitionspartner fest.

Sie geben sich überzeugt, dass mit den

Förderprogrammen Arbeitsplätze ge-

schaffen und gesichert werden, da die von

der öffentlichen Hand angestoßenen In-

vestitionen in mehrfacher Höhe private In-

vestitionen auslösen. 

Integrierte Stadtentwicklung

Mit Blick auf eine zentrale Forderung der

wohnungswirtschaftlichen Verbände –ins-

besondere wie sie der VdW Rheinland

Westfalen in seinen „Wohnungspoliti-

schen Thesen 2004“ formuliert hat – ist

die folgende Koalitionsaussage zu begrü-

ßen: „Die Bürgerschaft und die Immobi-

lienwirtschaft sollen stärker in die städte-

baulichen Entscheidungen einbezogen

werden. Dazu streben wir die Stärkung in-

tegrierter Stadtentwicklungskonzepte, vor

allem deren Vernetzung mit anderen Pla-

nungen und Maßnahmen an.“

Stadtumbau

Das Förderprogramm Stadtumbau Ost

wird „auf höherem Niveau“ fortgesetzt.

Nach einer Zwischenevaluierung soll ent-

schieden werden, wie die Weiterführung

über 2009 hinaus aussehen kann. Im Rah-

men des Förderprogramms Stadtumbau

West sollen die vom wirtschaftlichen und

militärischen Strukturwandel besonders

betroffenen Städte unterstützt werden. Es

wird angekündigt, eine mittelfristige Zu-

sammenführung der Stadtumbaupro-

gramme zu prüfen.

Soziale Stadt

Das Programm „Stadtteile mit besonderem

Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt“ soll

weiterentwickelt und auf die gesetzlichen

Ziele konzentriert werden.  Die Bündelung

mit Fördermöglichkeiten anderer Ressorts

soll verbessert werden. Darlehensrückflüs-

se aus dem sozialen Wohnungsbau sollen

den Ländern und Gemeinden im Rahmen

seiner Stadtentwicklungsprogramme zur

Verfügung gestellt werden.

Denkmalschutz

Das bisher für die neuen Länder geltende

Programm Städtebaulicher Denkmal-

schutz für historische Innenstädte wird da-

hingehend geprüft, wann die historischen

Städte der alten Länder einbezogen werden

können.

Bürokratieabbau

Zur Verminderung der Flächeninan-

spruchnahme und zur Beschleunigung

wichtiger Planungsvorhaben, vor allem in

den Bereichen Arbeitsplätze, Wohnbedarf

und Infrastrukturausstattung, will die Ko-

alition das Bau- und Planungsrecht für ent-

sprechende Vorhaben zur Stärkung der

Innenentwicklung vereinfachen und be-

schleunigen.

Modellvorhaben für 
den demographischen Wandel

Zur Bewältigung des demographischen

Wandels und der Migration sollen Städte

mit Modellvorhaben dabei unterstützt wer-

den, Wohnquartiere kinder- und familien-

freundlich zu gestalten und die Infra-

struktur barrierefrei und altengerecht um-

zubauen. Die Vernetzung des Fußgänger-,

Fahrrad-, ÖPNV- und Autoverkehrs in städ-

tischen Wohnquartieren soll so erfolgen,

dass sowohl ruhiges Wohnen als auch Mo-

bilität möglich sind.

Bauwirtschaft

Die Koalitionspartner unterstreichen die

Absicht, die gesetzlichen und weiteren

Rahmenbedingungen für Public-Private-

Partnership (PPP) im Hoch- und Tiefbau

weiter zu verbessern, die Errichtung einer

Stiftung Baukultur (Baustiftung des Bun-

des) voranzubringen und die HOAI sys-

temkonform zu vereinfachen. Auch soll 

eine auf qualitative Aspekte abzielende und

mittelstandsgerechte Vereinfachung des

Vergaberechts unter Aufrechterhaltung der

VOB erfolgen.

Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD 
zur Bildung der Bundesregierung

„Gemeinsam für Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit“
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Energetische Modernisierung 

Einen Schwerpunkt setzt die Koalition auf

die Substanzerhaltung und Modernisie-

rung des Wohnungsbestandes, um ihn an

die geänderten Wohnbedürfnisse anzu-

passen und den Energieverbrauch zu sen-

ken. Hierzu soll das CO2-Gebäudesanie-

rungsprogramm der KfW-Förderbank auf

ein Fördervolumen von mindestens 1,5

Milliarden Euro pro Jahr erhöht werden.

Wirksamkeit und Attraktivität sollen durch

Umstellung auf Investitionszuschüsse,

steuerliche Erleichterungen sowie durch

die Einbeziehung des Mietwohnungsbaus

entscheidend verbessert werden. Zusätz-

lich wird ein Gebäudeenergieausweis ein-

geführt. Weitere Maßnahmen werden mit

dem Ziel angekündigt, mehr Wettbewerb

bei der Versorgung mit Strom und Gas zu

erreichen.

Wohnungswesen

Die Koalition bekennt sich zu den drei Säu-

len des Wohnens: Selbst genutztes Wohn-

eigentum, Mietwohnungsbau und genos-

senschaftliches Wohnen. 

Das Wohngeld wird ausdrücklich als eine

Fürsorgeleistung charakterisiert. Es soll

mit dem Ziel einer deutlichen Vereinfa-

chung zügig überprüft werden. 

Im Zusammenhang mit der Abschaffung

der Eigenheimzulage ab dem 1. Januar

2006 unterstreicht die Koalition die Wohn-

eigentumsbildung von Familien mit Kin-

dern als politisches Ziel. Mit der KfW-För-

derbank sollen dazu Wege aufgezeigt wer-

den, wie die Beleihung im nachrangigen

Bereich verbessert und verbilligt werden

kann. Dies soll auch der Privatisierung von

Wohnungen an Mieter dienen.

Ferner soll das Wohneigentum besser in

die geförderte Altersvorsorge integriert

werden.

Beabsichtigt ist auch die Weiterentwick-

lung des genossenschaftlichen Wohnens

auf der Grundlage der Empfehlungen der

Expertenkommission „Wohnungsgenos-

senschaften“.

Hinsichtlich der Internationalisierung der

Wohnungswirtschaft sollen die damit ver-

bundenen sozialen, städtebaulichen und

bauwirtschaftlichen Auswirkungen sorg-

fältig analysiert werden.

Wohnen und Leben im Alter

Die gegenwärtige Spreizung zwischen den

einzelnen Pflegestufen soll in Hinblick auf

die Anreizwirkung und die bedarfsgerechte

Versorgung überarbeitet werden. Ziel ist

es, den Grundsatz „ambulant vor statio-

när“ zu stärken. Alternative Wohn- und

Betreuungsangebote werden in diesem Zu-

sammenhang ebenso gefördert wie niedrig

schwellige Angebote (beispielsweise zur

Unterstützung der häuslichen Pflege). Ziel

ist es weiterhin, die Förderung alternativer,

innovativer Wohn- und Betreuungsformen

zu verbessern. Insgesamt soll die häusliche

Pflege gestärkt und mit allen Angeboten in

der geriatrischen Versorgung vernetzt wer-

den.

Mehrgenerationenhäuser (MGH)

Im Rahmen eines Modellprogramms (Im-

pulsgeber) soll in dieser Legislaturperiode

in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien

Stadt in Deutschland ein MGH geschaffen

werden. Die Start-Up-Förderung soll 40.000

Euro per anno auf fünf Jahre betragen. Da-

raus folgt eine Haushaltsgesamtbelastung

in Höhe von 88 Millionen Euro.

Steuern

In weiteren Kapiteln werden eine Vielzahl

von steuerlichen, betriebswirtschaftlichen

und finanzierungsbezogenen Vorhaben

beschrieben (Näheres siehe Seite 31 in die-

sem VM).

Von weiterer Relevanz

π Änderungen bei Hartz IV,

um die große Anzahl der Be-

darfsgemeinschaften zu redu-

zieren,

π die unter dem Stichwort Pfle-

geversicherung beabsichtigte

Novellierung des Heimgeset-

zes und die Förderung alter-

nativer, innovativer Wohn-

und Betreuungsformen,

π Umsetzung der EU-Gleichbe-

handlungsrichtlinien in deut-

sches Recht,

π die unter dem Stichwort Kündigungs-

schutzrecht beabsichtigte Verlänge-

rung der Probezeit von sechs auf 24

Monate,

π die Erweiterung des Arbeitnehmerent-

sendegesetzes für Gebäudereiniger.

Föderalismusreform

Als Verhandlungsergebnis zwischen Bund

und Ländern sollen in die alleinige Län-

derkompetenz überführt werden:

Soziale Wohnraumförderung und Finanz-

hilfe, Abbau der Fehlsubventionierung im

Wohnungswesen, Wohnungsbindungs-

recht, Zweckentfremdungsrecht im Woh-

nungswesen, Wohnungsgenossenschafts-

vermögensrecht.

In der konkurrierenden Gesetzgebung ver-

bleiben aus dem Wohnungswesen das

Wohngeldrecht, Altschuldenhilferecht,

Wohnungsbauprämienrecht, Bergarbei-

terwohnungsbaurecht und das Berg-

mannsiedlungsrecht.

Für den durch die Abschaffung der Ge-

meinschaftsaufgabe Förderung des Woh-

nungsbaus bedingten Wegfall der Finan-

zierungsanteile des Bundes erhalten die

Länder über mehrere Jahre Ausgleichs-

zahlungen.

Ferner erhalten die Länder die regionale

Steuerautonomie und damit die Befugnis

zur Bestimmung des Steuersatzes bei der

Grunderwerbsteuer.

Minister für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung

Neuer Bundesminister

für Verkehr, Bau und

Stadtentwicklung ist

der bisherige Leipziger

Oberbürgermeister

Wolfgang Tiefensee.

Wolfgang Tiefensee

bringt gute Vorausset-

zungen für sein neues

Amt mit. Neben seiner

Funktion als Oberbür-

germeister in zweiter

Amtsperiode ist er Mit-

glied im Präsidium des

Deutschen Städtetages,

Präsident des Städte-

netzwerkes EUROCI-

TIES (2002–2004) und Vize-Präsident des

Sächsischen Städte- und Gemeindetages.

Wolfgang Tiefensee, 
neuer Bundesminister 
für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung
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Am 19. Oktober 2005 hat das Bundesminis-
terium der Justiz einen Referentenentwurf
für das „Gesetz zur Einführung der europä-
ischen Genossenschaft und zur Änderung
des Genossenschaftsrechts“ veröffentlicht.

Anlass dazu gaben einige Gesetzesände-

rungen im internationalen sowie im 

nationalen Bereich, an die das deutsche 

Genossenschaftsrecht angepasst werden

soll. International gehört dazu die Verord-

nung über das Statut der europäischen 

Genossenschaft (SCE), die ab dem 18. 

August 2006 gelten wird. Dazu kommt der

internationale Rechnungslegungsstandard

IAS 32. Nationaler Anstoß für den Refe-

rentenentwurf waren der Deutsche Corpo-

rate-Governance-Kodex, das Bilanzrechts-

reformgesetz, die Empfehlungen der Ex-

pertenkommission „Wohnungsgenossen-

schaften“ der Bundesregierung und die 

Gesetzesvorschläge des Freien Ausschusses

der deutschen Genossenschaftsverbände. 

Punktuelle Gesetzesänderungen 

Der Referentenentwurf enthält 121 Ände-

rungen des Genossenschaftsgesetzes. Die

meisten davon sind rein sprachlicher oder

redaktioneller Art. Die Anzahl der mate-

riellen Änderungen ist überschaubar. Da-

her wurde das Genossenschaftsgesetz

nicht vollständig neu gefasst, sondern es

sind nur punktuelle Änderungen vorgese-

hen.

Der Referentenentwurf ist ein Artikelge-

setz. Art. 1 enthält Ausführungsvorschrif-

ten zur EU-Verordnung über die Europäi-

sche Genossenschaft (SCE). Art. 2 setzt

die begleitende Richtlinie hinsichtlich der

Arbeitnehmer in einer europäischen Ge-

nossenschaft um. Art. 3 enthält die Ände-

rungen des Genossenschaftsgesetzes und

Art. 4 die Änderung der Genossenschafts-

registerverordnung. Die Art. 5 bis 20 ent-

halten Folgeänderungen, wie beispiels-

weise Änderungen des Handelsgesetz-

buchs oder des Arbeitsgerichtsge-

setzes.

Geplante Änderungen 
des Genossenschaftsgesetztes

Der wesentliche Inhalt der materiellen Än-

derungen besteht in der vereinfachten

Gründung von Genossenschaften und bes-

seren Rahmenbedingungen für kleine Ge-

nossenschaften mit nicht mehr als 20 Mit-

gliedern. Eine weitere Änderung betrifft

die Übertragung von Elementen der im

Aktienrecht geführten Corporate-Gover-

nance-Diskussion sowie die Erleichterung

der Kapitalbeschaffung und -erhaltung.

Die einfachere Gründung von Genossen-

schaften und die Verbesserung der Rah-

menbedingungen für kleine Genossen-

schaften soll dadurch erreicht werden, dass

die Rechtsform der Genossenschaft auch

für soziale oder kulturelle Zwecke geöffnet

wird. Es ist vorgesehen, die Mindestmit-

gliederzahl von sieben auf drei abzusen-

ken. Weiterhin soll bei Genossenschaften

mit nicht mehr als 20 Mitgliedern auf ei-

nen Aufsichtsrat verzichtet werden. Ein

einköpfiger Vorstand soll ausreichen.

Schließlich werden Genossenschaften mit

einer Bilanzsumme bis zu einer Million

Euro künftig von der Prüfung des Jahres-

abschlusses ausgenommen.

Aus der Corporate-Governance-Diskussion

sollen die folgenden Elemente in das 

Genossenschaftsgesetz eingeführt werden:

Die Rolle des Aufsichtsrates soll gestärkt

werden, indem dem einzelnen Aufsichts-

ratsmitglied Informationsrechte zuge-

standen werden. Weiter kann der 

Aufsichtsrat auch ohne Beschluss der 

Generalversammlung Klage gegen Vor-

standsmitglieder erheben. Die Satzung

kann außerdem vorsehen, dass der Auf-

sichtsrat auch für die Abberufung des Vor-

stands zuständig ist. Weiterhin sollen die

Informationsversorgung und die Einfluss-

möglichkeiten der Mitglieder verbessert

werden. Die Beschlussfassung in Angele-

genheiten, die nach Gesetz oder Satzung

einer Mehrheit von drei Vierteln der abge-

gebenen Stimmen bedürfen, soll künftig

der Mitgliederversammlung obliegen. Zu-

dem soll die elektronische Stimmabgabe in

der Mitgliederversammlung möglich sein.

Durch die Möglichkeit, in der Satzung der

Genossenschaft Sachgründungen zu er-

lauben, investierende Mitglieder zuzulas-

sen, ein Mindestkapital festzulegen und

die Rückzahlung von Geschäftsguthaben

einzuschränken, sollen Kapitalbeschaffung

und -erhaltung einfacher werden. Zudem

wird die Übertragung einzelner Ge-

schäftsanteile gestattet.

Satzungsautonomie gewährleistet

Die Mehrzahl dieser Änderungen soll nicht

automatisch für jede Genossenschaft gel-

ten. Vielmehr hat jede einzelne Genos-

senschaft die Möglichkeit zu wählen, ob

sie von den neuen Möglichkeiten in ihrer

Satzung Gebrauch machen möchte. Die

weit reichende Satzungsautonomie der Ge-

nossenschaft bleibt also weiterhin ge-

währleistet.

Kritische Stellungnahme

Die beteiligten Kreise sind aufgefordert,

bis zum 12. Dezember 2005 zu dem Refe-

rentenentwurf  Stellung zu nehmen. Für

die Wohnungsgenossenschaften wird der

GdW als Dachverband eine Stellungnahme

abgeben, nachdem die Regionalverbände

und die Bundesarbeitsgemeinschaft ihre

Position untereinander abgestimmt haben.

Ohne das Ergebnis dieser Beratungen vor-

wegzunehmen, sind aus Sicht der Woh-

nungsgenossenschaften die folgenden Re-

gelungen des Referentenentwurfs kritisch

zu beurteilen:  

π die Reduzierung der Mindestmitglie-

derzahl von sieben auf drei Mitglie-

der, der fakultative Aufsichtsrat sowie

der einköpfige Vorstand, 

π die Möglichkeit, Sacheinlagen zu 

leisten und ein Mindestkapital zu 

bestimmen, 

π die Einschränkung der Befugnisse der

Vertreterversammlung und 

π die Möglichkeit, den Vorstand allein

aufgrund eines Beschlusses des Auf-

sichtsrats abzuberufen.

Zeitplan

Nach der Auswertung der Stellungnahmen

wird das Ministerium einen Regierungs-

entwurf erstellen. Die Beschlussfassung

des Bundeskabinetts ist für Anfang 2006

geplant. Danach soll das Gesetzgebungs-

verfahren zügig vorangebracht werden, da-

mit das Gesetz im August 2006 in Kraft

treten kann.

Novellierung des Genossenschaftsgesetzes
Referentenentwurf liegt vor
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Alte Heizungsanlagen sind für den aktuel-
len Wärmebedarf oft zu groß –  30 Prozent
Überdimensionierung und mehr sind kein
Einzelfall. Zusätzlich ist die überwiegende
Mehrzahl der Wärmeverteilnetze hydrau-
lisch nicht abgeglichen. Solche Anlagen ver-
schwenden wertvolle Energie. Sie sind un-
wirtschaftlich und belasten außerdem die
Umwelt. Die Umrüstung von alten Heiz-
körper-Thermostatventilen ist eine Mög-
lichkeit, um die Wärmeverluste zu vermei-
den und Energie einzusparen. 

Man kann Heizkörperventile komplett aus-

tauschen. In alten Rohrnetzen kann das

jedoch recht aufwändig sein und ist in be-

wohnten Räumen zudem mit Schmutz ver-

bunden. Neue Entwicklungen bieten auch

die Möglichkeit, alte Heizkörperventile

umzurüsten. Zum Beispiel lassen sich al-

te Danfoss-Ventilgehäuse durch vorein-

stellbare Ventileinsätze auf den aktuellen

„Stand der Technik“ bringen. Das kann

ohne Demontage der alten Ventilgehäuse

geschehen, am besten bei entleerter Hei-

zungsanlage. Zu empfehlen ist eine sol-

che Maßnahme im Zusammenhang mit

einer Kesselsanierung. Dabei sollte die ge-

samte Heizungsanlage generell neu be-

wertet werden.

Neue Ventile bei Heizung in Betrieb

Ist es jedoch notwendig, die Ventileinsät-

ze bei in Betrieb befindlicher Heizungs-

anlage zu erneuern, z. B. in einzelnen

Räumen, Wohnungen oder Etagen von

Mehrfamilienhäusern, gibt es ein De-

montagewerkzeug. Damit können – wie

mit einer Schleuse – die alten Ventilein-

sätze wohnungs- oder raumweise gegen

neue voreinstellbare Ventileinsätze unter

Anlagendruck ausgetauscht werden. Hei-

zungswasser muss dabei nicht entleert

werden.

Danach wird für den hydraulischen Ab-

gleich die aktuelle Heizkörperleistung am

Einstellring des Ventils reguliert. Der neue

Thermostatkopf wird per Schnappver-

schluss angebracht.

Idealerweise werden die einzelnen Hei-

zungsstränge mittels automatischer Strang-

regulierventile untereinander dynamisch

abgeglichen. Ob weitere Regulierungen

der Heizungsstränge nötig sind, ist im Ein-

zelfall zu prüfen. Die Ventilhersteller bie-

ten teilweise einfache Bemessungstools

zur Unterstützung.

Energieeinsparung und Amortisation

Modernisierungen sollten sich sowohl

durch Komfortgewinn als auch durch Re-

duzierung der Energiekosten bezahlt ma-

chen. Deshalb stellt sich die Frage: Wie

viel Primärenergie lässt sich durch die Auf-

rüstung alter Thermostatventile einspa-

ren? Wann amortisiert sich die Investition?

Im Dezember 2002 führte Danfoss Tests

in einer Referenzanlage mit 20 Jahre alten

Ventilen durch. Dort wurden in 400 Ven-

tilen die alten Ventileinsätze mit neuen

voreinstellbaren Ventileinsätzen ausge-

tauscht. Verglichen wurden vor und nach

der Umrüstung diverse Faktoren wie Heiz-

zeiten, Nutzungsverhalten,  Gasverbrauchs-

werte, meteorologische Daten sowie Inve-

stitionsaufwand.

Die Ergebnisse waren bemerkenswert. Die

Mindestenergieeinsparung betrug fünf

Prozent oder 2.250 Euro pro Heizperiode.

Das bedeutete eine Amortisationszeit von

weniger als acht Heizperioden. Sämtliche

„alten“ Geräuscheinflüsse waren ebenfalls

dauerhaft beseitigt.

Bei vielen anderen alten Heizungsanlagen

mit Überdimensionierungen bis zu 30 Pro-

zent kann sich die Amortisationszeit sogar

auf wenige Jahre reduzieren. Das bedeutet

eine Energieeinsparung von ca. zehn Pro-

zent, so die Ergebnisse der „OPTIMUS-

Studie“ von Professor Wolff, FH Wolfen-

büttel.

Kosten reduzieren 
durch neue Heizkörperventile

Energie sparen

Mit voreinstellbaren Ventileinsätzen erhält jeder Heizkörper die richtige Wassermenge, damit
keine unnötige Energie verschwendet wird.
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Im Rahmen eines Forschungsprojektes hat
das Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung (BBR) technische Grundsätze zur
Umsetzung der Barrierefreiheit für Bauten
des Bundes erarbeiten lassen. Sie gelten
sowohl im Neubau als auch im Bestand.

Der jetzt vorgelegte Forschungsbericht

geht dabei folgenden Fragen nach:

π Welche baulichen Anforderungen an

die Gebäude ergeben sich je nach Art

einer Behinderung? 

π Welche Regelungen, Vorschriften,

Leitfäden und Planungshilfen beste-

hen bereits und welche Erfahrungen

gibt es damit? 

π Welche technischen Grundsätze für

barrierefreies Bauen bei Maßnahmen

des Bundes lassen sich ableiten? 

π Welche guten und beispielhaften Lö-

sungen gibt es bereits?

Barrierefreies Bauen erhält eine immer

größere Bedeutung, denn die Zahl der

Menschen mit Behinderungen oder Mo-

bilitätsbeeinträchtigungen steigt. Schon

heute gehört fast ein Drittel der Bevölke-

rung im weitesten Sinne zu den „mobili-

tätsbeeinträchtigten“ Gruppen. Nach einer

Prognose der Europäischen Verkehrsmi-

nisterkonferenz wird sich diese Zahl in

Zukunft noch leicht erhöhen – nicht zu-

letzt deshalb, weil die Zahl älterer Men-

schen weiter stark wachsen wird. 

Vor allem behinderte und alte Menschen

sind Nutznießer baulicher Maßnahmen

zur Barrierefreiheit. Für sie ist eine bar-

rierefreie Umwelt eine wesentliche Vo-

raussetzung für die Teilhabe am öffent-

lichen Leben.

Von barrierefreien öffentlichen Räumen

und Gebäuden, einem barrierefreien

Wohnumfeld oder einer entsprechenden

Wohnung profitieren aber nicht nur Roll-

stuhlfahrerinnen und -fahrer und ältere

Menschen. Sie erleichtern das tägliche Le-

ben auch für Familien mit Kindern, für

Alleinerziehende und Schwangere, für Kin-

der ebenso wie für Kranke und Menschen

mit Bewegungsbeeinträchtigungen. 

Im Rahmen des Forschungsprojekts wur-

den die bestehenden Gesetze, Vorschrif-

ten, Richtlinien und Planungshilfen auf

der Ebene der Bundesländer analysiert und

die jeweiligen Erfahrungen damit ausge-

wertet. Dazu wurden Expertengespräche

mit Vertreterinnen und Vertretern der Lan-

desministerien geführt.

Das Analyseraster bilden dabei die thema-

tischen Handlungsfelder barrierefreien Bau-

ens sowie die technischen Grundsätze und

Anforderungen für barrierefreie Gebäude.

Gerade bei der Anpassung des Gebäude-

bestands sind oft Alternativen zum DIN-

konformen Umbau notwendig. In der Re-

gel bestehen hier besonders komplexe bau-

liche Rahmenbedingungen. Das Problem:

Eine komplette Barrierefreiheit ist oft nur

mit großem baulichen und finanziellen

Aufwand zu realisieren. Für kostengüns-

tige und pragmatische Lösungen sind in-

telligente Kompromisse gefragt. 

Die pragmatische und wirtschaftlich mach-

bare Planung einer weit gehenden Barrie-

refreiheit erfordert vor allem: 

π die Realisierung möglichst allgemeiner

Lösungen an Stelle von Sonderlösungen,

π die rechtzeitige Einbindung der Maß-

nahmen in den jeweiligen Planungs-

prozess,

π Kompromissbereitschaft in zeitlicher

und inhaltlicher Hinsicht („nicht alles

geht sofort“ und „barrierearm statt

barrierefrei“).

Barrierefreiheit erhält auch beim Umbau immer größere Bedeutung 

Technische Grundsätze – Nicht nur für Bauten des Bundes

Der Türöffner/die Klingel im Eingangs-
bereich rechts ist erkennbar.

Grundriss einer behindertengerechten Toilette:
Durch Reduzierung der Bewegungsflächen
konnte trotz Platzmangels eine behinderten-
gerechte Toilette eingebaut werden.

Die Technischen Grundsätze zum
barrierefreien Bauen können auf der
Internetseite des BBR in Lang- oder
Kurzfassung heruntergeladen werden.
www.bbr.bund.de/ressortforschung

Handlungsfeld 1:

Erreichbarkeit 

und Zugang

barrierefreies Gebäude

Handlungsfeld 2:

Innere 

Erschließung 

(Aufzüge, Türen, Trep-

pen, Flure)

Handlungsfeld 3:

Sanitäranlagen

Handlungsfeld 4:

Orientierung 

und Bedienung

Weitere 

Spezialthemen:

- Außenanlagen

- Stellplätze

- Serviceeinrichtungen

- Versammlungsstätten
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Landesausgabe 
Rheinland-Pfalz

Wie oft ist das schon passiert: Man sucht
Antworten auf Fragen zur Energieeinspa-
rung, zur Schadstoffminderung oder zur
Nutzung alternativer Energien wie Holz-
schnitzelheizung oder Erdwärme – und fin-
det keine zufriedenstellenden Informatio-
nen. Für rheinland-pfälzische Wohnungs-
unternehmen und andere Interessierte
gehören solche Erlebnisse nun der Ver-
gangenheit an. Denn die Landesregierung
hat am 7. November 2005 im Internet das
Effizienznetz Rheinland-Pfalz (EffNet) ge-
startet. 

In Rheinland-Pfalz gibt es eine Reihe von

Informations- und Beratungsinstitutionen

zu den Themenkreisen Umwelt und Ener-

gie. Deren Angebote sind aber meist  auf

einzelne Schwerpunkte (wie z. B. Roh-

stoffeffizienz, Abfall oder Energieeinspa-

rung) und in der Regel auf eine spezielle

Zielgruppe ausgerichtet. Problemstellun-

gen auf den Gebieten von Umwelt und

Energie sind aber oft komplexer und kön-

nen nur durch medien- und fachübergrei-

fende Aktivitäten verschiedener Institutio-

nen optimal gelöst werden.

Das EffNet hat viele Vorteile. Zum einen

trägt es dazu bei, die in Rheinland-Pfalz

vorhandenen Informations- und Bera-

tungsangebote einer breiteren Öffentlich-

keit bekannt zu machen. Zum anderen 

bietet es durch die Verknüpfung von Ein-

zelinitiativen eine fachübergreifende Infor-

mation und Beratung zu komplexen Fra-

gestellungen aus den Bereichen Umwelt

und Energie. So gibt es neben den Fach-

informationen auch Verweise auf rechtli-

che Zusammenhänge, Gesetzestexte und

Verordnungen, alles thematisch zugeord-

net.

„Ökoeffizienz heißt das Schlüsselwort für

das Effizienznetz. Es war der Auslöser, ge-

meinsam mit dem Umweltministerium ei-

ne virtuelle Informations- und Beratungs-

plattform zu den Themen Umwelt und

Energie ins Leben zu rufen“, so Staatsse-

kretär Walter Strutz vom rheinland-pfälzi-

schen Wirtschaftsministerium beim offi-

ziellen Startschuss für die neue Internet-

plattform (www.effnet.rlp.de) in Mainz.

Gerade vor dem Hintergrund steigender

Energiekosten hat die Einsparung von

Energie nach Ansicht des Staatssekretärs

„ein erhebliches Potenzial“ zur Minderung

von Betriebskosten bei Unternehmen. 

Die Initiative EffNet habe zum Ziel, dem

Nutzer die zahlreichen guten Angebote zu

Beratung und Information in Rheinland-

Pfalz zu erschließen – gerade auch für the-

menübergreifende Fragestellungen. Das

EffNet biete eine klare Struktur, in der sich

die wichtigsten Informationen zu den Be-

reichen Energie und Umwelt bündeln las-

sen. Ein Wegweiser im Internet nenne

dem Nutzer für sein Anliegen konkrete

Ansprechpartner aus dem Kreis der Netz-

werkpartner, so Strutz.

Das Effizienznetz Rheinland-Pfalz bietet

für Besucher auf einer zentralen Internet-

seite Informationen und Beratung zu den

Schwerpunkten:

π Abfall, Boden und Altlasten 

π Effiziente Energieerzeugung 

π Emissionen und Immissionen 

π Energie und Mobilität 

π Energieeffizienz in Unternehmen 

π Energieeinsparung in Gebäuden 

π Erneuerbare Energien 

π Natur und Landschaft 

π Umweltmanagement 

π Wasser und Abwasser

Das Projekt ging am 7. November 2005

unter www.effnet.rlp.de in eine einjährige

Pilotphase.

Das EffNet wird gemeinsam betreut von

der EffizienzOffensive Energie Rheinland-

Pfalz (EOR) und dem Landesamt für Um-

welt, Wasserwirtschaft und Gewerbeauf-

sicht.

EffNet – Eine neue Informations- 
und Beratungsplattform im Internet

Startschuss für das Effizienznetz Rheinland-Pfalz – www.effnet.rlp.de
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mindestens 30 Prozent gegenüber dem

Ausgangszustand gesenkt wird. Die zu er-

wartende Endenergieeinsparung ist durch

einen zugelassenen Energieberater zu be-

stätigen.

Wie sind die Förderkonditionen?

Die Höhe der Förderung beträgt 160 Euro

pro 1.000 kWh jährlich erwarteter End-

energieeinsparung, mindestens 1.000 Eu-

ro, höchstens jedoch 4.000 Euro, zuzüg-

lich 150 Euro für die Bestätigung durch

den Energieberater.

Eine Kombination mit anderen öffent-

lichen Mitteln ist mit Ausnahme der Mittel

aus dem Modernisierungsprogramm des

Landes Rheinland-Pfalz möglich. Die Sum-

me der öffentlichen Mittel darf die Auf-

wendungen nicht übersteigen.

Maßnahmen zur Endenergieeinsparung in
Wohngebäuden lohnen sich doppelt: Sie
tragen in hohem Maß zur Ressourcen-
schonung, zur Umweltentlastung und zur
Betriebskostensenkung bei. Zudem erhö-
hen die damit einhergehenden Beschäfti-
gungseffekte für Handwerk, Architekten
und Ingenieure die regionale Wertschöp-
fung.

Das rheinland-pfälzische Ministerium für

Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und

Weinbau hat deshalb ein Pilotförderpro-

jekt „Energieeinsparung in Wohngebäu-

den“ aufgelegt. Die Betreuung hat die Ef-

fizienzOffensive Energie Rheinland-Pfalz

e. V. (EOR) übernommen.

Was wird gefördert?

Gefördert werden Maßnahmen zur Redu-

zierung des Endenergiebedarfs für Behei-

zung und Warmwasser. Förderfähig sind

Maßnahmen zur Wärmedämmung, auch

der Austausch von Fenstern, und Investi-

tionen zur Wärmeversorgung. Anträge

können für selbst genutzte und vermiete-

te Wohngebäude in Rheinland-Pfalz ge-

stellt werden, die bis einschließlich 1978

fertig gestellt wurden.

Die Förderung wird als Zuschuss gewährt.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Ge-

währung der Zuwendung besteht nicht.

Die Bewilligungsbehörde entscheidet viel-

mehr nach pflichtgemäßem Ermessen im

Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

Wer kann Anträge stellen?

Antragsberechtigt sind natürliche und ju-

ristische Personen als Eigentümer von

Wohngebäuden in Rheinland-Pfalz. Eine

Förderung von Unternehmen ist allerdings

nur möglich, wenn in den letzten drei Jah-

ren nicht mehr als 100.000 Euro an öf-

fentlichen Beihilfen gewährt wurden. Die

Förderung wird unabhängig vom Ein-

kommen gewährt.

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass

der Endenergiebedarf des Gebäudes um

Energie sparen – Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz schafft Anreize  

Neues Förderprogramm aufgelegt

Weitere Hinweise, Antragsformulare,
Merkblätter etc. sind im Internet 
unter www.eor.de zu finden.

„Intelligenz lässt die Sonne arbeiten!“
Unter diesem Motto fand Ende Oktober
2005 am Umwelt-Campus in Birkenfeld
die „Solartagung Rheinland-Pfalz“ statt. 

Umweltstaatssekretärin Jacqueline

Kraege verwies bei der Eröffnung auf

die hohe Akzeptanz der Sonnenenergie:

„Was Wirtschafts- und Arbeitsplatzent-

wick-lung angeht, entwickelt sich die

deutsche Solarbranche positiv. Auch in

Rheinland-Pfalz besitzt die Solarener-

gienutzung einen hohen Stellenwert.

Die Sonne erbringt bei uns jährlich

zwischen 900 und 1.100 Kilowattstun-

den Energie pro installiertem Kilowatt-

peak – und das völlig kostenlos. Im

Rahmen des inzwischen abgeschlosse-

nen 100.000 Dächer-Programms belegt

Rheinland-Pfalz eine Spitzenposition.“

Rheinland-Pfalz nimmt Platz drei ein,

wenn man die pro Einwohner installierte

Photovoltaik-Leistung zugrunde legt. In

Rheinland-Pfalz wurden im Rahmen des

Programms der Kreditanstalt für Wieder-

aufbau 9,3 Megawatt Photovoltaik instal-

liert. Pro Einwohner entspricht das einer

installierten Leistung von 2,29 Watt.

Kraege: „Dieser einwohnerbezogene

dritte Platz ist ein Hinweis auf hohes En-

gagement der Rheinland-Pfäzer, wenn

es um Verantwortung im Hinblick auf

den Klimaschutz am eigenen Wohnort

und im eigenen Haus geht. Dieses Enga-

gement ist beispielhaft, denn die Frage

des Klimaschutzes in Verbindung mit

der Energiefrage ist das bedeutendste

und wichtigste Thema aktueller Umwelt-

politik, weil es die Lebensbedingungen

künftiger Generationen betrifft.“

Die Solarenergie besitzt weltweit mit das

größte Stromerzeugungspotenzial, be-

trachtet man alle erneuerbaren Ener-

gien. Es gibt – da die Technologie am

Anfang ihrer Entwicklung steht – noch

große Potenziale, den Wirkungsgrad an-

zuheben. „Investitionen in die Sonnen-

energie bedeuten Investitionen in eine

Technologie, die am Weltmarkt eine gro-

ße Relevanz haben wird und industrie-

politisch Deutschland große Chancen

bietet“, stellte die Staatssekretärin Krae-

ge fest.

Sonnenenergie bietet riesiges Potenzial 
für die Energieversorgung der Zukunft  

Solartagung Rheinland-Pfalz
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Die diesjährige Herbsttagung der Arbeits-
gemeinschaft rheinland-pfälzischer Woh-
nungsunternehmen fand am 17. November
2005 in Altrip bei Ludwigshafen statt. Die
Tagesordnung war in doppelter Hinsicht
hochaktuell.

Burghard Schneider, Verbandsdirektor des

VdW Rheinland Westfalen, nahm den we-

nige Tage vorher beschlossenen Koalitions-

vertrag zur Bildung der neuen Bundesre-

gierung unter die Lupe und erläuterte, was

an Veränderungen und Neuerungen für

die Wohnungswirtschaft zu erwarten ist

(lesen Sie dazu auch die Rubriken Politik

und Steuern in diesem VM).

Neues Förderprogramm

Unter dem Tagesordnungspunkt „Aktuel-

les“ wartete Dr. Frank-Bodo von Wehrs

vom Landesfinanzministerium mit einer

erfreulichen Überraschung auf. Er berich-

tete im Auftrag des Finanzministers über

ein neues Förderprogramm zur Energie-

einsparung im Wohnungsbestand, das in

Kürze aufgelegt wird.

Bei der ursprünglich auf die Förderung

des „Drei-Liter-Hauses im Bestand“ be-

schränkten Planung hat der Vorsitzende

der Arbeitsgemeinschaft, Christof Henn,

in einem Gespräch mit Minis-ter Mittler er-

reicht, dass auch weniger ehrgeizige Ziele

gefördert werden. So sind jetzt auch Bau-

maßnahmen im Bestand in das neue Pro-

gramm einbezogen, die den Energiever-

brauch auf das Äquivalent von sechs bzw.

sieben Litern Heizöl pro Quadratmeter

Wohnfläche im Jahr senken.

Was wird gefördert?

Gefördert werden alle baulichen Maßnah-

men, die dazu führen, dass der vom An-

tragsteller angegebene Jahresbedarf an

Primärenergie für Beheizung und Warm-

wasserbereitung bei oder unter dem ange-

gebenen Zielwert liegt. Auch die Kosten

des Energieausweises werden in die För-

derung einbezogen. Er dient als Nachweis

dafür, dass der angegebene Zielwert rech-

nerisch erreicht bzw. unterschritten wird.

Dieses gilt auch für die Honorare der Ar-

chitekten, Energieberater und Sonder-

fachleute.

Wie wird gefördert?

Das neue Programm gewährt Fördermittel

als zinsverbilligte Darlehen. In Höhe des

Investitionsaufwands, der durch fachkun-

dig erstellte Kostenvoranschläge nachzu-

weisen ist, werden Bankdarlehen durch

Landesgarantie zinsverbilligt. Die Zinsen

betragen nach Darlehensgewährung in den

ersten zehn Jahren der Laufzeit zwei Pro-

zent, in den nachfolgenden fünf Jahren

vier Prozent und liegen danach bei den

dann geltenden Marktkonditionen.

Neue Förderung
für welche Wohnungen?

Solange Mietwohnungen Belegungs- und

Mietpreisbindungen unterliegen, kann für

sie die Förderung nur in Anspruch genom-

men werden, wenn nach Durchführung der

geförderten Maßnahmen bestimmte Miet-

obergrenzen nicht überschritten werden.

Diese Obergrenzen sind abhängig vom Aus-

maß der Reduzierung des Energiebedarfs

und der für die jeweilige Kommune gelten-

den Mietenstufe. Sie liegen für die Mieten-

stufen IV und V zwischen 5,25 und 5,75 Eu-

ro pro Quadratmeter und für alle übrigen

Mietenstufen zwischen 5,05 und 5,25 Euro

pro Quadratmeter.

Das Maximum 
scheint erreichbar zu sein

Der anschließende Beitrag von Walter

Braun, technischer Vorstand der GAG Lud-

wigshafen, über die Machbarkeit eines

Energiegewinn-Hauses passte sehr gut in

den Duktus der Tagung. Er berichtete über

die Sanierung des GAG-Quartiers „Schil-

lerschule“ in Ludwigshafen.

Entstanden in den sechziger Jahren, wies

dieses Wohngebiet alle Alterserscheinun-

gen auf, auf die die Charakterisierung „ab-

geschrieben und abgewirtschaftet“ zutrifft.

Nur durch eine umfassende Sanierung des

Gebäudebestandes und eine Reurbanisie-

rung des Quartiers konnte der Teufelskreis

von Verschlechterung der Mieterstruktur,

Mietausfall, Vandalismus und ständig stei-

genden Kosten der Instandhaltung durch-

brochen werden.

Im Zuge der Überlegungen, wie dieses

Projekt generalsaniert werden kann, ent-

wickelte Walter Braun seine Vision vom

„energieneutralen Wohnen“. Es gelang, al-

le heute bekannten Möglichkeiten zur Ein-

sparung von Primärenergie zu einem Ge-

samtkonzept zusammenzufügen. Das be-

deutet, alle Ingenieurskunst konsequent

für die Dämmung des Baukörpers und sei-

ner Teile, die Abdichtung gegen Luftströ-

me und die Nutzung der Solartechnik an-

zuwenden.

Das Energiegewinn-Haus benötigt keine

Heizung und erwirtschaftet stattdessen ei-

nen Energieüberschuss in Höhe des Äqui-

valents von ca. 2.500 Litern Heizöl pro Jahr.

So kompliziert die Beherrschung der bau-

und systemtechnischen Einzelheiten auch

scheint, das Fazit seiner theoretischen Ar-

beit und der in den letzten Jahren gesam-

melten Erfahrungen fasste Walter Braun

zusammen in der vorsichtigen Aussage:

„Das Maximum scheint – auch wirtschaft-

lich – möglich zu sein, und die gestarteten

Projekte versprechen den Beweis dafür an-

zutreten. Das Energiegewinnhaus ist kei-

ne Utopie mehr.“

Intelligentes Wohnen 
für ein langes Leben

Bernd Klein, Geschäftsführer der CIBEK

technology + trading GmbH, berichtete

über ein Projekt der GSG Gemeindliche

Siedlungs-Gesellschaft mbH, Neuwied, das

63 Wohnungen mit besonderen techni-

schen Standards anbieten wird, die Senio-

ren das Leben ohne fremde Hilfe in den

„eigenen vier Wänden“ erleichtern. Der

Neubau soll im März 2006 bezugsfertig

sein.

Neues Förderprogramm 
zur Energieeinsparung im Wohnungsbestand

Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen
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Die Tagung des Bauforums Rheinland-Pfalz
„Bauforum aktuell“ zum Thema „PPP – Pla-
nen, Bauen, Betreiben mit Zukunft?“ am 
4. November 2005 in Mainz hatte sich
gleich mehrere Ziel gesetzt: Sie wollte Ent-
scheidungsträgern und Multiplikatoren aus
der öffentlichen Verwaltung, Kammern so-
wie der Bau- und Immobilienwirtschaft die
Bedingungen für einen wirtschaftlich sinn-
vollen Einsatz des Instrumentariums PPP
transparenter machen und unberechtigte
Vorbehalte ebenso abbauen wie überhöhte
Erwartungen.

In seinem Einführungsreferat machte der

Leiter der PPP Task Force im Bundesbau-

ministerium, Dr. Jörg Christen,  deutlich,

dass Public-Private-Partnership für ein Pro-

gramm stehe, das eine wirtschaftlichere

Realisierung von Infrastrukturprojekten

ermöglichen solle. Dafür müssten jedoch

drei Voraussetzungen zutreffen:

π Das Gebot der Optimierung muss für

den gesamten Lebenszyklus einer

Maßnahme gelten, also für das Pla-

nen, Bauen, Betreiben, Finanzieren

und Verwerten. 

π Die Zusammenarbeit der Partner

muss auf Dauer für den gesamten 

Lebenszyklus des Projektes angelegt

sein. 

π Zwischen den Beteiligten muss es 

eine interdisziplinäre Kooperation 

geben.

Beachtliche Effizienzgewinne 
sind möglich

Christen berichtete über das Ergebnis einer

gutachtlichen Untersuchung von 46 öf-

fentlichen Hochbauprojekten. Danach la-

gen die Baukosten um durchschnittlich 20

Prozent unter den Planansätzen,  und die

Abrechnungsdaten entsprachen den Sub-

missionswerten, obwohl noch nicht alle

Möglichkeiten der Effizienzsteigerung

ausgeschöpft worden

waren. Laut Gutach-

ten sind 60 Prozent

der Effizienzgewinne

durch die Nutzung

anderer Beschaf-

fungsmöglichkeiten

des privaten Partners

und durch sein Ei-

geninteresse an opti-

mierten Kosten ent-

standen.

Das Gutachten bestä-

tigte hingegen nicht

die häufig zu hörende Befürchtung, dass

PPP eine Form der Beschaffung sei, bei

der überwiegend Großunternehmen zum

Zuge kämen. Vielmehr zeigte sich, dass

bei den untersuchten 46 Hochbauprojek-

ten 66 Prozent der beauftragten Leistun-

gen von mittelständischen Bauunterneh-

men und nur 34 Prozent von Großunter-

nehmen erbracht wurden.

Rahmenbedingungen für PPP 
verbessern

Die PPP Task Force des Bundes schätzt

das seit dem Jahr 2000 in über 300 ge-

planten und realisierten PPP-Projekten

aufgelegte Investitionsvolumen bei Bund,

Ländern und Gemeinen auf 7 Milliarden

Euro. Das entspricht einer PPP-Quote von

4 Prozent gegenüber 15 Prozent in Groß-

britannien.

Hemmnisse für die Zunahme dieses In-

vestitionsmodells für die öffentliche In-

frastruktur sah Christen vornehmlich im

Bereich des Vergabe- und Vertragsrechts

sowie in einer nicht ausreichenden Stan-

dardisierung der Verfahren auf Länder-

Ebene. Dafür sei die begonnene Weiter-

entwicklung des ÖPP-Beschleunigungs-

gesetzes wichtig. In der laufenden Arbeit

an diesem Gesetzeswerk stehen zurzeit

bundeseinheitliche Leitfäden für die Be-

reiche Vergaberecht und Steuerrecht auf

der Agenda.

Praxiserfahrungen

Über Praxiserfahrungen aus Pilotprojek-

ten berichteten

π Juliane Hauskrecht, SNP-Consult,

Berlin

π Matthias Kleinschmidt, Kämmerer der

Stadt Witten

π Engelbert Rummel, geschäftsführen-

der Werkleiter Gebäudewirtschaft,

Stadt Köln

Fazit

Insbesondere für die kommunalen Woh-

nungsunternehmen gilt es zu prüfen, ob

sie sich als Partner ihrer Anteilseigner in

diesem sich ausweitenden Betätigungsfeld

positionieren sollen. Denn eines ist gewiss:

Die Sanierung und Sicherung kommuna-

ler Bausubstanz mittels PPP wird in der

Zukunft an Bedeutung gewinnen.

Planen, Bauen und Betreiben 
in öffentlich-privater Partnerschaft
weiter auf dem Vormarsch

Bauforum aktuell

Nähere Einzelheiten beim Bauforum
Rheinland-Pfalz 
Tel.: 0 61 31/16 41 49, 
Fax: 0 61 31/16 17 43 46, 
E-Mail: bauforum@fm.xlp.de. 
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Rund 200 Teilnehmer waren am 29. Oktober
2005 in der Mainzer Staatskanzlei dabei, als
der Deutsche Solarpreises 2005 verliehen
und die Gewinnerprojekte vorgestellt wur-
den. 

Grußworte sprachen u. a. Margit Conrad,

Staatsministerin für Umwelt und Forsten

des Landes Rheinland-Pfalz, Dr. Hermann

Scheer, Präsident von EUROSOLAR, und

Detlef Leinberger, Mitglied des Vorstandes

der KfW-Bankengruppe. Die Laudatio auf

die Preisträger hielt Volker Angres, Leiter

der Redaktion „Umwelt“ des ZDF.

Der Deutsche Solarpreis wird von EURO-

SOLAR, der Europäischen Vereinigung für

erneuerbare Energien, seit 1994 jährlich an

Kommunen, Unternehmen, Einzelperso-

nen und Organisationen vergeben, die sich

besonders um die Nutzung der Sonnen-

energie in all ihren verfügbaren Formen

verdient gemacht haben. Ausgezeichnet

werden herausragende innovative Projekte

und Initiativen von Anwendungen erneu-

erbarer Energien in acht verschiedenen Ka-

tegorien. 

Zero Emission Village Weilerbach

Umweltministerin Margit Conrad freute

sich besonders darüber, dass die rheinland-

pfälzische Verbandsgemeinde Weilerbach

unter den Preisträgern war. Diese habe das

ambitionierte Ziel einer technisch energie-

autonomen Gemeinde verfolgt. „Das Pilot-

projekt „Zero Emission Village“ steht für

die Verbindung von Klima schützen, Ar-

beitsplätze schaffen und Energie sichern“,

lobte die Ministerin. „In Weilerbach wurden

systematisch alle regenerativen Energieträ-

ger erschlossen und die Bedeutung der

Energieeinsparung erkannt.“ 

Dort entstanden unter anderem Photovol-

taik- und Windkraftanlagen sowie drei

Nahwärmenetze mit einer Investitions-

summe von insgesamt 18 Millionen Euro.

Conrad würdigte Verbandsbürgermeister

Toni Jung als einen Menschen und Politi-

ker, der ein ambitioniertes Anliegen mit

großer Hartnäckigkeit vorangetrieben und

zum Erfolg geführt habe.

Die Verbandsgemeinde Weilerbach wurde

in der Kategorie „Städte, Gemeinden oder

Stadtwerke“ ausgezeichnet. Zu den Preis-

trägern in dieser Kategorie gehört auch das

niedersächsische Emden. 

„Zero Emission Village Weilerbach“ starte-

te 2001 in der Verbandsgemeinde mit

Unterstützung des Ministeriums für Um-

welt und Forsten. Das Institut für Ange-

wandtes Stoffstrommanagement (IfaS) am

Umweltcampus Birkenfeld übernahm die

fachliche Begleitung.

Die Projektmacher wollten wissen, ob CO2-

Neutralität in der Energieversorgung der

Verbandsgemeinde möglich ist. Den kom-

munalen Entscheidungsträgern reichte es

nicht, um die Notwendigkeit der Senkung

von CO2-Immisionen zu wissen, sie wollten

etwas tun und Vorbild sein. So ging man zu-

nächst daran, die Gesamtenergie-Verbräu-

che für Wärme und Strom zu erfassen und

die Potenziale regional verfügbarer Ener-

gieressourcen zu ermitteln. Dabei wurden

die regionalen Stoffkreisläufe und Einspar-

möglichkeiten einbezogen. Die Ergebnisse

nach zwei Jahren Laufzeit können sich se-

hen lassen: Wenn es gelingt, den Strom-

verbrauch um zehn Prozent zu senken und

im Wärmebereich 40 Prozent einzusparen,

dann ist eine Versorgung mit regional ver-

fügbaren erneuerbaren Energien wie Sonne,

Wind und Biomasse quantitativ möglich. 

Die theoretischen Ergebnisse übertrug Wei-

lerbach in konkrete Projekte: Der Gesamt-

stromverbrauch von etwa 42 Millionen

kWh/a in der Verbandsgemeinde wird mitt-

lerweile zu 45 Prozent aus erneuerbaren

Energieträgern gedeckt (überwiegend aus

Windkraft). Neben den kommunalen Ein-

richtungen in der Verbandsgemeinde und

den Ortsgemeinden haben sich auch viele

Bürgerinnen und Bürger an dem Projekt

beteiligt - vor allem mit der Errichtung von

Photovoltaik- und thermischen Solaranla-

gen, aber auch mit Biomasseheizungsanla-

gen und Maßnahmen zur Gebäudedäm-

mung. Mittlerweile gibt es auch drei Nah-

wärmenetze in der Realisierungsphase.

Davon ist das erste bereits fertig und ver-

sorgt 120 Einzel- und Reihenhäuser über

eine Holzhackschnitzelheizung mit einer

Wärmeleistung von 800 kWp. 

Klimaschutz und Arbeitsplätze

Umweltministerin Margit Conrad nahm die

ermutigenden Projekte der Preisträger zum

Anlass für ein mahnendes Schlusswort: „Kli-

maschutz ist unsere wichtigste Zukunfts-

aufgabe, weil er die Lebensbedingungen der

nachfolgenden Generationen bestimmt.

Mehr Klimaschutz bedeutet auch mehr Ar-

beitsplätze. Beides zusammen gehört zu

den wichtigsten Aufgaben, die unsere Ge-

sellschaft zu lösen hat.“ 

Die Preisträger in den einzelnen Kategorien

waren: 

Industrielle und kommerzielle 
Unternehmen/Betriebe:
π die Firma Wagner + Co Solartechnik

GmbH in Cölbe für ihr breitgefächertes

und langjähriges Firmen-Engagement

für die Nutzung erneuerbarer Energien

>>

Ansporn für Wohnungsunternehmen 
zu mehr Initiative beim solaren Bauen

Deutscher Solarpreis 2005 in Mainz verliehen

Margit Conrad, rheinland-pfälzische 
Staatsministerin für Umwelt und Forsten
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Lokale oder regionale Vereine 
als Förderer von Projekten 
für Erneuerbare Energien:
π der Rosenheimer Solarförderverein e. V.

für seine Vereinsinitiativen zur Förde-

rung von Projekten Erneuerbarer Ener-

gien

Medienpreis:
π die Stadt Oederan (rd. 7.200 Einwohner,

bei Chemnitz) für ihre Initiative „Tag der

erneuerbaren Energien“ 

Bildung und Ausbildung:
π die Bildungseinrichtung Teutloff-Kompe-

tenzzentrum für umfangreiche Bildungs-

projekte im Bereich Erneuerbarer Energien

Schulprojekte:
π Oberstudienrat Klaus Karpstein für die

Gründung des Solarvereins des Rhein-

Gymnasiums in Sinzig

Eine Welt-Zusammenarbeit:
π Verein zur Förderung entwicklungs-

wichtiger Vorhaben e. V. für den Auf-

bau des „Mithradham Renewable Ener-

gy Centre“ in Indien

Sonderpreis für besonderes 
persönliches Engagement:
π Wolf von Fabeck, Aachen, für sein

langjähriges persönliches Engagement

bei der Einführung und Nutzung er-

neuerbarer Energien in Deutschland

π Professor Dr. Hellmut Glubrecht, Wen-

nigsen, für persönliches Engagement

auf dem Gebiet der Forschung und

Entwicklung zur Nutzung erneuerbarer

Energien

In der Kategorie „Solares Bauen“ wurde die-

ses Jahr kein Preis vergeben. Die einge-

reichten Projekte reichten über mittlerwei-

le zum Standard gewordene Ansätze nicht

hinaus. Das sollte für viele Wohnungs-

unternehmen mit Blick auf den Solarpreis

2006 ein Ansporn sei.

Am 3. Februar 2006 findet in der Fachhoch-
schule Bingen am Rhein der „Wärmepum-
penTag Rheinland-Pfalz“ zum Thema
„Oberflächennahe Geothermie in der 
Praxis“ statt. Er wird veranstaltet vom 
Ministerium für Umwelt und Forsten und
der TSB-Transferstelle für Rationelle und Re-
generative Energienutzung Bingen in 
Zusammenarbeit mit dem VdW Rheinland
Westfalen, der Geothermischen Vereinigung
e. V. und den Fachverbänden Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik Rheinland-Pfalz.

Mit Wärmepumpenstrom auf der Basis

von Erdgas und Öl aus Kraft-Wärme-

Kopplung sind beachtliche Primärener-

gieeinsparungen möglich. In Abhängig-

keit vom elektrischen und Gesamtwir-

kungsgrad der Kraft-Wärme- Kopplung

und der Jahresarbeitszahl der Wärme-

pumpe sind Energienutzungsgrade von

200 Prozent und mehr oder eine Hal-

bierung des Primärenergieverbrauchs

und damit der Klimagasemissionen

möglich. – und das heute schon wirt-

schaftlich. Für die Wärmeerzeugung ist

die Kombination von Kraft-Wärme-

Kopplung und Elektrowärmepumpe die

energieeffizienteste Möglichkeit der

Brennstoffnutzung.

Überall, wo Wärmepumpen Jahresar-

beitszahlen über 3,5 erreichen und der

Wärmepumpenstrom regenerativ oder

aus Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt ist,

sind Wärmepumpen – in der Regel in

Verbindung mit einer solarthermi-

schen Anlage – ein ideales Heizsystem

sowohl im Hinblick auf die Wirtschaft-

lichkeit wie den Klimaschutz.

Nach einführenden Beiträgen u. a. von

Umweltministerin Margit Conrad und

Burghard Schneider, Vorstandsdirek-

tor des VdW Rheinland Westfalen,

geht es in der Tagung u. a. um Ein-

satzmöglichkeiten und Planung von

Wärmepumpen, um kombinierte So-

lar- und Erdwärmenutzung, Wärme-

pumpen-Contracting und Wirtschaft-

lichkeit von Wärmepumpen für 

Wohnhäuser – angesichts der explo-

sionsartig ansteigenden Energiekosten

allesamt interessante Themen für die

Wohnungswirtschaft.

Das Tagungsprogramm wird den

rheinland-pfälzischen Wohnungs-

unternehmen Anfang Januar 2006 

zugeleitet.

WärmepumpenTag Rheinland-Pfalz

Am 3. Februar 2006 in Bingen

Personalia / Jubiläen

Die Baugenossenschaft Bahnheim eG, Kai-
serslautern, teilt mit, dass das ehrenamtli-

che Vorstandsmitglied Karl-Heinz Weber

zum 30. September 2005 ausgeschieden ist

und der Aufsichtsrat mit Wirkung vom 1.

November 2005 den bisherigen Auf-

sichtsratsvorsitzenden Ludwig Kramer

zum ehrenamtlichen Vorstandsmitglied

bestellt hat. In der Nachfolge von Kramer

hat der Aufsichtsrat Waldemar Brendel

zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ge-

wählt. 

Aus den Mitgliedsunternehmen 

Dem VdW südwest wurde mitgeteilt
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Auf Initiative des Fachausschusses für Be-
rufliche Bildung und Personalentwicklung
des VdW südwest führte der Verband im Ju-
ni 2005 bei seinen Mitgliedsunternehmen
eine Umfrage zur Alters- und Qualifika-
tionsstruktur der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter durch. Erfreulicherweise beteilig-
ten sich 99 Wohnungsunternehmen (51,8
Prozent) an der Befragung, die rund
197.000 Wohnungen (64,3 Prozent) des ge-
samten Bestandes der Mitgliedsunterneh-
men des Verbandes repräsentieren.

Bei den 99 teilnehmenden Wohnungs-

unternehmen sind 233 Vorstandsmitglie-

der bzw. Geschäftsführer tätig. Die Ergeb-

nisse der Untersuchung zeigen, dass es in

den nächsten Jahren bei vielen Unterneh-

men einen Wechsel im Vorstand bzw. in

der Geschäftsführung geben wird. 51,1 Pro-

zent der Vorstände und Geschäftsführer

sind älter als 55 Jahre.

Bei den Sachbearbeiterinnen und Sachbe-

arbeitern zeigt sich eine andere Alters-

struktur. Fast die Hälfte der Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter sind zwischen 41

und 55 Jahre alt. Dagegen ist nur jeder sieb-

te Mitarbeiter über 55 Jahre alt.

Ein weiterer Aspekt der Befragung befass-

te sich mit der Qualifikationsstruktur der

Beschäftigten. Dabei wurde danach gefragt,

inwieweit die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter über einen wohnungswirtschaft-

lichen Abschluss als Kauffrau/Kaufmann

in der Grundstücks- und Wohnungswirt-

schaft (IHK oder Fernunterricht Hösel/

EBZ Bochum), als geprüfter Immobilien-

fachwirt, als Immobilienökonom oder als

diplomierter Wohnungs- und Immobi-

lienwirt (FWI) verfügen.

Von den insgesamt 1.663 Sachbearbeite-

rinnen und Sachbearbeitern verfügen 428

Beschäftigte (25,8 Prozent) über einen der

genannten wohnungswirtschaftlichen Ab-

schlüsse. Von den Mitarbeitern bis 25 Jah-

re verfügen drei Viertel über eine entspre-

chende Qualifikation. Auch in der Gruppe

der 26-40-Jährigen haben noch vier von

zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ei-

nen wohnungswirtschaftlichen Abschluss,

ebenso wie unter den kaufmännischen

Sachbearbeitern insgesamt.

Ein weiterer Aspekt der Umfrage befasste

sich mit der Ausbildungssituation in den

Unternehmen. 31 der 99 teilnehmenden

Unternehmen beschäftigten zum Zeit-

punkt der Befragung 86 Auszubildende.

Diese Wohnungsunternehmen haben in

den vergangenen fünf Jahren 233 Auszu-

bildende beschäftigt. Von ihnen wurden

rund 60 Prozent nach der Ausbildung

übernommen. 

In diesem Zusammenhang ist es von gro-

ßer Bedeutung, die jungen Menschen be-

reits bei Ausbildungsbeginn auf die viel-

fältigen Fort- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten in der Branche aufmerksam zu

machen. Die Kooperation mit Fachhoch-

schulen hat die Möglichkeit eröffnet, nach

der Berufsausbildung berufsbegleitend ei-

nen akademischen Abschluss zu erreichen.

Sowohl die Südwestdeutsche Fachakade-

mie der Wohnungs- und Immobilienwirt-

schaft (SFA) als auch das EBZ – Europäi-

sches Bildungszentrum in Bochum ma-

chen entsprechende Angebote.

Umfrage zur 
Alters- und Qualifikationsstruktur 

Personalentwicklung bei den Mitgliedsunternehmen des VdW südwest

Sachbearbeiter

Alter Anzahl Prozent

bis 25 Jahre 104 6,3

26-40 Jahre 530 31,9

41-55 Jahre 787 47,3

über 55 Jahre 242 14,5

Alle 1.663 100,0

Sachbearbeiter insgesamt mit Abschluss

Alter Anzahl Prozent

bis 25 Jahre 76 73,1

26-40 Jahre 224 42,3

41-55 Jahre 109 13,9

über 55 Jahre 19 7,9

Alle 428 25,8

Sachbearbeiter kaufmännisch

Alter Anzahl mit Abschluss Prozent

bis 25 Jahre 50 74,6

26-40 Jahre 162 61,1

41-55 Jahre 66 20,6

über 55 Jahre 10 12

Alle 288 39,1
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Unter Leitung seines Vorsitzenden Karl-
Heinz Abraham tagte der Arbeitskreis „Ko-
operationen und Netzwerke von Woh-
nungsgenossenschaften“ am 27. Oktober
2005 in Düsseldorf. Dabei ging es um die
Frage, welche Handlungsempfehlungen
sich aus den Ergebnissen des Forschungs-
projektes „Kooperationspotenziale von
Wohnungsgenossenschaften“ ableiten las-

sen, die vom Institut für Genossenschafts-
wesen (IfG) Münster vorgelegt worden ist. 

Vorrangig wurden Wege diskutiert, wie vor

allem kleinere Wohnungsgenossenschaften

an das Thema „Kooperationen“ herange-

führt werden könnten. In diesem Zu-

sammenhang wurde den regionalen Ar-

beitsgemeinschaften des Verbandes und der

Kleinere Genossenschaften an Kooperationen heranführen

Arbeitskreis „Kooperationen und Netzwerke von Wohnungsgenossenschaften“ des VdW Rheinland Westfalen

Unter Leitung seines Vorsitzenden Heinz
Bolbach traf sich der Fachausschuss für Ge-
nossenschaften des VdW südwest zu einer
Sitzung am 22. November 2005 in Bad Neu-
enahr. 

Im Mittelpunkt stand die Vorbereitung der

Arbeitsgruppe „Migration / Integration“,

bei der der VdW südwest im Rahmen des

5. Gemeinsamen Genossenschaftstages am

3. und 4. Mai 2006 in Dortmund die Fe-

derführung hat. Das Statement eines städ-

tischen Ausländerbeauftragten soll die

Kurzpräsentation von Praxisbeispielen er-

gänzen.

Danach diskutierte man die Umsetzung

der Ergebnisse des Gutachtens der Exper-

tenkommission „Wohnungsgenossen-

schaften“ in Hessen. Der Landtag hatte die

hessische Landesregierung aufgefordert,

über ihre Gespräche und Initiativen mit

den Kommunen, Wohnungsgenossen-

schaften und Verbänden zu berichten –

und zwar auf der Grundlage des Berichts

der Expertenkommission und des Verfas-

Wettbewerb für Wohnungsgenossenschaften in Hessen 

Fachausschuss für Genossenschaften des VdW südwest

Unter Leitung seines Vorsitzenden,
Bernhard Koppmann, tagte der Genos-
senschaftsausschuss des VdW Rhein-
land Westfalen am 2. November 2005 in
Düsseldorf.

Dr. Daniela Cario, Justiziarin und Leite-

rin des Referates „Rechtsangelegenhei-

ten“ im Bonner Drei-Länder-Büro, infor-

mierte zunächst über den Referenten-

entwurf zur Novellierung des

Genossenschaftsgesetzes vom 19. Okt-

ober 2005. Sie verwies dabei auf die zu-

nehmende Bedeutung der Satzungsauto-

nomie. Zahlreiche Änderungsvorschläge –

beispielsweise § 7a Genossenschafts-

gesetz zu den Sacheinlagen oder 

§ 8 Genossenschaftsgesetz zu den inve-

stiven Mitgliedern – seien mit dem Zu-

satz „Die Satzung kann zulassen“ oder

„Die Satzung kann bestimmen“ verse-

hen.

Weiterhin befasste sich der Ausschuss

in der Rückschau mit dem 8. Sympo-

sium „Perspektiven für Wohnungsge-

nossenschaften“ am 25. Oktober 2005.

Auf gute Resonanz stieß dabei, The-

men in Workshops zu diskutieren. 

Außerdem gab es ausführliche  Berich-

te über die Arbeitsgruppe „Risikopoten-

ziale für Wohnungsgenossenschaften“

und den Arbeitskreis „Kooperationen

und Netzwerke von Wohnungsgenos-

senschaften“. Aus der Arbeitsgruppe

„Risikopotenziale“ berichtete der Vor-

sitzende Bernhard Koppmann, dass

sich eine Checkliste für die Jahresab-

schlussprüfung in Vorbereitung befin-

de. Anhand dieser Liste könnten Prüfer

und Vorstand dann in einem Gespräch

Themen wie Kooperationen, Marktbe-

obachtung o. ä. diskutieren. 

Zur Vertiefung dieser Themen verabre-

dete der Genossenschaftsausschuss ei-

ne Klausurtagung für den 9./10. März

2006 in Attendorn. 

Novellierung des Genossenschaftsgesetzes diskutiert

Genossenschaftsausschuss des VdW Rheinland Westfalen

Wirtschaftsprüfung ein besonderer Stel-

lenwert eingeräumt. Darüber hinaus wurde

angeregt, das Thema „Kooperationen“ re-

gelmäßig in den jährlichen „Treffpunkten

Ehrenamt in Genossenschaften“ zu disku-

tieren. Ferner wurde empfohlen, den Woh-

nungsgenossenschaften eine Sammlung

von Praxisbeispielen über erfolgreiche Ko-

operationen an die Hand zu geben. 

sungsauftrags gemäß Art. 44 zur Förde-

rung von Genossenschaften. Anlässlich ei-

nes Gesprächs des Verbandes im Hessi-

schen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr

und Landesentwicklung wurde vereinbart,

im Jahr 2006 einen Wettbewerb auszu-

schreiben. Motto: „Stärkung von Selbsthil-

fe und Selbstverantwortung – Beiträge von

hessischen Wohnungsgenossenschaften“.

Die Preisverleihung soll im Rahmen einer

gemeinsamen Veranstaltung des VdW süd-

west und des Ministeriums stattfinden.
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Am 1. Januar 2006 werden die Mitglieds-
beiträge des VdW Rheinland Westfalen
gesenkt. Dann tritt die neue Beitragsord-
nung in Kraft, die der Verbandsrat am
27. September 2004 beschlossen und
die Mitgliederversammlung des Verban-
des am 28. September 2004 in Essen
zur Kenntnis genommen haben. 

§ 1 Beitragspflicht der Mitglieder

Die Mitglieder sind verpflichtet, die

festgesetzten Beiträge, Gebühren und

Umlagen, auch soweit es sich um sol-

che für den GdW Bundesverband deut-

scher Wohnungs- und Immobilien-

unternehmen e. V. handelt, nach An-

forderung zu entrichten. 

§ 2 Beiträge der Mitglieder

(1) Der Grundbeitrag pro Mitglied und

Jahr beträgt 300,00 ¤.

(2) Der Beitrag für jede eigene und ver-

waltete Wohnungseinheit (WE) beträgt

pro Jahr:

1. bis 5.000ste WE: 1,60 ¤

5.001ste bis 10.000ste WE: 1,50 ¤

10.001ste bis 50.000 WE: 1,40 ¤

ab 50.001ste WE: 1,20 ¤

Die Berechnungsgrundlage für den Bei-

trag ist der Wohnungsbestand zum 31.

Dezember des Vorjahres auf der Basis

der Jahresstatistik, die dem Verband bis

zum 31. Januar eines jeden Jahres ein-

zureichen ist.

(3) Wenn mindestens zwei Wohnungs-

unternehmen durch Kapitalbeteiligun-

gen von mindestens 50,0 Prozent mit-

einander verbunden sind und zusam-

men über mindestens 10.000 WE

verfügen, werden sie wie ein Unterneh-

mensverbund behandelt. In diesem Fall

ist für den Unternehmensverbund nur

ein Grundbeitrag zu zahlen. Darüber

hinaus erfolgt die Berechnung des Bei-

trags für den Unternehmensverbund

entsprechend § 2 (2).

(4) Wenn ein Unternehmen bzw. ein

Unternehmensverbund ein Wohnungs-

unternehmen –  das am 31. Dezember

1989 weder als gemeinnützig im Sinne

des Wohnungsgemeinnützigkeitsgeset-

zes anerkannt war noch einem Vorläu-

fer des VdW Rheinland Westfalen ange-

hörte – übernimmt oder übernommen

hat bzw. in den Unternehmensverbund

aufnimmt oder aufgenommen hat, und

dieses übernommene Unternehmen als

rechtlich selbstständiges Unternehmen

Mitglied im VdW Rheinland Westfalen

wird, beträgt der Beitrag für jede eigene

und verwaltete Wohnung 0,30 ¤.

§ 3 Beitrag der Fördermitglieder

Der Beitrag der Fördermitglieder wird

vom Vorstand im Einvernehmen mit

dem Fördermitglied festgesetzt.

§ 4 Fälligkeit der Beiträge

(1) Am 1. Februar eines jeden Jahres

wird eine Abschlagszahlung von 85 Pro-

zent der vorjährigen Beiträge in Rech-

nung gestellt. Die endgültige Festset-

zung des Beitrages erfolgt am 1. Oktober

eines jeden Jahres. 

(2) Die Abschlagszahlung und die Bei-

tragsrechnung sind sofort zur Zahlung

fällig.

(3) Der GdW-Beitrag wird entsprechend

§ 4 (1) und (2) in Rechnung gestellt.

(4) Der Beitrag der Fördermitglieder

wird zum 30. Juni eines jeden Jahres in

Rechnung gestellt.

§ 5 Änderungen der Beitragsordnung

Änderungen der Beitragsordnung erfol-

gen durch Beschluss des Verbandsrates.

§ 6 Inkrafttreten

Die Beitragsordnung tritt am 1. Januar

2006 in Kraft.

Senkung der Mitgliedsbeiträge
Neue Beitragsordnung des VdW Rheinland Westfalen 

Ab 1. Januar 2006

Weil große Teile des verbandseigenen Ge-
bäudes in der Rudolfstraße in Münster nicht
mehr genutzt wurden und auch der bishe-
rige Mieter, die WRW Wohnungswirt-
schaftliche Treuhand Rheinland Westfalen
zum 1. November 2005 neue Räume bezo-
gen hat, hat der VdW Rheinland Westfalen
das Gebäude zum 30. November 2005 ver-
kauft. 

Der Verband hat stattdessen für den Be-

reich der Wirtschaftsprüfung und -bera-

VdW Rheinland Westfalen: Büro Münster in neuen Räumen

tung in Westfalen eine Etage bei der Wohn +

Stadtbau GmbH in Münster angemietet.

Der Umzug fand am 24./25. November

2005 statt. Die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in Münster sind weiterhin unter

den bekannten Telefonnummern erreich-

bar.

Der Verband hat an seinem neuen Mün-

steraner Standort einen Büroraum an den

Verein „Wohnen in Genossenschaften 

e. V.“ untervermietet.Der neue Standort in Münster
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VdW Rheinland Westfalen und VdW südwest: Gemeinsame Termine 2006

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazin ergänzt bzw. aktualisiert.

Kooperations-Ausschuss Drei-Länder-Büro (DLB)
Erste Sitzung im Mai
Montag, 25.09., 12.00 Uhr Hofgeismar

Gemeinsame Sitzung der Verbandsräte
Montag, 19.06., 16.00 Uhr

Gemeinsame Sitzungen der Ausschüsse für Genossenschaften
Erste Sitzung Anfang April
Zweite Sitzung im Herbst

Gemeinsame Sitzungen der Ausschüsse für Technik
Erste Sitzung März/April Ludwigshafen
Donnerstag, 08.06., 10.00 Uhr Düsseldorf
Studienreise Anfang September Riga

Gemeinsame Sitzungen der Arbeitskreise „PR + Marketing“
Erste Sitzung im 1. Halbjahr NRW
Zweite Sitzung im 2. Halbjahr Ludwigshafen

Arbeitskreis 
„Privatisierung von Wohnungsbeständen“

Erste Sitzung im Frühjahr Bonn
Zweite Sitzung im Herbst Bonn

Arbeitsgemeinschaft 
rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen 
π Vollversammlung

Erste Sitzung Mitte Mai Rheinland-Pfalz
Zweite Sitzung im November Rheinland-Pfalz

π Arbeitsausschuss
Erste Sitzung im Februar Rheinland-Pfalz
Zweite Sitzung im September Rheinland-Pfalz

Arbeitsgemeinschaft 
der Wohnungs- und Immoblienwirtschaft Saar (AWIS)

Termine werden noch festgelegt. Saarbrücken

Tagungen/Kongresse

π Energiekonferenz 2006:
Effizienz steigern – Erträge optimieren
(i. V. m. EBZ und techem)
Dienstag, 14.02., 10.00 Uhr Bochum

π Frühjahrsgutachten 2006 des Rates der Immobilienweisen
Februar Bonn

π Integration – Sind wir auf dem richtigen Weg?
(i. V. m. InWIS und Schader-Stiftung)
Di., 21.03., oder Mi., 22.03. Köln

π Vom Büroraum zum Wohnraum
(i. V. m. Architektenkammern)
März

π Quartiersmanagement
(i. V. m. EBZ)
Donnerstag, 11.05., 10.00 Uhr Bochum

π Intelligentes Wohnen
(i. V. m. InWIS und EBZ)
Donnerstag, 28.09., 10.00 Uhr Bochum

π Betriebskosten-Management
(i. V. m. InWIS und EBZ)
Donnerstag, 19.10., 10.00 Uhr Bochum

π Novellierung des Genossenschaftsrechts
(i. V. m. EBZ)
Juni Bonn

Veranstaltungsreihen

Aktuelles Steuerrecht
– 1. Tagung 2006

Mittwoch, 14.06., 10.00 Uhr Bonn
– 2. Tagung 2006

Dienstag, 07.11., 10.00 Uhr Bochum
PR + Marketing in der Wohnungswirtschaft

– Preisverleihung Wettbewerb „Homepages“
1. Halbjahr

– Workshop „Homepages“
2. Halbjahr

Technik in der Wohnungswirtschaft

– Energieeinsparung durch Wärmepumpen
(i. V. m. Architektenkammer NRW)
Donnerstag, 06.04., 10.00 Uhr NRW

– Alternative Energien nutzen – Energiekosten senken
1. Veranstaltung im Frühjahr
2. Veranstaltung im Herbst

– Richtig modernisieren –
Alte Bauschäden beseitigen, neue vermeiden
Sommer

– Der neue Energieausweis
Termin wird noch festgelegt

Multimedia in der Wohnungswirtschaft

(i. V. m. WRW)

– Vernetzte Welt – 
Nutzungskonzepte für Woohnungsunternehmen
Sommer

Treffpunkt Hausmeister in der Wohnungswirtschaft

– 1. Treffpunkt 2006
Frühjahr Hessen

– 2. Treffpunkt 2006
Oktober Bochum

Marktplatz Wohnungsgenossenschaften

– Kooperationen und Netzwerke
Herbst

Gennossenschaftsrecht Aktuell

– 1. Tagung 2006
April

Treffpunkt Ehrenamt in Genossenschaften

– 1. Treffpunkt 2006
Fr./Sa., 03./04.11. Münster

– 2. Treffpunkt 2006
Fr./Sa., 10./11.11. Bad Neuenahr

– 3. Treffpunkt 2006
Fr./Sa., 17./18.11.

– 4. Treffpunkt 2006
Fr./Sa., 24./25.11.
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Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazin ergänzt bzw. aktualisiert.

VdW Rheinland Westfalen: Termine 2006
Verbandstag

Mo – Mi., 18. – 20.09. Münster

Mitgliederversammlung 
Dienstag, 19.09., 15.00 Uhr Münster 

Verbandsrat
Montag, 30.01., 14.00 Uhr Düsseldorf 
Montag, 06.03., 14.00 Uhr Düsseldorf
Dienstag, 25.04., 14.00 Uhr Düsseldorf
Montag, 22.05., 16.00 Uhr Bochum
(Forum Wohnungswirtschaft)
Montag, 19.06., 14.00 Uhr 
Dienstag, 10.08., 14.00 Uhr Düsseldorf
Montag, 18.09., 16.00 Uhr Münster 
(Verbandstag)
Montag, 30.10., 14.00 Uhr Düsseldorf
(mit Delegierten GdW-Verbandstag)
Montag, 04.12., 14.00 Uhr Düsseldorf

Präsidium
Montag, 09.01., 15.00 Uhr Düsseldorf 
Donnerstag, 16.02., 12.30 Uhr Düsseldorf
Montag, 03.04., 12.30 Uhr Düsseldorf
Dienstag, 02.05., 14.00 Uhr Düsseldorf
Montag, 22.05., 12.00 Uhr Bochum
(Forum Wohnungswirtschaft)
Montag, 19.06., 12.00 Uhr
Montag, 10.08., 12.00 Uhr Düsseldorf
Montag, 28.08., 12.30 Uhr Düsseldorf
Montag, 18.09., 14.00 Uhr Münster 
(Verbandstag)
Montag, 13.10., 12.30 Uhr Düsseldorf
Montag, 13.11., 12.30 Uhr Düsseldorf

Fachschaft Genossenschaften 
– Vollversammlung

Dienstag, 19.09., 11.00 Uhr Münster 
(Verbandstag)

– Ausschuss
Mittwoch, 25.01., 10.30 Uhr Düsseldorf 
Do./Fr., 09./10.03., Attendorn
Montag, 22.05., 14.00 Uhr Bochum
(Forum Wohnungswirtschaft)
Eine weitere Sitzung im Oktober Düsseldorf 

Fachschaft ÖKU
– Vollversammlung 

Montag, 22.05., 14.00 Uhr Bochum 
(Forum Wohnungswirtschaft)
Dienstag, 19.09., 11.00 Uhr Münster
(Verbandstag)

– Arbeitsausschuss
Dienstag, 17.01., 14.00 Uhr Düsseldorf
Zwei weitere Sitzungen im Frühjahr und Herbst

– ÖKU-Kamingespräche
Montag, 06.03., 17.00 Uhr Düsseldorf
Weitere Gesprächsrunden
noch nicht terminiert

Fachschaft IKS
Montag, 22.05., 14.00 Uhr Bochum
(Forum Wohnungswirtschaft)
Dienstag, 19.09., 11.00 Uhr Münster
(Verbandstag) 

Finanzausschuss
Dienstag, 25.04., 11.00 Uhr Düsseldorf
Montag, 12.06., 11.00 Uhr Düsseldorf
Donnerstag, 06.11., 11.00 Uhr Düsseldorf

Ausschuss Betriebswirtschaft
Zwei Sitzungen Ende April und Mitte September

Ausschuss Steuern und Bilanzierung
Montag, 22.02., 14.00 Uhr Köln
Mittwoch, 10.05., 14.00 Uhr Bielefeld
Dienstag, 15.08., 14.00 Uhr Lünen 
Do./Fr. , 09./10.11., 14.00 Uhr Trier

Ausschuss Technik 
Donnerstag, 02.03., 10.00 Uhr Düsseldorf
(i. V. m. VdW Niedersachsen-Bremen)
Donnerstag, 16.11., 10.00 Uhr Düsseldorf

Ausschuss Wohneigentum 
Sitzungen bei Bedarf

Delegierte GdW-Verbandstag
Montag, 30.10., 14.00 Uhr Düsseldorf
(mit Verbandsrat)

Arbeitskreis „WohnLeben für ältere Menschen“ 
Zwei Sitzungen im Frühjahr und Herbst

Arbeitskreis „Kooperationen und Netzwerke 
von Wohnungsgenossenschaften“

Erste Sitzung im Februar
Weitere Sitzungen sind vorgesehen

Arbeitsgruppe „Risikopotenziale für die Entwicklung
von Wohnungsgenossenschaften“

Mittwoch, 25.01., 13.30 Uhr Düsseldorf
Weitere Sitzungen noch nicht terminiert

Europäischer Tisch
Do./Fr., 06./07.04. Hengelo/

Niederlande
Mo./Di., 06./07.11. Rheine

Treffpunkt Regionale Arbeitsgemeinschaften
Mittwoch, 29.03., 10.30 Uhr Bochum
Mittwoch, 06.09., 10.30 Uhr Bochum

Veranstaltungen 

π 6. Parlamentarischer Abend 
Mittwoch, 15.03., 19.00 Uhr Düsseldorf

π Jahrespressekonferenz
April Düsseldorf 

π 5. Forum Wohnungswirtschaft
Di./Mi., 23./24.05. Bochum
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π Wohnraumförderungsbestimmungen NRW 
und Förderprogramme der KfW
Freitag, 03.02., 10.00 Uhr Düsseldorf

π Arbeitsschutz aktuell
(i. V. m. EBZ)
Donnerstag, 04.04., 10.00 Uhr Bochum

π Kooperation Stadtumbau – 
Gemeinsam umbauen und finanzieren
(i. V. m. Städtetag NRW 
und Ministerium für Bau und Verkehr NRW)
Ende August NRW

π Datenfit für den lokalen Wohnungsmarkt
(i. V. m. InWIS und EBZ)
September Bochum

π Erfahrungen mit dem Stadtumbau West
(i. V. m. DV und RAG)
Herbst Essen

π Wohnen im Alter – 
Kooperative Partnerschaften der Wohnungswirtschaft 
und Betreuungsdiensten
(i. V. m. DPWV NRW und DMB NRW)
Dienstag, 14.11. NRW

π Qualitatives Wohnen in der Stadt
November NRW

π Mietrecht Aktuell 
(i. V. m. DMB NRW)
Termin noch nicht festegelegt NRW

π Kooperative Wohnungswirtschaft und 
Freie Wohlfahrtspflege
(i. V. m. AWO)
Termin noch nicht festegelegt NRW

π Sichere Nachbarschaften
Termin noch nicht festegelegt NRW

Veranstaltungsreihen

Perspektiven für Wohnungsgenossenschaften
9. Symposium
(i. V. m. IfG Münster)
Mittwoch, 08.11., 10.00 Uhr Münster

Treffpunkt Sozialarbeit in der Wohnungswirtschaft
– 1. Treffpunkt 2006

März Bochum
– 2. Treffpunkt 2006

September Bochum

Technik in der Wohnungswirtschaft

– WärmepumpenTag Rheinland-Pfalz
(i. V. m. Umweltministerium Rheinland-Pfalz)
Freitag, 03.02., 9.00 Uhr Bingen

– Dichtheitsprüfung von Abwasseranlagen
Termin wird noch festgelegt NRW

– Das Lebenszyklus-Haus
(i. V. m. WRW)
Termin wird noch festgelegt NRW

VdW Rheinland Westfalen: Termine 2006 (Fortsetzung)

VdW südwest: Termine 2006
Verbandstag

Di./Mi., 26./27.09. Hofgeismar
Verbandsrat

Dienstag, 07.02., 10.00 Uhr Frankfurt
Donnerstag, 27.04., 10.00 Uhr Frankfurt
Montag, 19.06., 15.00 Uhr
Dienstag, 05.09., 10.00 Uhr Frankfurt
Montag, 25.09., 15.00 Uhr Hofgeismar
Dienstag, 05.12., 10.00 Uhr Frankfurt

Prüfungsausschuss
Montag, 06.02., 15.00 Uhr Frankfurt
Mittwoch, 26.04., 15.00 Uhr Frankfurt
Montag, 19.06., 14.00 Uhr
Montag, 04.09., 15.00 Uhr Frankfurt
Montag, 04.12., 15.00 Uhr Frankfurt

Fachausschuss für Genossenschaften
Dienstag, 14.02., 10.00 Uhr Bad Homburg
Eine weitere Sitzung im 2. Halbjahr

Fachausschuss für Kapitalgesellschaften
Dienstag, 04.04., 10.00 Uhr Frankfurt
Mittwoch, 08.11., 10.00 Uhr Frankfurt

Fachausschuss für Hausbewirtschaftung
Donnerstag, 30.03., 10.00 Uhr Frankfurt
Eine weitere Sitzung im 2. Halbjahr

Fachausschuss für Recht
Mittwoch, 22.02., 10.00 Uhr Frankfurt
Mittwoch, 21.06., 10.00 Uhr Frankfurt
Mittwoch, 25.10., 10.00 Uhr Frankfurt

Fachausschuss für Steuern
Dienstag, 21.02., 10.00 Uhr Frankfurt
Eine weitere Sitzung im 2. Halbjahr

Fachausschuss für Planung und Technik
Donnerstag, 06.04., 10.00 Uhr Frankfurt
Donnerstag, 12.10., 10.00 Uhr Frankfurt
Donnerstag, 14.12., 10.00 Uhr Frankfurt

Fachausschuss für Berufliche Bildung und Personalentwicklung
Mittwoch, 15.03., 10.30 Uhr Frankfurt
Ein bis zwei weitere Sitzungen

Fachausschuss für Eigentum
Mittwoch, 29.03., 10.00 Uhr Frankfurt
Eine weitere Sitzung im 2. Halbjahr

Fachausschuss für EDV und Organisation
Dienstag, 27.06., 10.00 Uhr Frankfurt
Eine weitere Sitzung im 2. Halbjahr

Die Termine werden in jeder Ausgabe des „VerbandsMagazin“ 
ergänzt bzw. aktualisiert.
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Laut Koalitionsvertrag soll der Abbau von
Steuervergünstigungen im Jahr 2007 zu ei-
ner Entlastung des Bundes in einer Grö-
ßenordnung von 4 Milliarden Euro führen.
Diese Summe soll in den folgenden Jahren
weiter wachsen. 

Subventionsabbau

Die in der Öffentlichkeit diskutierte Ab-

schaffung der degressiven Gebäudeab-

schreibung im Mietwohnungsbau wird im

Koalitionsvertrag namentlich nicht ge-

nannt. Sie  ist aber eine der Maßnahmen

zum Subventionsabbau. 

Ebenfalls diskutiert und im Koalitionsver-

trag nicht ausdrücklich genannt wird die

Abschaffung der Verlustverrechnungs-

möglichkeiten bei Steuerspar- bzw. Steu-

erstundungsmodellen (vgl. § 15 b EStG-E in

der Fassung Standortverbesserungsgesetz)

als Maßnahme zum Subventionsabbau.

Darüber hinaus sind diverse weitere Maß-

nahmen aus der „Koch-Steinbrück“-Liste

zu erwarten.

Neuordnung der Besteuerung 
von Kapitaleinkünften und 
privaten Veräußerungsgewinnen

Bereits seit längerer Zeit steht hinsichtlich

der Kapitaleinkünfte eine pauschale Ab-

geltungssteuer zur Debatte. Die derzeit in

den Medien diskutierte Änderung bei der

Besteuerung privater Veräußerungsge-

winne legt den Schluss nahe, dass auch

diese Gewinne in eine solche Abgeltungs-

steuer einbezogen werden sollen.

Voraussichtlich ab dem 1. Januar 2007 sol-

len die Gewinne aus privaten Veräuße-

rungsgeschäften bei Immobilien und Wert-

papieren pauschal mit 20 Prozent besteu-

ert werden. 

Zur Frage der Ermittlung des Veräuße-

rungsgewinns macht der Koalitionsvertrag

keine Aussage. Denkbar wäre, dass nur

Neufälle, etwa die Anschaffung einer Im-

mobilie nach dem 1. Januar 2007, betrof-

fen wären. Folgende Fragen bleiben eben-

falls offen: Werden Altfälle gänzlich von

dieser Regelung ausgenommen und ist ei-

ne Veräußerung nach der zehnjährigen

Haltefrist steuerfrei möglich? Oder wer-

den zumindest Wertsteigerungen ab dem

1. Januar 2007 berücksichtigt? Darüber

hinaus ist offen, ob auch das selbst ge-

nutzte Wohneigentum unter den Anwen-

dungsbereich fallen wird.

Unternehmenssteuerreform 
und Reform der Kommunalsteuern

Im Koalitionsvertrag wird eine grundle-

gende Reform der Unternehmensbesteue-

rung zum 1. Januar 2008 – auch unter Ein-

beziehung der Gewerbesteuer – angekün-

digt. Die Gewerbesteuer soll allerdings nur

dann abgeschafft werden, wenn für eine

Alternative hinreichend genaue Kenntnisse

über die Verteilungsfolgen vorliegen.

Zwei Modelle werden derzeit diskutiert:

π Das Modell des Sachverständigenrates

zur Reform der Unternehmensbesteu-

erung ist eine Weiterentwicklung des

derzeitigen Systems der Unterneh-

mensbesteuerung.

π Das „Steuergesetzbuch“ der Stiftung

Marktwirtschaft wird momentan favo-

risiert. Es beinhaltet eine umfassende

Reform der Unternehmensbesteue-

rung unter Einbeziehung der Einkom-

mensteuer und der Kommunalfinan-

zen.

Grundsteuer-Reform

Gemäß Koalitionsvertrag soll das von den

Ländern Bayern und Rheinland-Pfalz er-

arbeitete Modell als Grundlage für eine

vereinfachende Reform der Grundsteuer

dienen.

Änderungen bei der Umsatzsteuer

Bei der Umsatzsteuer sind zwei Änderun-

gen für die Wohnungswirtschaft von Be-

deutung. Die eine betrifft die Anhebung

des allgemeinen Umsatzsteuersatzes ab

2007 von 16 auf 19 Prozent. Außerdem

soll das geltende Umsatzsteuersystem mit

Vorsteuerabzugsmöglichkeit für Umsätze

zwischen Unternehmern durch das so ge-

nannte Reverse-Charge-Modell abgelöst

werden. Beim Reverse-Charge-Modell geht

die Umsatzsteuerschuld generell auf den

Empfänger der Leistung über, wenn dieser

selbst Unternehmer ist. Die generelle Sys-

temumstellung ist aus Sicht der Woh-

nungs- und Immobilienwirtschaft positiv

zu bewerten. Dadurch wäre die derzeit 

bestehende Regelung zur Umkehr der

Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen 

(§ 13 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG) wieder in

das allgemeine System integriert. Das wür-

de zu Vereinfachungen führen.

Grunderwerbsteuer

Im Zuge der Föderalismusreform soll

durch die Neufassung von Artikel 105 

Abs. 2 a GG den Ländern die Befugnis zur

Bestimmung des Steuersatzes bei der

Grunderwerbsteuer zufallen. Das kann

dann zu einem Wettbewerb mit erheb-

lichen negativen Folgen für die Stadtent-

wicklung führen, wenn Ballungsräume in

der Nähe von Landesgrenzen liegen.

Abschaffung der Eigenheimzulage

Die Eigenheimzulage wird für Neufälle ab

1. Januar 2006 abgeschafft. 

Von der Abschaffung nicht betroffen sind

Anspruchberechtigte, die vor dem 1. Janu-

ar 2006 mit der Herstellung des Objekts

begonnen oder das Objekt aufgrund eines

vor dem 1. Januar 2006 rechtswirksam ab-

geschlossenen, obligatorischen Vertrags

oder gleichstehenden Rechtsakts ange-

schafft haben.

>>

Steuerliche Schwerpunkte 
der neuen Regierung – ein Überblick

Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vom 11. November 2005 
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Als Beginn der Herstellung gilt bei bau-

genehmigungspflichtigen Objekten der

Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt

wird. Das ist in der Regel das Datum, an

dem der Antrag auf Baugenehmigung bei

der zuständigen Baugenehmigungsbe-

hörde eingereicht wird.

Wohneigentum und Altersvorsorge

Das Wohneigentum soll voraussichtlich

ab dem 1. Januar 2007 in die geförderte

private Altersvorsorge einbezogen wer-

den. Der GdW wird der Öffentlichkeit

hierzu in Kürze einen, von der BAG der

Deutschen Immobilienwirtschaft initi-

ierten Gesetzesvorschlag zur Integration

des Wohneigentums in die steuerliche

Förderung der Altersvorsorge (Riester-

rente) vorstellen.

Wohneigentum 
für Familien mit Kindern

Das im Koalitionsvertrag formulierte

Ziel, die Bildung von Wohneigentum für

Familien mit Kindern zu unterstützen,

soll gemeinsam mit der KfW-Förderbank

erreicht werden. Ziel ist es, eine Belei-

hung im nachrangigen Bereich zu ver-

bessern und vor allem zu verbilligen. Die-

se Maßnahme soll außerdem Mieterpri-

vatisierungen unterstützen.

Einführung von 
Real Estate Investment Trusts
(REITs)

Zu den Anlageformen, für die in

Deutschland Rahmenbedingungen ge-

schaffen werden sollen, gehört nach dem

Koalitionsvertrag auch die Einführung

von Real Estate Investment Trusts

(REITs). Sie sollen allerdings nur mög-

lich sein, wenn die verlässliche Besteue-

rung beim Anleger sichergestellt ist und

positive Wirkungen auf Immobilien-

markt und Standortbedingungen zu er-

warten sind.

Private-Equity-Gesetz

Die Koalition will das Unternehmensbe-

teiligungsgesetz zu einem Private-Equi-

ty-Gesetz fortentwickeln, da es bislang

auf diesem rapide wachsendem Gebiet

keinen organisierten öffentlichen Markt

gibt.

In seinem Schreiben vom 15. Juli 2004 hat
das Bundesministerium der Finanzen (BMF)
klargestellt, dass Fremdfinanzierungen, die
dem Darlehensgeber durch Bürgschaften
oder ähnliche Sicherungen ein Rückgriffs-
recht auf den Anteilseigner oder eine diesem
nahe stehende Person gewähren, weitge-
hend aus § 8 a KStG ausgenommen sind.
Nur so genannte „Back-to-back“-Finanzie-
rungen, d. h. Finanzierungen, bei denen – 
neben dem Rückgriffsrecht – der Anteilseig-
ner oder die nahe stehende Person auch Ein-
lagen bei der finanzierenden Bank unterhal-
ten, die in direktem Zusammenhang mit der
Darlehensausreichung an die Kapitalgesell-
schaft stehen, fallen danach unter § 8 a KStG.

Mit dem Schreiben vom 22. Juli 2005 kon-

kretisiert dass BMF diese „Back-to-back“-

Finanzierungen weiter.

Danach ist  § 8 a Abs. 1 Satz 2 2. Alternative

KStG nur dann anzuwenden, wenn der 

Anteilseigner oder eine nahe stehende Person

eine Kapitalforderung besitzt und über diese

Kapitalforderung aus Anlass der Darlehens-

gewährung eine Verfügungsbeschränkung

getroffen wird.

Im Weiteren werden die möglichen Verfü-

gungsbeschränkungen definiert:

π Zu Gunsten des rückgriffsberechtigten

Dritten (Fremdkapitalgeber) besteht 

eine dingliche Sicherheit an der Kapital-

forderung des Anteilseigners oder 

einer diesem nahe stehenden Person 

(z. B. Pfandrecht).

Gesellschafter-Fremdfinanzierung 
weiter konkretisiert

Körperschaftsteuer

Kein geldwerter Vorteil ist bei einem 
Arbeitgeberdarlehen anzunehmen,
wenn der Zinssatz dieses Darlehens
zwar niedriger ist als der in Abschnitt 31
Abs. 8 Satz 3 LStR genannte Zinssatz
von 6 v. H., aber im durchschnittlichen
Rahmen marktüblicher Zinsen liegt. 

FG Köln, Urteil des Einzelrichters 

(§ 6 FGO) vom 27. Januar  2005 – 6 K

8194/00 – Revision eingelegt.

(Az.: BFH, VI R 38/05)

Zinssatz bei Arbeitgeberdarlehen

Einkommensteuer

π Der Fremdkapitalgeber hat einen

schuldrechtlichen Anspruch gegen den

Anteilseigner oder eine diesem nahe 

stehende Person, verbunden mit einer

Verfügungsbeschränkung hinsichtlich

der Kapitalforderung des Anteilseigners

oder einer diesem nahe stehenden 

Person.

π Der Fremdkapitalgeber hat einen

schuldrechtlichen Anspruch gegen 

den Anteilseigner oder eine diesem 

nahe stehende Person, verbunden mit

einer Unterwerfung unter die sofortige

Zwangsvollstreckung durch den Anteils-

eigner oder die diesem nahe stehende

Person.

Die fremdfinanzierte Kapitalgesellschaft

muss den Nachweis (Gegenbeweis) er-

bringen, dass kein Fall des § 8 a Abs. 1 

Satz 2 2. Alternative KStG gegeben ist. Ge-

mäß Tz. 5 des BMF-Schreibens ist zur Füh-

rung dieses Nachweises die Vorlage einer

Bescheinigung des rückgriffsberechtigten

Fremdkapitalgebers notwendig, die über

den direkten Zusammenhang mit der Ka-

pitalforderung und die gewährten Sicher-

heiten Auskunft gibt.

Anmerkung

Das BMF-Schreiben vom 22. Juli 2005 ist 

insoweit zu begrüßen, als es die Fälle der 

§ 8 a KStG relevanten „Back-to-back“-Finan-

zierung weiter einschränkt. Wann das „gro-

ße“ BMF-Schreiben zu § 8 a KStG kommt,

das dann das BMF-Schreiben vom 15.12.1994

ersetzt, ist nach wie vor unklar.
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Beiträge des Arbeitnehmers und Arbeitge-
bers zur gesetzlichen Renten-, Kranken-,
Pflege- und Arbeitslosenversicherung (Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag) sind zur-
zeit erst nach Ablauf des Monats fällig, in
dem die der Beitragserhebung zugrunde lie-
gende Beschäftigung oder Tätigkeit ausge-
übt wurde. Die entsprechenden Beiträge
hat der Arbeitgeber spätestens bis zum 15.
des Folgemonats an die zuständige Kran-
kenkasse als Einzugsstelle zu zahlen.

Ab dem 1. Januar 2006 sind die Sozial-

versicherungsbeiträge spätestens am 

drittletzten Bankarbeitstag des Tätigkeits-

monats fällig. Zu beachten ist die Neure-

gelung erstmals für die Sozialversiche-

rungsbeiträge für den Januar 2006, die so-

mit grundsätzlich am 27. Januar 2006

fällig werden. Verbleibende Restbeiträge

(z. B. bei variablen Lohnbestandteilen oder

durch Krankheitstage) sind mit der nächs-

ten Fälligkeit (d. h. drittletzter Bankar-

beitstag im Folgemonat) zu zahlen.

Für den Monat der Umstellung, also aus-

schließlich für den Monat Januar 2006,

gilt eine Übergangsregelung. Beiträge für

Januar 2006 können jeweils in Höhe von

einem Sechstel der Beitragsschuld zu-

sammen mit den Beiträgen für die Mona-

te Februar bis Juli 2006 gezahlt werden. 

Ab Januar 2006 wird die elektronische

Übermittlung der Meldungen zur Sozial-

versicherung verpflichtend. Durch das

Zweite Gesetz für moderne Dienstleistun-

gen am Arbeitsmarkt (Hartz II) wurde 

geregelt, dass alle Meldungen ab dem 

1. Januar 2006 nur noch auf maschinellen

Datenträgern oder per Datenübertragung

abgegeben werden dürfen. Der bisherige

Vordruck entfällt zum 31. Dezember 2005.

Bei den Krankenkassen erübrigt sich 

künftig das Einlesen der Belege bzw. die

manuelle Erfassung der Vordrucke. Das

Verwaltungsvereinfachungsgesetz legt fest,

dass die Meldungen nur durch gesicherte

und verschlüsselte Datenübertragung aus

systemgeprüften Programmen oder mittels

maschinell erstellter Ausfüllhilfen abge-

geben werden dürfen. 

Geänderte Fristen 
und elektronische Meldungen

Sozialversicherungsmeldungen und -beiträge

Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde
das System zur Besteuerung der Alters-
renten von 2005 an umgestellt. Aus die-
sem Grund steht nun auch die Beurtei-
lung der Beiträge zur Rentenversiche-
rung auf dem Prüfstand. 

Bisher waren Beiträge zur Rentenversi-

cherung nur in ihrer Höhe beschränkt

als Sonderausgaben bei der Einkom-

mensteuererklärung abzugsfähig. Da

voraussichtlich ab 2040 die Renten-

zahlung zu 100 Prozent der Einkom-

mensteuer unterliegt, gibt es bereits

zwei Urteile von Finanzgerichten, die

für eine Umqualifizierung der Renten-

versicherungsbeiträge als vorwegge-

nommene Werbungskosten sprechen.

Diesen Urteilen liegt die Auffassung

zugrunde, dass die aktuell gezahlten

Beiträge zur direkten Finanzierung der

später steuerpflichtigen Rentenein-

künfte dienen. Damit seien sie voll als

Werbungskosten abziehbar. Ob es eine

Übergangsregelung für den Rentenein-

tritt vor 2040 geben wird, bleibt abzu-

warten. Schließlich steigt bis zu die-

sem Zeitpunkt der steuerpflichtige An-

teil der Renten jährlich an. 

Der Deutsche Steuerberaterverband

empfiehlt, aktuelle Steuerbescheide

durch Einspruch offen zu halten, damit

eine spätere Änderung noch möglich ist.

Rentenversicherungsbeiträge 
als Werbungskosten?

Einkommensteuer

Über mehrere Jahre durchgeführte Erhal-
tungsmaßnahmen sind investitionszula-
genrechtlich als einheitlicher Vorgang zu
bewerten, wenn ein enger zeitlicher und
räumlicher Zusammenhang besteht und die
Einzelmaßnahmen Gegenstand eines von
vornherein gefassten Gesamtplans sind. 

Das Finanzgericht des Landes Branden-

burg hat mit Urteil vom 24. Februar 2005,

Az.: 5 K 513/03 (Revision eingelegt), über

die Frage entschieden, ob verschiedene Er-

haltungsmaßnahmen, die über mehrere

Jahre hinweg durchgeführt worden sind,

investitionszulagenrechtlich als ein Vor-

gang anzusehen sind, der erst im letzten

Jahr abgeschlossen ist.

Auch unabhängig von der Frage der Ge-

währung einer Investitionszulage (in den

neuen Ländern) kann es für Wohnungs-

unternehmen von Bedeutung sein, ob Ein-

zelmaßnahmen einheitlich zu sehen und

wann Erhaltungsmaßnahmen abgeschlos-

sen sind. 

Grundsätzlich ist auf die tatsächliche Be-

endigung der einzelnen Baumaßnahme

abzustellen. Die herrschende Meinung

sieht bislang mehrere einzelne Bauerhal-

tungsmaßnahmen nur dann als einheitli-

che Maßnahme an, wenn sie in engem

räumlichen, zeitlichen und sachlichen Zu-

sammenhang stehen. Der zeitliche Zu-

sammenhang wird nur dann bejaht, wenn

die einzelnen Baumaßnahmen  – die sich

auch über mehrere Jahre erstrecken kön-

nen – bautechnisch ineinander greifen.

Das Finanzgericht des Landes Branden-

burg hat sich der herrschenden Meinung

nicht vollständig angeschlossen. Die Vor-

aussetzung des sachlichen (im Sinne des

bautechnischen) Zusammenhangs hat es

nicht für erforderlich gehalten und diese

Prämisse durch einen von vornherein ge-

fassten Gesamtplan des Investors ersetzt,

der die Einzelmaßnahmen beinhaltet. Der

Begriff des bautechnischen Zusammen-

hangs sei nur bei Zusammentreffen von

Herstellungs- und Erhaltungsarbeiten von

Bedeutung.

Beendigung von
Erhaltungsarbeiten

Einkommensteuer
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Im Herbst dieses Jahres, nach den verhee-
renden Hurrikans an der amerikanischen
Golfküste, konnte so mancher deutscher
Autofahrer an der Tankstelle kaum glauben,
was er sah. So teuer sollte auf einmal das
Benzin sein? Und das nur, weil ein paar Öl-
plattformen lahmgelegt wurden? Was auch
immer der Grund für diesen enormen Preis-
anstieg gewesen sein mag – eines hat er zu-
mindest bewirkt: Die Zukunft der Energie-
versorgung und die Endlichkeit fossiler
Energieträger rückte wieder in den Mittel-
punkt der öffentlichen Diskussion.

„Eine Diskussion, die unserem und dem

Anliegen unserer Partner, die Förderung

einer unabhängigen und nachhaltigen

Energiewirtschaft voranzutreiben, natür-

lich sehr entgegen kommt“, erklärt Volker

Behnecke, Geschäftsführer der Wohnbau

Mieterservice GmbH in Gießen.

NEJO – Neue Energien und neue Jobs

Seit Anfang des Jahres engagiert sich die

Wohnbau Mieterservice GmbH – ein Toch-

terunternehmen der kommunalen Gieße-

ner Wohnungsgesellschaft Wohnbau Gie-

ßen GmbH – in der Entwicklungspartner-

schaft (EP) „NEJO – Neue Energien und

Neue Jobs Mittelhessen“. 

NEJO ist eine

von rund 130

deutschen Ent-

wicklungspart-

nerschaften, die

im Januar 2005

für die Dauer von drei Jahren in die 2. För-

derrunde der EU-Gemeinschaftsinitiative

EQUAL aufgenommen wurden. Ziel von

EQUAL ist die Förderung innovativer Me-

thoden zur Bekämpfung von Diskriminie-

rungen und Ungleichheiten jeder Art im

Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt

(Einzelheiten über EQUAL siehe nächste

Seite).

„Die Beschäftigungsförderung ist damit

natürlich auch für unsere EP eines der

Hauptanliegen“, erklärt Behnecke. „Aber

unserer Ansicht nach reicht es nicht aus,

benachteiligte, arbeitslose Menschen „nur“

in Ausbildung oder Qualifizierung zu brin-

gen, ohne ihnen eine realistische Perspek-

tive auf dem Arbeitsmarkt bieten zu 

können. Darum haben wir unsere Projek-

te im Bereich der erneuerbaren Energien

und deren effizienter Nutzung angesie-

delt. Denn hier liegen realistische Pers-

pektiven“, ist sich Behnecke sicher.

Schließlich seien hier innerhalb weniger

Jahre rund 150.000 neue Jobs entstanden

und die Nachfrage nach qualifizierten Ar-

beitskräften steige weiter – auch in der

Wohnungswirtschaft.

„Angesichts ständig steigender Rohstoff-

preise wird der Faktor Energie auch in der

Wohnungswirtschaft eine immer ernster

zu nehmende betriebswirtschaftliche Grö-

ße. Hierauf wollen wir frühzeitig reagieren

und zum Wohl unserer Mieterinnen und

Mieter Maßnahmen entwickeln, die Öko-

logie und Ökonomie in Einklang bringen“,

erläutert Behnecke die Motivation zu die-

sem Projekt.

Zusätzliche Auszubildende eingestellt

Die Unterstützung durch EQUAL erlaubte

es der Wohnbau Mieterservice GmbH, acht

zusätzliche Auszubildende einzustellen.

Sechs von ihnen

machen eine Aus-

bildung zum Ener-

gie- und Gebäude-

techniker, zwei las-

sen sich im Bereich

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik aus-

bilden. Das Besondere an ihrer Ausbil-

dung: Sie beinhaltet einen Qualifizie-

rungsteil „Erneuerbare Energien in der Alt-

bausanierung“. Das heißt, dass neben den

allgemein üblichen Ausbildungsinhalten

insbesondere auch Fertigkeiten in der

Photovoltaik vermittelt werden. Begleitend

wird ein Ausbildungs-Curriculum erar-

beitet, das auf andere Firmen übertragbar

ist.

„Es geht uns nicht nur darum, die techni-

schen Inhalte zu vermitteln, obwohl das

natürlich der Schwerpunkt der Ausbildung

ist. Wichtig ist uns darüber hinaus auch die

Vermittlung von Hintergrundwissen: „Wie

funktioniert der Energiemarkt, welche

Auswirkungen hat er auf gesellschaftliche

Entwicklungen etc.?“, erläutert Ausbil-

dungsmeister Michael Martin. Zudem wol-

le man die jungen Leute nicht nur in die

Lage versetzen, Anlagen fachgerecht zu

montieren. Sie sollten auch befähigt wer-

den, Bedarfe zu berechnen und zu planen

sowie ihre spätere Kundschaft fachkundig

zu beraten. Die praktische Umsetzung des

Gelernten erfolge dann auf den Dächern

des Wohnbau-Bestandes, die im Laufe der

nächsten Jahre sukzessive mit Photovol-

taikanlagen bestückt würden.

Kontakte mit 
sechs anderen NEJO-Teilprojekten

Einen regen Austausch mit Gleichgesinn-

ten verspricht die Zusammenarbeit mit den

anderen sechs, der EP NEJO angeschlos-

senen Teilprojekten. So qualifiziert die

Technikerschule Butzbach ihre Projektteil-

nehmer beispielsweise in den Bereichen

Energieeinsparung, Energieberatung, Nut-

zung nachwachsender Rohstoffe und Pas-

sivhausbau. Dem Thema Energie(effizienz)

widmen sich darüber hinaus auch weitere

NEJO-Teilprojekte der Frauen, Arbeit, Bil-

dung gGmbH in Echzell, der Umwelt-

werkstatt des Internationalen Bundes in

Wetzlar sowie des Energiebildungsvereins

Rockenberg. Zudem sieht EQUAL den Auf-

bau transnationaler, europäischer Netz-

werke vor. Die EP NEJO kooperiert mit

Partnern aus Polen und Italien.

„Die zahlreichen und wertvollen Kontakte,

die unsere Auszubildenden dank EQUAL

knüpfen können, erhöhen ihre Chance auf

eine spätere feste Anstellung enorm“, ist

sich Behnecke sicher. Denn welcher junge

Mensch habe während seiner Ausbil-

dungszeit schon die Möglichkeit, in meh-

Wohnbau Mieterservice GmbH, Gießen

Photovoltaikanlage

EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL: 
NEJO – Neue Energien und Neue Jobs Mittelhessen
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rere Unternehmen und Institutionen „rein-

zuschnuppern“? „Unsere Auszubildenden

zeigen sich hoch motiviert. Und ich hoffe

sehr, dass sie ihre Chance nutzen, sich

auch bei unseren Partnern möglichst um-

fassende Fachkenntnisse anzueignen“, so

Behnecke. Dann könne ihnen – und diese

Prognose wage er gerne – auf dem Ar-

beitsmarkt „eigentlich gar nichts mehr pas-

sieren“.
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EQUAL ist eine EU-Gemeinschaftsiniti-
ative, die neue Wege, Methoden und
Konzepte gegen Diskriminierung und
Ungleichheiten am Arbeitsmarkt erpro-
ben will.

EQUAL setzt sich für die berufliche Inte-

gration am Arbeitsmarkt benachteiligter

Personengruppen ein. Im Vordergrund

des vom Europäischen Sozialfonds (ESF)

kofinanzierten Programms stehen auch

die Schaffung neuer Arbeitsplätze und

die Verbesserung der Bedingungen für

lebensbegleitendes Lernen.

Innovation und Integration

Mit der Ge-

meinschafts-

initiative

EQUAL wer-

den innovative

Modelle gefördert, die geeignet sind,

bestehende Ungleichheiten und Dis-

kriminierung am Arbeitsmarkt zu 

beseitigen. In EQUAL erfolgreich um-

gesetzte Innovationen sollen in die 

arbeitsmarktpolitischen Förderinstru-

mentarien der Mitgliedstaaten trans-

feriert werden und zur Verwirklichung

der Ziele und zur Weiterentwicklung

der nationalen Arbeitsmarktpolitiken

und der Europäischen Beschäftigungs-

strategie beitragen. Als transnationales

Programm soll EQUAL den Austausch,

gegenseitiges Lernen und die Nutzung

von Synergien der Programm- und

Projektakteure auf europäischer Ebene

fördern. In diesem Sinne zielt EQUAL

auch auf die Förderung des sozialen

Zusammenhalts und die Integration

der neuen Mitgliedstaaten ab.

Europäische Beschäftigungsstrategie

Eingebettet in die Europäische Be-

schäftigungsstrategie engagiert sich

EQUAL in den Themenfeldern Be-

schäftigungsfähigkeit, Unternehmer-

geist, Anpassungsfähigkeit, Chancen-

gleichheit und im Themenbereich

Asylbewerber. Gleichzeitig setzt sich

EQUAL für die Querschnittsthemen

„Gender Mainstreaming“ und Aktivitä-

ten gegen Rassismus und Fremden-

feindlichkeit ein. Es unterstützt Offen-

heit für Menschen mit Behinderun-

gen, Empowerment von Zielgruppen

und den Zugang zu Informations- und

Kommunikationstechnologien.

Erfolgreich arbeiten in 
Entwicklungspartnerschaften

Die Umsetzung der von EQUAL vorge-

gebenen Ziele erfolgt in Netzwerken,

den so genannten Entwicklungspart-

nerschaften (EP). Diese Projektverbün-

de setzen sich aus verschiedenen Ein-

zelakteuren einer Region oder eines

Sektors zusammen. Unter Einbezie-

hung aller Projektträger, Teilnehmer

sowie der Partner, die auf der politisch-

strategischen Ebene mitwirken, verfol-

gen die Entwicklungspartnerschaften

einen integrierten Handlungsansatz,

der Lösungswege für Probleme am 

Arbeitsmarkt aus verschiedenen Blick-

winkeln beinhaltet. 

Die in EQUAL gewonnenen Ergeb-

nisse sollen auch im europäischen

Kontext nutzbar gemacht werden. 

Daher verpflichtet das Programm die

Entwicklungspartnerschaften zur Zu-

sammenarbeit mit mindestens einem

europäischen Partner und fördert da-

mit den transnationalen Erfahrungs-

austausch.

Erfahrungen teilen 
durch Mainstreaming

Zentrales Programmelement von

EQUAL ist es, erfolgreiche Ansätze in

einem Mainstreaming-Prozess sowohl

auf nationaler als auch auf europäi-

scher Ebene nachhaltig zu verankern.

Dabei werden die aus den Projekten

gewonnen Erfahrungen und Ergeb-

nisse verallgemeinert und denen zu-

gänglich gemacht, die eine Umsetzung

ermöglichen können. Auf diese Weise

können in Kooperation mit Politikern,

Sozialpartnern, Bildungseinrichtungen

und anderen maßgeblichen Arbeits-

marktakteuren erfolgreiche Konzepte

in Politik und Praxis implementiert

werden.

Gemeinschaftsinitiative EQUAL

Die acht Auszubildenden des EQUAL-Pro-
jekts NEJO bei der Wohnbau Mieterservice
GmbH in Gießen mit ihren Ausbildungs-
meistern Michael Martin und Horst Schäfer
(Mitte sitzend, 1. u. 2. v. r.)

Weitere Informationen im Internet 
unter www.nejo-mittelhessen.de
Kontakt: 
Volker Behnecke, Wohnbau Gießen
GmbH / Wohnbau Mieterservice GmbH,
Tel.: 06 41 / 97 77-2 00
E-Mail: volker.behnecke@wohnbau-
giessen.de

Mit dem Thema des energetisch und baubio-
logisch optimierten Bauens beschäftigt sich
die Wohnbau Gießen nicht erst seit
EQUAL: Diese nach ökologischen Maßstä-
ben errichtete Reihenhaussiedlung baute die
Wohnbau bereits in den Jahren 2000/2001.

Quelle der Fotos: Wohnbau Gießen GmbH

Weitere Informationen unter
www.equal.de



„Wohnen in den besten Jahren“ – 
Dienstleistungen für ältere Menschen

DOGEWO – Dortmunder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, Dortmund 

Der demographische Wandel wird in absehbarer Zukunft zu einer erheblichen Verschie-

bung von Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt führen. So wird die allge-

meine Nachfrage nach Wohnraum zwar sinken – die Nachfrage älterer Mieter nach

seniorengerechtem Wohnraum in Verbindung mit wohnungsnahen Dienstleistungen

wird jedoch steigen. 
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Die meisten älteren Menschen wollen
schon jetzt so lange wie möglich selbstbe-
stimmt in einem vertrauten, persönlich ge-
prägten Umfeld wohnen bleiben. Auf diese
veränderte Nachfrage stellt sich die Dort-
munder Gemeinnützige Wohnungsgesell-
schaft mbH  (DOGEWO) mit ihrem Pro-
gramm „Wohnen in den besten Jahren“ ein. 

Das Programm verknüpft

in einem nachfragege-

rechten Bündel bauliche

und technische Maßnah-

men mit wohnsozialen

Projekten. Es umfasst die

Bausteine Technischer

Service (z. B. Hausnot-

ruftelefon, Smart Living),

Soziale Dienstleistungen

(Betreuung, Freizeitan-

gebote, Wohnberatung),

Wohnprojekte für Senio-

ren (z. B. Betreutes Woh-

nen, Wohngruppen, Sozialstationen) so-

wie die Seniorengerechte Wohnungsaus-

stattung. 

Grundsätzlich gilt: Die Mieten bleiben un-

verändert. Verschiedene Bausteine des Pro-

gramms können bedarfsgerecht zusätzlich

in Anspruch genommen werden. Der pro-

grammatische Titel „Wohnen in den bes-

ten Jahren“ soll dabei verdeutlichen, dass

viele der Angebote nicht nur für hilfsbe-

dürftige, ältere Mieter wichtig und sinnvoll

sind, sondern den Wohnwert auch für an-

dere Zielgruppen erhöhen – z. B. für Fa-

milien und Singles.

Rund 1.500 Wohnungen der DOGEWO

liegen im Erdgeschoss oder im Hochpar-

terre bzw. sind über einen Aufzug zu-

gänglich. Für diese zumindest barrierearm

zugänglichen Wohnungen hat die DOGE-

WO einen seniorengerechten Ausstat-

tungsstandard entwickelt, der sukzessive

bei allen anfallenden Wohnungsmoderni-

sierungen angewandt wird. Diese Stan-

dards wurden auf der Grundlage von 

Mieterbefragungen und in enger Zu-

sammenarbeit mit dem Dortmunder

Kreuzviertel-Verein e. V. entwickelt. Dieser

Verein verfügt in der Wohnberatung für äl-

tere Menschen über langjährige Erfahrung. 

Maßnahmen der Modernisierung

Zentraler Punkt ist die Modernisierung

der Bäder. Je nach technischer Vorausset-

zung werden barrierefreie bzw. barriere-

arme Duschen mit rutschfesten Fliesen

eingebaut. Wichtig ist auch die nach außen

öffnende Badezimmertür, die im Notfall

Zugang von außen gewährt. Zum Stan-

dard gehören auch ein unterfahrbares

Waschbecken und das erhöhte WC. 

Die Steckdosen und Gegensprechanlagen

werden niedriger angebracht. Ein Rauch-

melder gehört ebenfalls zum Standard. Ein

niedrig angebrachter, zusätzlicher Tür-

spion macht das Treppenhaus auch für

Rollstuhlfahrer einsehbar. Je nach Erfor-

dernis können die Fenstergriffe niedriger

angebracht und ein schwellenarmer Zu-

gang zum Balkon hergestellt werden. 

In Abstimmung mit den Mietern kann sofort

oder später – und soweit erforderlich – noch
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zusätzliche Ausstattung, wie Haltestangen

oder Duschsitze, eingebaut werden. Auf

Mieterwunsch kann die Modernisierung

nach dem Programm „Wohnen in den bes-

ten Jahren“ auch bei vermieteten Woh-

nungen (gegen Kostenbeteiligung der Mie-

ter) durchgeführt werden. 

Bei der Entwicklung der Modernisie-

rungsstandards der DOGEWO wurden die

besonderen Erfordernisse für Modernisie-

rungen im Bestand berücksichtigt. Die

Bausteine des Programms werden jeweils

an die vorhandenen technischen und bau-

lichen Gegebenheiten in der Wohnung

sowie im und am Gebäude angepasst. Im

Schnitt sind über die üblichen Moderni-

sierungskosten hinaus pro Wohnung rund

3.500 bis 4.000 Euro zusätzlich zu veran-

schlagen. Eine höhere Miete wird nicht er-

hoben.

Bei Modernisierungen im und am Haus

werden, wo immer möglich, auch die Trep-

penhäuser seniorengerecht hergerichtet:

zweiter Handlauf, bessere Beleuchtung,

farbliche Kennzeichnung von Stufen, be-

leuchtete Licht- und Klingelschalter sind

nur einige Beispiele. Auch die Hausein-

gangsbereiche erhalten eine bessere Be-

leuchtung sowie beleuchtete Hausnum-

mern.

Wo es sinnvoll erscheint, werden im Rah-

men von Großmodernisierungen Außen-

aufzüge an den Gebäuden errichtet.

Nach diesem Standard modernisierte Woh-

nungen sind keine Seniorenwohnungen

im Sinne der DIN-Norm. Sie bieten jedoch

komfortablen, sicheren und seniorenge-

rechten Wohnraum in einer Qualität, die

den Anforderungen der Mehrheit der äl-

teren Mieter entspricht. Darüber hinaus

sind diese Wohnungen aus Sicht des

Unternehmens marktkonform und auch

langfristig gut vermietbar. 

Infos über das Programm

In einer Ausstellung im Kundenzentrum

der DOGEWO in der Dortmunder Land-

grafenstraße können sich Mieter und Miet-

interessenten über das Modernisierungs-

programm der DOGEWO informieren. Ein

12-seitiger Flyer fasst die wesentlichen

Punkte des Programms zusammen und

liegt im Kundenzentrum, den Service-Bü-

ros der DOGEWO und an vielen zentralen

Stellen in Dortmund aus.

Kooperationspartner der DOGEWO

Bei der Umsetzung der weiteren wohnso-

zialen Bausteine des Programms „Woh-

nen in den besten Jahren“ arbeitet die DO-

GEWO mit kompetenten Kooperations-

partnern zusammen. 

In Dortmund-Eving wurde mit der INDI-

SO, einem Tochterunternehmen des Ar-

beiter-Samariter-Bundes, ein umfangrei-

ches Projekt „Hausnotruf“ realisiert. Die

INDISO betreibt dort, angeschlossen an

eine Seniorenwohnanlage der DOGEWO,

bereits eine Sozialstation. 

Zusammen mit dem Fraunhofer Institut

für Software- und Systemtechnik (Fraun-

hofer ISST) wird zurzeit eine pragmati-

sche, nachfragegerechte und an streng

wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausge-

richtete „Dortmunder Lösung“ zum Smart

Living konzipiert. Das Projekt soll in ei-

nem Wohnkomplex mit rund 60 Woh-

nungseinheiten in Dortmund-Mengede

umgesetzt werden. Der genaue Bedarf der

Mieterinnen und Mieter für solche Dienst-

leistungen wird zuvor durch die Fraunho-

fer Forschungsgesellschaft erhoben.

Dienstleistungspartner wird ein benach-

bartes, städtisches Seniorenheim sein. 

Bei Dienstleistungen und Freizeitangebo-

ten kooperiert die DOGEWO mit den Se-

niorenbetrieben der Stadt Dortmund.

Hierzu haben die Kooperationspartner

zwecks Konzeptentwicklung im Rahmen

einer Fragebogenaktion ältere Mieter und

Mieterinnen zu ihren Bedürfnissen und

Wünschen befragt. Angestrebt wird hier

eine Bausteinlösung, die je nach Bedarf in

Anspruch genommen werden kann. Eini-

ge Angebote, etwa die Teilnahme an ei-

nem Mittagstisch und an einem Freizeit-

programm, können problemlos umgesetzt

werden. Damit wird eine Lücke zwischen

einer eventuell notwendigen vollstationä-

ren Pflege durch Erleichterung bei der

Haushaltsführung geschlossen. Auch dem

häufig entstehenden Problem der Verein-

samung kann so entgegengewirkt werden. 

Im Rahmen einer Großmodernisierung

wird zurzeit ein von der Caritas betriebe-

nes Haus der DOGEWO für eine Wohn-

gruppe demenzkranker Menschen  umge-

baut. 

Gemeinsam mit dem Kreuzviertel-Verein

Dortmund e. V. lädt die DOGEWO regel-

mäßig ihre älteren Mieter zu Vorträgen

zum Thema „Wohnen im Alter“ ein. Dort

gibt es z. B. wichtige Tipps zur Beseiti-

gung von Unfallgefahren im häuslichen

Umfeld. 

„Wohnen in den besten Jahren“ der DO-

GEWO trifft als innovatives und pragma-

tisches Bausteinkonzept in Dortmund und

darüber hinaus auf großes Interesse und

Zustimmung. 

Das Wohnungsunternehmen hat das Pro-

gramm zusammen mit seinen Koopera-

tionspartnern im November 2005 auch im

Rahmen des 4. Dortmunder Wissen-

schaftstages vorgestellt, den die Dortmund

Stiftung zusammen mit der Stadt Dort-

mund und windo e. V. (Wissenschaft in

Dortmund) durchführt. 

Kontakt: DOGEWO Dortmunder 
Gemeinnützige Wohnungsgesell-
schaft mbH, 
Tel.: 02 31/1 08 30 
E-Mail: mail@dogewo.de
Internet: www.dogewo.de
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Das Sozialgericht Mannheim hat mit Urteil
vom 3. Mai 2005, Az.: S. 9 AS 507/05, ent-
schieden, dass Strom- und Warmwasser-
kosten zu den Kosten der Unterkunft i. S. d.
§ 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II gehören. Das Ur-
teil ist noch nicht rechtskräftig.

Sachverhalt

Die Arbeitsgemeinschaft aus Bundes-

agentur für Arbeit und kommunalem Trä-

ger (ARGE) hatte sich geweigert, die Kos-

ten für Unterkunft und Heizung in voller

Höhe zu zahlen. Nicht übernommen wur-

den die mietvertraglich geschuldeten Kos-

ten für die Warmwasserzubereitung und

Versorgung der Wohnung mit Strom. Der

Kläger wurde darauf verwiesen, dass diese

Kosten von ihm aus der Regelleistung zu

bestreiten seien. Mit seiner Klage hat der

Kläger beantragt, die ARGE zur Zahlung al-

ler mietvertraglich geschuldeten Neben-

kosten zu verurteilen. Das SG Mannheim

hat dem Antrag stattgegeben.

Begründung des Gerichts

Gem. § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II sind Leis-

tungen für Unterkunft und Heizung in

Höhe der tatsächlichen Aufwendungen zu

erstatten, soweit diese angemessen sind.

Das SG Mannheim hat hierzu ausgeführt,

dass dazu bei einer Mietwohnung alle Kos-

ten gehörten, die nach dem Mietvertrag

für den bestimmungsgemäßen Gebrauch

der Mietsache geschuldet werden. § 22 

Abs. 1 Satz 1 SGB II sei eine Spezialvor-

schrift zu § 20 Abs. 1 Satz 1 SGB II, in dem

die Regelleistungen festgelegt sind. Folg-

lich müssten alle Aufwendungen, die im

Zusammenhang mit Unterkunft und Hei-

zung des Hilfeempfängers stehen, nach 

§ 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II übernommen

werden. Die Differenzierung zwischen den

Warmwasser- und Stromkosten einerseits

und den übrigen Nebenkosten anderer-

seits sei nicht nachvollziehbar. Die Ver-

sorgung mit warmen Wasser und Strom

gehöre zu dem in Deutschland üblichen

Mindeststandard des bestimmungsgemä-

ßen Gebrauchs einer Wohnung. Die Kos-

ten seien daher nach § 22 Abs. 1 Satz 1

SGB II als Kosten der Unterkunft und Hei-

zung zu übernehmen.

Anmerkung

Der Grundsatz, dass Kosten für Warm-

wasser und Strom dem Regelsatz und

nicht den Kosten der Unterkunft und Hei-

zung zuzuordnen seien, ist in der Tat

nicht nachvollziehbar und die Argumen-

tation des Sozialgerichts Mannheim inso-

weit überzeugend. Für die Wohnungs-

wirtschaft ist das Urteil positiv. Fraglich ist

allerdings, ob die Entscheidung Bestand

haben wird. Das Gericht hat die Berufung

ausdrücklich zugelassen. Über die weite-

re Entwicklung wird im VM unterrichtet

werden.

Wasser- und Stromkosten 
als Kosten der Unterkunft

Hartz IV / ALG II

Das Kleben einer Bordüre mit „Harry-
Potter“-Motiven im Kinderzimmer einer
Mietwohnung hält sich im Rahmen des
zu Wohnzwecken Üblichen und ist vom
vertragsgemäßen Gebrauch gedeckt.

Das Landgericht Berlin hat mit Urteil

vom 26. Mai 2005 (Az.: 62 S 87/05)

entschieden, dass die feste Anbrin-

gung einer großflächigen Bordüre mit

„Harry-Potter“-Motiven durch den

Mieter auf der Tapete des angemiete-

ten Kinderzimmers keinen vertrags-

widrigen Gebrauch darstellt. Der Ver-

mieter kann nicht verlangen, dass die

Tapete wieder abgenommen wird,

wenn der Mieter bereits nach einein-

halb Jahren wieder auszieht. Die Aus-

wahl der Tapete gehört zum vertrags-

gemäßen Gebrauch der Wohnung.

Harry Potter 
im Kinderzimmer

Wohnraummietrecht

1. Die Zuständigkeit für die Vertretung
der Genossenschaft in Rechtsstreitig-
keiten mit gegenwärtigen oder ehema-
ligen Vorstandsmitgliedern liegt ge-
mäß § 39 Abs. 1 GenG grundsätzlich
allein bei ihrem Aufsichtsrat. 
2. Die als (vermeintliche) gesetzliche
Vertreter einer verklagten Genossen-
schaft in den Prozess hineingezoge-
nen Personen und die von ihnen be-
stellten Prozessbevollmächtigten sind
befugt, den Streit über die gesetzliche
Vertretungsmacht zur Herbeiführung
einer rechtskräftigen Entscheidung
auszutragen.

Mit diesen Leitsätzen seines Urteils

vom 28. Februar 2005 hat der Bun-

desgerichtshof (BGH) die ständige

Rechtsprechung bestätigt, der zufolge

der Aufsichtsrat grundsätzlich allein

und ausschließlich für die Vertretung

der Genossenschaft zuständig ist, so-

fern es um Rechtsstreitigkeiten mit

gegenwärtigen oder ehemaligen Vor-

standsmitgliedern geht.

Im zugrunde liegenden Fall hatte ein

ehemaliges Vorstandsmitglied Zah-

lungsansprüche aus einem beendeten

Vertrag behauptet und Klage gegen

die Genossenschaft „vertreten durch

den Vorstand“ erhoben. Der BGH 

hat nun entschieden, dass die Klage

unzulässig sei. Begründung: Die be-

klagte Genossenschaft werde in dem

vom Kläger geführten Verfahren

nicht durch den Vorstand, sondern

durch den Aufsichtsrat vertreten. 

Eine Heilung dieses Vertretungsman-

gels trat im vorliegenden Fall nicht

ein, weil der Aufsichtsrat dem Vor-

stand die rechtlich mögliche Geneh-

migung der bisherigen Prozessfüh-

rung verweigert hat (Urteil des BGH

vom 28.02.2005, Az.: II ZR 220/03,

www.bundesgerichtshof.de).

Vertretung der
Genossenschaft 
im Rechtsstreit 
mit Vorstands-

mitgliedern

Genossenschaftsrecht
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§ 5 EnEV heranzuziehen. Danach darf es

Verpflichtungen des Bauherrn zu Investi-

tionsmaßnahmen am Gebäude nur geben,

wenn sichergestellt werden kann, dass sich

in der Regel Energiekosteneinsparungen

ergeben, mit denen sich die getätigte In-

vestition noch innerhalb der Restnut-

zungsdauer des Gebäudes amortisiert. Ge-

nau genommen sollte der Zeitraum der

Amortisation noch deutlich unter der Nut-

zungsdauer des neu eingebauten oder er-

neuerten Bauteils oder der entsprechen-

den Anlage liegen.

Bei der Entscheidung, wie „zugänglich“ zu

interpretieren ist, ist also zu berücksichti-

gen, wie hoch die Kosten der Maßnahme

werden. In der bisherigen, allgemeinen

Diskussion wurde als zugänglich immer

gewertet, wenn ohne großen Aufwand

Dämm-Matten ausgerollt werden können

bzw. eine Einblasdämmung vorgenommen

werden kann.

Die Begründung zur EnEV (www.bbr.

bund.de/bauwesen/download/ enev-be-

gruendung.pdf)  führt aus, dass die vorge-

schriebene Dämmung der obersten Ge-

schossdecken nach vorliegenden Untersu-

chungen eine der wirtschaftlichsten

Maßnahmen zur Energieeinsparung im

Bestand ist. Ungedämmte, nicht begehba-

re, für die Nachrüstarbeiten aber zugäng-

liche oberste Geschossdecken bilden ein

Potenzial für Energiesparmaßnahmen, das

Zum 31. Dezember des nächsten Jahres be-
steht gem. § 9 Abs. 3 EnEV eine Dämm-
pflicht für nicht begehbare, aber zugängli-
che oberste Geschossdecken. Zur Interpre-
tation dieser Begriffe gibt es nun Hinweise. 

Zum Begriff „nicht begehbar“ hat sich der

Verordnungsgeber in einer Auslegung ge-

äußert, die unter http://www.dibt.de/

deutsch/data/EnEG_Staffel4.pdf (Seite 2,

Antwort auf die erste Frage) abgerufen wer-

den kann. Dort heißt es: Eine oberste Ge-

schossdecke im Sinne der EnEV gilt als

begehbar (und unterliegt damit nicht einer

nachträglichen Dämmpflicht), wenn der

Dachraum oberhalb einer entsprechend

großen tragfähigen Grundfläche eine lich-

te Höhe aufweist, innerhalb der sich ein

durchschnittlichgroßer Mensch in auf-

rechter Haltung ohne Mühe bewegen

kann. Die bauordnungsrechtlich für Auf-

enthaltsräume vorgeschriebene Höhe wird

nicht verlangt. Hintergrund dieser Defini-

tion ist, dass die Dämmung dann Pflicht

sein soll, wenn Räume über der obersten

Geschossdecke keine Ausbaureserve für

Aufenthaltsräume oder für andere Nut-

zungen (z. B. Abstell- oder Trockenräume)

darstellen.

Der Begriff „zugänglich“ wurde dort nicht

definiert. Nach Hegner/Vogler, Energie-

einsparverordnung – für die Praxis kom-

mentiert, 2002, Seite 253, ist bei einer Be-

wertung das Wirtschaftlichkeitsgebot nach

Auslegung der Begriffe „nicht begehbar“ und „zugänglich“

Energieeinsparverordnung (EnEV)

bisher offenbar im Rahmen von Erneue-

rungen nur in geringem Umfang er-

schlossen wurde.

Hier findet sich der Hinweis, dass bereits

(gering) gedämmte Geschossdecken die

Wirtschaftlichkeit einer Nachrüstung mög-

licherweise nicht erfüllen.

Ist die geforderte Maßnahme aufgrund be-

stimmter Umstände nicht wirtschaftlich,

kann bei der für die untere Bauaufsicht

zuständigen Behörde  eine Befreiung nach

§ 17 EnEV beantragt werden. Dies ist ge-

wöhnlich kostenpflichtig.

Über weitere Nachrüstpflichten, die sich

aus der EnEV zum Ende des nächsten Jah-

res ergeben, wird im Frühjahr 2006 aus-

führlich im VM berichtet werden.

Ein Vermieter ist zur fristlosen Kündi-
gung des Mietverhältnisses aus wichti-
gem Grund berechtigt, wenn der Mieter
nach einer Abmahnung die Miete noch
dreimal unpünktlich zahlt. Das gilt auch
dann, wenn der Mieter (teilweise) zur
Minderung der Miete berechtigt war
oder ihm ein Recht zur Aufrechnung zu-
stand.

Mit diesem Urteil vom 24. Februar

2005 (Az.: 67 S 200/04) hat das LG

Berlin die Rechte der Vermieter in 

den Fällen gestärkt, in denen sich die

schlechte Zahlungsmoral eines Mie-

ters in ständig verspätet durchgeführ-

ten Mietzahlungen äußerte. Vorausset-

zung für die fristlose Kündigung ist

aber der Ausspruch einer Abmahnung,

durch die dem Mieter eindeutig die

Konsequenzen weiterer verspäteter

Mietzahlungen vor Augen geführt 

werden.

Fristlose Kündigung 
bei ständigen Zahlungsverzögerungen

Wohnraummietrecht

Versucht ein Vermieter, zwei rückständige
Mieten in einem Betrag einzuziehen, und
werden diese dann rückbelastet, ist die frist-
lose Kündigung wegen Zahlungsverzugs
dann nicht gerechtfertigt, wenn sich später
herausstellt, dass das Konto des Mieters in
Höhe einer Monatsmiete gedeckt war. 

Dies hat das LG Hamburg mit Urteil vom

6. Mai 2005 (Az.: 3 11 S 15/05) mit der fol-

genden Begründung entschieden: Das

Konto der Mieterin war in Höhe einer Mo-

natsmiete gedeckt. Hätte das Wohnungs-

unternehmen versucht, die rückständigen

Mieten in zwei Beträgen einzuziehen, wä-

re eine Monatsmiete belastet worden und

kein Rückstand von zwei Monatsmieten

entstanden. Die Kündigung wäre dann

nicht wegen Zahlungsverzugs mit zwei

Monatsmieten gerechtfertigt gewesen.

Anmerkung

Es ist daher zu empfehlen, das Buchhal-

tungssystem dahingehend umzustellen,

dass rückständige Mieten immer einzeln

eingezogen werden.

Bankeinzug 
bei rückständigen
Mieten

Mietrecht



Fort- und Weiterbildungsangebote

Südwestdeutsche 
Fachakademie der 
Immobilienwirtschaft e.V.

Seminare Januar 2006

05.01.2006 Hannover Die Reform des Genossenschaftsgesetzes Prof. Dr. Jürgen Keßler

im Lichte des Regierungsentwurfs

11.01.2006 Bochum Heizkostenabrechnung mit Sparpotenzial Volker J. Ziaja

11.01.2006 Hannover Vermietungstraining für Neu- und Quereinsteiger Astrid Horváth

12./13.01.2006 Bochum Intensivseminar WEG-Recht Detlef Wendt

26./27.01.2006

17.01.2006 Hannover Versicherungen in der Wohnungswirtschaft Carlo-Franz Greifenberg

18.01.2006 Düsseldorf Mietrückstände schnell und wirksam mobilisieren Detlef Wendt

19.01.2006 Bochum Mietminderung durch Mieter und Abwehr durch den Vermieter Erhard Abitz

19.01.2006 Bochum Jugendliche im Wohngebiet – Sozialmanagement für Jugendliche Sabine Petter

19.01.2006 Bochum Betriebsratswahl 2006 Patricia Will

19.01.2006 Hannover Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat Dr. Michael Worzalla

23.01.2006 Hannover Kündigungsmöglichkeiten bei Vertragsverstoß Beate Heilmann

und Herausgabe der Wohnung

24.01.2006 Bochum Gesprächs- und Präsentationstraining Joachim Holsträter

24.01.2006 Düsseldorf Der Hausmeister im Spannungsfeld zwischen Vermieter Erhard Abitz

und Mieter

25.01.2006 Bochum Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Horst Griesmayr

Eigentums aus kaufmännischer und rechtlicher Sicht

25.01.2006 Wiesbaden Das Verkaufsgespräch – Verkaufspsychologie fachspezifisch Barbara Lindermann

für die Immobilienbranche

26.01.2006 Wiesbaden Bewertung von bebauten und unbebauten Liegenschaften Karl Herbert Günter

30.01.2006 Bochum Wissenswertes zu Kabel, Satellit und DVB-T Klaus Deden

Michael Fetik

31.01.2006 Hannover Der Streit um die Mietminderung – zwingendes Recht – Erhard Abitz

Willkür – Abkehr

31.01.2006 Wiesbaden Einführung in das Mietrecht Prof. Dr. Klaus Slapnicar

Seminare Februar 2006

01.02.2006 Bochum Vermieten und Verkaufen im Internet Thomas Heinrich

01.02.2006 Wiesbaden Erfolgreich als Immobilien-Makler Stephan Schlocker

02.02.2006 Bochum Der Energieausweis für Gebäude Ernst Merkschien

04.02.2006 Bochum Vorbereitung auf die IHK-Prüfung  zum/zur Kaufmann/-frau Lehrerinnen und Lehrer des 

11.02.2006 in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft Berufskollegs im EBZ

18.02.2006

06.02.2006 Bochum Der stressfreie Jahresabschluss nach Handels- und Steuerrecht Heinz Buschkühler

06.02.2006 Hannover Der Brief an Mieter und Kunden – Patricia Ringel

Kompakt, verständlich, DIN-gerecht

07.02.2006 Bochum Darstellung von ModInst – Maßnahmen im Rechnungswesen Kerstin Bonk

07.02.2006 Düsseldorf Schönheitsreparaturen und Renovierung während der Mietzeit – Ulf P. Börstinghaus 

Wie setzt man es durch? Martina Walke

07.02.2006 Hannover Energieausweis nach Bedarf und/oder Verbrauch Christian Sperber

Ingolf Schmidt

07.02.2006 Wiesbaden Fairness anstelle Mobbing – Psychoterror unter Mietern Angelika Eppner

Margit Kobold

08.02.2006 Wiesbaden Fehler vermeiden beim Vermieten – Ausgewählte Praxisfragen Gerhard van Zütphen
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08.02.2006 Hannover Einführung in die Begründung und Verwaltung Heike David

von Eigentumswohnungen

09.02.2006 Düsseldorf Rechtliche Anforderungen an die Wärmelieferung – Volker J. Ziaja

Vertragliche Regelungen und Mietrecht

09.02.2006 Wiesbaden Berichtswesen in der Wohnungswirtschaft Kerstin Bonk

09.02.2006 Hannover Der optimale Erstkontakt mit dem Mietinteressenten Astrid Horváth

13.02.2006 Hannover Bautechnische Grundkenntnisse für Horst Griesmayr

Wohnungseigentumsverwalter

13./14.02.2006 Bochum Intensivseminar Mietrecht Erhard Abitz

20./21.02.2006

14.02.2006 Hannover Wirtschaftsplan für Wohnungsunternehmen Kerstin Bonk

14.02.2006 Wiesbaden Einführung in die Hausverwaltung, Teil 1 –   Hannelore Böhnke

Praktische und rechtliche Grundlagen

15.02.2006 Bochum Die Tricks der Schuldner – Und was der Gläubiger Detlef Wendt

dagegen tun kann

15.02.2006 Hannover Lohnsteuer 2006 Michael Blenkers

15.02.2006 Wiesbaden Technik für Kaufleute, Grundlagenseminar Ulrike Wolff-Böhme

16.02.2006 Bochum Wirkungsvolle Instrumente zur Kostenreduzierung Sabine Petter

durch soziales Management

16.02.2006 Hannover Ausbilder-Seminar, Teil 2 – Auswahl und Beurteilung Michael Preuße

von Auszubildenden

16.02.2006 Wiesbaden Überwachungspflichten der Wohnungsunternehmen im Bestand Hans-Thomas Damm

20.02.2006 Bochum Wirtschaftsplan für Wohnungsunternehmen Kerstin Bonk

21.02.2006 Hannover Finanzielle Fördermöglichkeiten für die Altbausanierung Carola Kretschmer

mit praktischen Beispielen

21.02.2006 Wiesbaden Zeitgemäße Ausbildung in der Praxis Doris Lavall

Jochen Schalon

22.02.2006 Bochum Bewertung von bebauten und unbebauten Liegeschaften Karsten Schmidt

22.02.2006 Wiesbaden Erfolgreicher Aufbau eine Hausverwaltung, Teil 2 Hannelore Böhnke

23.02.2006 Bochum Optimierung von Leistungseinkauf und Arbeitsprozessen Dr. Norbert Raschper

bei Kleinaufträgen

23.02.2006 Wiesbaden Wohnungswirtschaftliches Rechnungswesen, Teil 1 Ursula Plöger

27.02.2006 Bochum Rechtliche Grundlagen des WEG-Verwalters aus Anwendersicht Erhard Abitz

28.02.2006 Hannover Insolvenz eines Mieters – Was hat das für Auswirkungen? Beate Heilmann

Für Fragen zu Veranstaltungen stehen zur Verfügung:

• in Bochum: 
Claudia Bovenschulte

Telefon 02 34/94 47 - 5 10

• in Düsseldorf und Frankfurt:
Dr. Gerhard Jeschke

Telefon 02 11/1 69 98 - 25

• in Hannover:
Karsten Dürkop

Telefon 05 11/12 65 - 1 26
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Am 14. Januar 2006 beginnt im EBZ in Bo-
chum wieder das erfolgreiche Fortbil-
dungsangebot „Fachkaufmann/-frau für die
Verwaltung von Wohneigentum (IHK)“.

Es ist auf alle diejenigen zugeschnitten,

die in der WEG-Verwaltung ihre Zukunft

sehen und sich zu sicheren Kennern der

Materie entwickeln wollen. Die Fortbil-

dung ist berufsbegleitend, denn Praxisnä-

he und schnelle Anwendbarkeit des er-

worbenen Wissens in der beruflichen Tä-

tigkeit werden groß geschrieben. Dafür

stehen auch die Dozenten, die erfahrene

Praktiker aus der WEG-Verwaltung sind

und ihren eigenen Erfahrungsschatz aktiv

beisteuern.

Die Fortbildung „Fachkaufmann/-frau

WEG“ wird anhand eines frisch moderni-

sierten Rahmenstoffplans durchgeführt

und findet ein Jahr lang an 30 Wochenen-

den statt. Dank des dichten Lehrstoffs und

der großen Erfahrung der Dozenten stellt

sie eine erstklassige Spezialisierungs-

chance dar. Neben der IHK-Prüfung wird

allen Teilnehmern die Möglichkeit gebo-

ten, auch an der hausinternen EBZ-Prü-

fung teilzunehmen, die branchenweit als

Gütesiegel für besondere Fachkompetenz

anerkannt ist.

Fortbildung „Fachkaufmann/-frau WEG (IHK)“

Im EBZ: Wissen, das sich rechnet

Nähere Informationen bei Bärbel Beer, 
Tel.: 02 34/94 47-5 15, 
E-Mail: b.breer@e-b-z.de
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Nähere Informationen bei der 
Südwestdeutschen Fachakademie, 
Tel.: 06 11/37 97 56, 
E-Mail: info@sfa-immo.de. 

Die Südwestdeutsche Fachakademie der
Immobilienwirtschaft (SFA) in Wiesbaden
bietet einen neu entwickelten Studiengang
„Sachverständiger Immobilienbewertung“
(SwFA) an, der am 21. Januar 2006 beginnt.

Das Studium bereitet die Absolventen um-

fassend auf eine Tätigkeit als Sachver-

ständige für die Bewertung von bebauten

Neuer Studiengang beginnt im Januar

Sachverständiger Immobilienbewertung (SwFA)

und unbebauten Grundstücken, Mieten

und Pachten vor und vermittelt eine pra-

xisorientierte Einführung in die Bearbei-

tung von Gutachten. Es richtet sich an Per-

sonen, die bereits über eine Ausbildung

sowie umfassende Erfahrung in der Im-

mobilienwirtschaft verfügen und mit die-

sem fachlichen Hintergrund eine Sach-

verständigentätigkeit anstreben.

Das Studium umfasst zwei Semester und

findet berufsbegleitend jeweils samstags

in Wiesbaden statt. Bei erfolgreich be-

standener Prüfung wird der akademie-

interne Abschluss Sachverständiger Im-

mobilienbewertung (SwFA) verliehen.

Für Sie gelesen

Wohin steuern unse-
re Städte? Werden sie
ihren Charakter und
ihre über Generatio-
nen hinweg entstan-
denen Strukturen be-
halten? Werden es
auch morgen noch
Städte für Menschen
sein, die in den pri-
vaten und öffent-
lichen Räumen ein
wesentliches Ele-
ment ihrer Lebens-

qualität erblicken? Diesen Fragen gehen 
25 prominente Autoren in dem Buch auf
über 400 Seiten nach.

Die Initiative „Städte für Menschen“ ver-

steht sich als ein Diskussionsforum für al-

le Interessierten: vornehmlich Architek-

ten, Planer, Verantwortungsträger in der

Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, in

Stadtverwaltungen, Unternehmen und Ins-

titutionen, aber auch engagierte Bürger.

Sie will Anstöße und Anregungen geben

zu einer Reurbanisierung und einer von

Leben erfüllten Renaissance der Städte.

Die Autoren – darunter renommierte Ar-

chitekten, Stadtplaner, Wohnungspolitiker

und Wissenschaftler – beteiligen sich an

dieser Diskussion mit Beiträgen, wie „Die

abendländische Stadt – vom frühen Mittel-

alter bis ins 21. Jahrhundert“. Weitere

interessante Aufsätze in dem Buch: „Die

Stadt in der Kunst“, „Wohnen – eine un-

endliche Geschichte“, „Thesen zur künfti-

gen Stadtentwicklung“, „Stadträumliche

Komposition“, „Stadtentwicklungstrends

– Wirtschaftswachstum ohne Bevölke-

rungswachstum“, „Menschliche Städte –

Wege zu mehr bürgerschaftlichem Enga-

gement“.

Städte für Menschen

Jens Friedemann und Rüdiger Wiechers (Hrsg.)

Jens Friedemann, Rüdiger Wiechers
(Hrsg.), Städte für Menschen, 408
Seiten, ISBN 3-8314-0775-4, 36,80 ¤

Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am
Main, Bestellung im Internet unter 
vertrieb@kreditwesen.de

Eduard Mändle, Grundriss der Woh-
nungsgenossenschaften, 188 Seiten,
23,80 ¤, Hammonia-Verlag GmbH,
Hamburg. Bestellung im Internet 
unter www.hammonia.de, 
Bestell-Nr. 10202.

In der Reihe „Moderne Immo-
bilienwirtschaft – Lehrbücher
für Studium, Fortbildung und
Praxis“, herausgegeben von
Eduard und Markus Mändle,
ist als Band 4 der „Grundriss
der Wohnungsgenossen-
schaften“ von Eduard Mändle
erschienen.

Das Lehr- und Lernbuch gibt einen um-

fassenden und systematischen Überblick

über die typischen Merkmale der Woh-

nungsgenossenschaften. So dokumentiert

es deutlich, dass der Aufbau und Ablauf ei-

nes kooperativen Wohnungsunterneh-

mens im Vergleich mit Einzel- oder Pri-

vatunternehmen, aber auch mit Kapital-

gesellschaften recht komplex ist.

Das Fachbuch erörtert die Wohnungsge-

nossenschaften systematisch anhand ei-

ner klaren Gliederung. Dabei zeigt der 

Autor neben den typischen Genossen-

schaftsfakten auch  betriebs- und volks-

wirtschaftliche sowie soziologische Aspek-

te auf.

Grundriss der Wohnungsgenossenschaften

Eduard Mändle 

Die Herausgeber

Jens Friedemann, seit 1990 Leiter der Im-

mobilien-Redaktion der Frankfurter All-

gemeinen Zeitung, ist ein Pionier im Be-

reich des Immobilien-Journalismus. Mit

Rüdiger Wiechers (bis zu seiner Pensio-

nierung Vorstand der Dresdner Bauspar

AG, später der Allianz Dresdner Bauspar

AG) hat er den kongenialen Partner für

dieses Werk gefunden: Wiechers Augen-

merk galt von jeher dem zielgruppenge-

rechten, intelligenten und preisbewussten

Bauen in Ballungsräumen.
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der WELT erschienenen Serie „Renaissan-

ce der Stadt“ (Ausgabe vom 2. August

2005). 

Das Buch „go south“ ist von vornherein dop-

pelsprachig, deutsch und englisch, erschie-

nen. Wenn auch erst kurz nach seinem Er-

scheinen, sind viele der Fotos schon wieder

veraltet. Denn an dieser „Stadt der kurzen We-

ge“, wie es auf Bauschildern heißt, wird unter

Hochdruck gebaut. Die Nachfrage übertrifft

die Erwartungen. Von Flaute am Bau ist in die-

sem Projekt nichts zu spüren.

Nach der Auflösung der französischen Gar-

nison wird das Projekt seit 1990 realisiert. In

programmatischen Beiträgen legen die Ober-

bürgermeisterin von Tübingen, Brigitte Russ-

Scherer, der Planer und Stadterneuerer An-

dreas Feldtkeller und der Architekt Matthias

Schuster vom Stuttgarter Büro „Lehen drei“

dar, warum nicht mehr so wie vor fünfzig Jah-

ren gebaut werden kann und welche Wohn-

wünsche die neue Urbanität abdecken muss. 

Zuerst setzte die Kommune das planungs-

rechtliche Instrument des „Städtischen Ent-

wicklungsbereiches“ ein. Damit kann sie die

Wertsteigerung, die mit der Umwidmung

der Kasernenkomplexe einherging, „selbst

abschöpfen und in den Aufbau der Infra-

struktur investieren“ (Russ-Scherer). Dann

ging Stadtsanierer Feldtkeller mit den Ar-

chitekten von „Lehen drei“ aus Stuttgart 

daran, ein urbanes Strukturgewebe aus er-

schwinglichem Wohnraum, innovativen Ar-

beitsplätzen und einer hohen Aufenthalts-

qualität im öffentlichen Raum zu ertüfteln.

Schließlich kamen die Baugemeinschaften

und erschufen mit selbst gewählten Archi-

tekten interessante Neubauten zwischen den

sanierten Kasernen – und das in der Band-

breite vom städtischen Einfamilienhaus bis

zum Wohn- und Geschäftshaus mit über 30

Wohnungen. 

Schon jetzt beherbergt das Gebiet auf 60

Hektar Fläche 3.000 Menschen und 700 Ar-

beitsplätze in Büros, Gewerbebetrieben und

Dienstleistungsunternehmen.

Ein neuer Stadtteil
in einem ehemali-
gen Kasernenvier-
tel im Süden Tü-
bingens kann zum
Wegweiser für die
Renaissance unse-
rer Städte als le-
bendige und at-
traktive Wohnorte
werden. Fachjour-
nalist Dankwart
Guratzsch sieht

den Prozess und das bisher sichtbare Er-
gebnis dieser Stadtentwicklung als ein Lehr-
stück, das Nachahmung verdient. Für Ar-
chitektur- und Städtebaustudenten  müsse
das Modell zum Pflichtstudium werden. In
Zeiten der Schrumpfung und des Rückzug
von den Rändern habe es Modellcharakter.

Auf einstigen Brachflächen realisierten

vorwiegend private Bauherren und Bau-

gemeinschaften Häuser mit neuen und

individuellen Wohn- und Nutzungskon-

zepten. Die Palette urbaner Bausteine

reicht dabei vom Einfamilienhaus bis zum

Stadthaus für fast 30 Familien, vom Ge-

nerationenprojekt bis zum Gründerzen-

trum, vom umgenutzten Altbau bis zum

Passivhaus. Bewohner und Stadt doku-

mentieren hier ein neues Bewusstsein

städtischer Architektur und lebendiger

Stadt. Die Tübinger Südstadt wurde be-

reits mit mehreren Preisen ausgezeich-

net, u. a. mit dem Europäischen Städte-

baupreis 2002 und dem DIFA-Award „Eu-

ropas beste Quartiere“ 2004. 

Die farbige Dokumentation veranschau-

licht  in den brillanten Fotos von Gudrun

Theresia de Maddalena anhand einzelner

Häuser dieses so besonderen Stadtteils die

architektonische Qualität individuellen

Bauens und deren Zusammenspiel im ur-

banen Kontext. Die Textbeiträge namhafter

Autoren beleuchten Hintergründe, Kon-

zepte und Strategien der „lebendigen“

Stadt und ordnen das Tübinger Projekt in

einen größeren städtebaulichen und ar-

chitektonischen Kontext ein.

„Es ist die Klientel der ’neuen Urbanisten‘,

die die Architekten und Stadtplaner, die In-

vestoren und Statistiker lange Zeit völlig

vergessen hatten“, so Guratzsch in seiner in

Gudrun Theresia de Maddalena, 
Matthias Schuster: „go south. das 
Tübinger Modell“, Wasmuth Verlag,
Tübingen, 220 Seiten, 28,80 ¤. 

„go south – das Tübinger Modell”

Gudrun Theresia de Maddalena, Matthias Schuster

Haag  Agentur  für  Kommunikation

Und die nehmen wir sehr ernst.

Denn als Partner von Unter-

nehmen und Verbänden schaffen

wir Werte: zur Imagesteigerung,

zur Markenbildung, zur Markt-

präsenz. Mit langjähriger Erfah-

rung, mit hohem Anspruch und

mit ausgezeichneten Kenntnissen

der Wohnungsbaubranche.

Gerne sind wir auch Ihr Partner.

Zum Beispiel für Ihre:

 • Geschäftsberichte

 • Kundenzeitschriften

 • Mieterzeitungen

 • Imagebroschüren

 • Festschriften

 • Jahresabschlussberichte

Haag Agentur für Kommunikation GmbH
Telefon o681/99281-0

E-Mail: mailbox@haag-kommunikation.de

Internet: www.haag-kommunikation.de

Alle reden von

partnership .
Wir auch.



44 Betriebswirtschaft

VerbandsMagazin • 12/05 – 1/06

Seit Anfang November 2005 liegen die Er-
gebnisse des Betriebsvergleichs 2004 vor.
Den teilnehmenden Unternehmen ist die
Auswertung bereits zugeleitet worden. An
der freiwilligen Datenerhebung für das ver-
gangene Jahr haben sich unverändert viele
Unternehmen beteiligt. Im Verbandsgebiet
des VdW südwest konnte die Zahl der Teil-
nehmer gegenüber dem Vorjahr gesteigert
werden. Insgesamt liegen der Auswertung
die Daten von 240 Mitgliedsunternehmen
des VdW Rheinland Westfalen und von 45
Mitgliedsunternehmen des VdW südwest
zugrunde, die gemeinsam knapp 900.000
Wohneinheiten bewirtschaften.

Die Fortentwicklung des Betriebsvergleichs

erstreckte sich in diesem Jahr insbeson-

dere auf eine Erweiterung der Auswertun-

gen um neue Kennzahlen. Dabei wurden

die meisten Anregungen aus dem Teil-

nehmerkreis der Vorjahre umgesetzt. Bei-

spiele sind die Ermittlung eines Cash-

Flows vor Instandhaltungskosten, der

durchschnittliche Gebäudebuchwert und

die Quote des gesamten Kapitaldienstes

zu den Sollmietenerträgen. Mittlerweile

umfasst die Auswertung damit 78 Kenn-

zahlen aus den verschiedenen Bereichen.

Für die Zukunft sind weitere Ergänzun-

gen und Verbesserungen vorgesehen. An-

regungen, Kritik und Verbesserungsvor-

schläge aus Reihen der Mitgliedsunter-

nehmen sind willkommen. 

Empirische Vorgehensweise

Die folgenden knappen Darstellungen der

Einzelergebnisse beruhen auf den Daten

aller teilnehmenden Mitgliedsunterneh-

men des VdW Rheinland Westfalen und

des VdW südwest. Die Tabellen differen-

zieren lediglich nach der Anzahl der ver-

walteten Einheiten. Der detaillierte Be-

triebsvergleich unterscheidet zusätzlich

nach Rechtsformen. Die Gruppe der Woh-

nungsunternehmen mit einem Bestand

von weniger als 100 verwalteten Wohn-

einheiten (WE) wurde in die Auswertun-

gen nicht einbezogen, weil die Unterneh-

mensstrukturen in dieser Größenklasse

für einen sinnvollen Vergleich zu hetero-

gen sind. Ferner wurde auf Zeitreihen-

vergleiche weitestgehend verzichtet, da erst

mit dem Betriebsvergleich 2003 Daten der

Unternehmen des VdW südwest einbezo-

gen wurden.

Teilnehmerstruktur

2004 verteilten sich die teilnehmenden

Wohnungsunternehmen wie folgt auf die

einzelnen Größenklassen (siehe o. a. Grafik).

Bewirtschafteter Bestand 
und Bautätigkeit

Für die nachfolgende Grafik wurden je

Gruppe die Angaben zu den fertiggestell-

ten Vermietungseinheiten (Neubau) ins

Verhältnis zum Gesamtbestand der be-

wirtschafteten Einheiten gesetzt. Insge-

samt ist über alle Gruppen hinweg ein

Rückgang der Bautätigkeit zu verzeichnen.

Lediglich in der Gruppe der großen Woh-

nungsunternehmen blieb dieser Wert an-

nähernd konstant. 

Der Trend ist deutlich erkennbar, wenn-

gleich das Datenmaterial des Betriebsver-

gleichs für allgemein gültige repräsentati-

ve Zeitreihen nicht ausreicht, da Ände-

rungen zum Teil auch durch den Wechsel

der teilnehmenden Unternehmen verur-

sacht werden. 

Rentabilität

Ermittelt man für jede Größenklasse die

durchschnittliche Eigen- und Gesamtka-

pitalrentabilität und stellt diese Werte dem

Gesamtdurchschnitt gegenüber, ergibt sich

folgendes Bild:

Hier wird deutlich, dass die Rentabilitäts-

kennziffern der größeren Wohnungs-

unternehmen im diesjährigen Datenbe-

stand teilweise deutlich über dem Ge-

samtdurchschnitt aller Teilnehmer sowie

über dem entsprechenden Durchschnitt

der kleineren Wohnungsunternehmen lie-

gen. Aufgrund des hohen Fremdkapital-

Viele Teilnehmer und neue Kennzahlen
Betriebsvergleich 2004 des VdW Rheinland Westfalen und des VdW südwest

Genossenschaften
101-500 WE

501-1.500 WE

1.501-3.000 WE

3.001-6.000 WE

> 6.000 WE

Kapitalgesellschaften
101-500 WE

501-1.500 WE

1.501-3.000 WE

3.001-6.000 WE

> 6.000 WE

Gesamt

Teil-

nehmer

Anzahl

29

73

44

24

5

15

16

29

24

26

285

Bilanz-

summe (Mittel)

T¤

6.617

20.878

49.402

105.522

200.058

12.430

28.453

58.765

97.839

470.743

87.878

WE

(Mittel)

Anzahl

278

898

1.912

3.924

7.837

164

854

1.911

3.851

14.531

3.004

Umsatzerlöse

HBW (Mittel)

T¤

1.070

3.601

8.069

16.981

33.179

929

4.054

8.218

16.176

68.642

13.395

Fertiggestellte Einh. / bewirtschaftete Einh. in % 2003 und 2004

Eigen- und Gesamtkapitalentabilität –
Durchschnittswerte je Gruppe und Gesamtbestand
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anteils ist die die Rentabilität des Eigen-

kapitals branchentypisch in der Regel hö-

her als die des Gesamtkapitals.

Finanzierung

Aufschluss über die Finanzierung der

Wohnungsunternehmen geben die Eigen-

und Fremdkapitalquoten.

Im Gesamtdurchschnitt beträgt die Eigen-

kapitalquote ca. 38 Prozent. Die Quote des

langfristigen Fremdkapitals erreicht ca. 53

Prozent. Ca. 9 Prozent entfallen auf kurz-

fristiges Fremdkapital. Damit liegt die

durchschnittliche Eigenkapitalquote der

teilnehmenden Wohnungsunternehmen

deutlich über dem gesamtwirtschaftlichen

Durchschnittswert deutscher Kapitalge-

sellschaften von ca. 24 Prozent. Differen-

ziert man die Quoten nach Größenklas-

sen, so wird deutlich, dass größere Woh-

nungsunternehmen im Mittel etwas

niedrigere Eigenkapitalquoten bzw. hö-

here Fremdkapitalquoten als der Durch-

schnitt aufweisen. Das erklärt auch, zu-

mindest teilweise, die höheren Eigenka-

pitalrentabilitätskennziffern größerer

Wohnungsunternehmen. 

Gebäudebuchwerte und Maklerfaktor

Erstmalig wurden in 2004 der durch-

schnittliche Gebäudebuchwert und der

durchschnittliche Maklerfaktor (Istmie-

te/Gebäudebuchwert) der teilnehmenden

Unternehmen ermittelt.

Der durchschnittliche Gebäudebuch-

wert lag in allen Größenklassen über 

300 Euro/m2. Dabei lagen die Werte in

den mittleren Größenordnungen relativ

nahe beieinander. Abweichungen nach

oben gibt es bei den kleinen und den gro-

ßen Unternehmen. Beim Maklerfaktor gibt

es dagegen keinen so organischen Verlauf. 

Fluktuation und Leerstand

Relativ deutlich zugenommen haben

gegenüber dem Vorjahr in den meisten

Gruppen die Fluktuation und die Leer-

stände. Das wird aus den folgenden Quo-

tendarstellungen ersichtlich.

Die Erhöhung der Leerstandsquote ist im

Wesentlichen zu etwa gleichen Teilen auf

Umbaumaßnahmen und Vermietungs-

schwierigkeiten zurückzuführen.

Mieterträge

Nachfolgend werden die Gesamtmieter-

träge (Wohnungen + Gewerbe + Garagen)

und die reinen Wohnungsmieten je Quad-

ratmeter dargestellt.

Im Gesamtbestand und in den einzelnen

Größenklassen liegen die Gesamtmieten

mittlerweile deutlich über 4 Euro je Qua-

dratmeter Wohn- und Nutzfläche und Mo-

nat. Die Unterschiede in den Größenklas-

sen sind dabei eher gering. Betrachtet man

die reinen Wohnungsmieten, so ergeben

sich jedoch deutlichere Unterschiede. Die-

ser Wert sollte in den kommenden Jahren

genauer beobachtet werden, da die Aus-

wertung erstmalig 2004 erfolgte und er-

fahrungsgemäß bei der Ersterfassung häu-

figer Fehler auftreten.

Aufwendungen für 
Hausbewirtschaftung

Die nachfolgende Darstellung zeigt einige

wesentliche Aufwendungen für Hausbe-

wirtschaftung, bezogen auf die Sollmie-

tenerträge. Die Instandhaltung umfasst

dabei die Fremdkosten und die verrech-

neten Verwaltungskosten. Zum Kapital-

dienst gehören Zins und Tilgung. Verwal-

tungskosten sind die Kosten, die die

Vergleichsteilnehmer der Hausbewirt-

schaftung zuordnen. >>

Leerstandsquote – Durchschnitt je Gruppe und Gesamtbestand

Instandhaltung, Kapitaldienst, 
Verwaltungskosten zu Sollmieten in % – 

Durchschnitt je Gruppe und Gesamtbestand

Fluktuationsquote – Durchschnitt je Gruppe und Gesamtbestand

Eigenkapital und Fremdkapitalquote –
Durchschnittswerte je Gruppe und Gesamtbestand

Gebäudebuchwerte und Maklerfaktor–
Durchschnittswerte je Gruppe und Gesamtbestand

Gesamtmieten un Wohnungsmieten –
Durchschnittswert je Gruppe und Gesamtbestand

in ¤/qm/Monat
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Der höchste Anteil entfällt in der Regel auf

den Instandhaltungskostenanteil, jedoch

dicht gefolgt vom Kapitaldienstanteil (inkl.

Tilgung). Der Verwaltungskostenanteil

schwankt je nach Größenklasse zwischen

10 und 15 Prozent.

Zusammenfassung und 
Zusatzauswertungen

Die Teilnehmerzahl und das unverändert

große Interesse des Teilnehmerkreises an

den Ergebnissen des Betriebsvergleichs

zeigt, dass diese Form der Datenerhebung

und -auswertung mittlerweile einem enor-

men Bedarf an aussagefähigen Vergleich-

werten folgt. Auch das geänderte Ver-

sandverfahren des Erfassungsbogens –

vom individuellen Postversand auf selbst-

ändigen Internet-Download – führte zu

keinem signifikanten Rückgang der Teil-

nehmerzahl.

Zu bedauern ist lediglich, dass einige Teil-

nehmer nicht in jedem Jahr am Betriebs-

vergleich teilnehmen. Damit ist die Ver-

gleichbarkeit  in einigen Gruppen im Zeit-

ablauf nur eingeschränkt gewährleistet.

Pauschale Auswertungen wie die darge-

stellte sind nur bedingt zielführend, da Än-

derungen in der Teilnehmerstruktur die

Ergebnisse zum Teil erheblich beeinflus-

sen. Wesentlich aufschlussreicher sind die

Individualauswertungen auf Größenklas-

sen- und Rechtsformebene. Hier können

gesicherte Vergleichsdaten bereitgestellt

werden. Eine Teilnahme am Betriebsver-

gleich ist für jedes Mitgliedsunternehmen

möglich und empfehlenswert. Der Auf-

wand für die Erfassung der Daten bewegt

sich in einem vertretbaren Rahmen.

Teilnehmenden Unternehmen, 
die  Interesse an zusätzlichen 
Auswertungen haben, steht im 
Drei-Länder-Büro der Referent 
für Betriebswirtschaft 
Hans-Joachim Palm, 
Tel.: 02 11/1 69 98-36 
E-Mail: a.palm@vdw-rw.de
als Ansprechpartner zur Verfügung.
Die Erstellung der Zusatzaus-
wertungen ist kostenpflichtig 
und wird nach Zeitaufwand mit 
90 ¤/Std. berechnet.

Alles im Griff.
Immobilienbewirtschaftung und -verwaltung
mit der WRW.

Wachsende Leerstände, steigender Kostendruck und zuneh-

mende Konkurrenz: Der Wohnungsmarkt ist härter denn je.

Was hilft, ist Effizienz: eine schlanke Unternehmensorganisation,

transparente Prozesse, ein funktionstüchtiges Risikomanage-

ment, kompetentes Personal.

Wir unterstützen Wohnungsunternehmen auf dem Weg zu

mehr Effizienz: mit kompetenten Einzelleistungen bis hin zur

Übernahme gesamter Prozesse. Sie können sicher sein, dass wir

dabei stets das Ganze im Blick haben! Dafür bürgt unsere jahr-

zehntelange Beratungserfahrung in der Wohnungswirtschaft.

Wir sind Ihr Partner für:

• Prozess- und Organisationsoptimierung

• Personalentwicklung

• Lohn- und Gehaltsservice

• Bilanzierung und Jahresabschlussberatung

• Revision

• Geschäftsbesorgung

• Versicherungsoptimierung und Schadenmanagement

• Technische Dienstleistungen

Mehr Informationen finden Sie hier: www.wrw.org

Wohnungswirtschaftliche Treuhand Rheinland-Westfalen GmbH Düsseldorf • Münster • Dresden
Zentrale: Kanzlerstraße 2 • 40472 Düsseldorf • Tel. 02 11 /95 99-0 • Fax 02 11 /95 99-168 • info@wrw.org
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Das frühere Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen hat erst-
mals seit dem Jahr 1997 wieder ein Hand-
buch mit aktuellen Infos rund um das 
Bauen und Wohnen in Deutschland he-
rausgegeben. 

Das Handbuch „Wohnen und Bauen in

Zahlen 2005“ enthält sowohl Informatio-

nen zu den Strukturen der Gebäude- und

Wohnungsbestände als auch zu der Wohn-

situation der privaten Haushalte. Zudem

erhält man Auskünfte zu Preisen und Mie-

ten, zum Thema soziale Wohnraumförde-

rung sowie zu Wohngeld und Bautätigkeit.

Die Verfasser stellen auch das Geschehen

auf den deutschen Wohnungsmärkten in

den Kontext der gesamtgesellschaftlichen

und ökonomischen Entwicklungen. Dazu

ergänzen sie die Ausführungen um Grund-

daten zu demographischen Trends und

Strukturen sowie der Flächennutzung. 

Schließlich enthält das Handbuch einige

makroökonomische Daten in Tabellen-

form, etwa zu Bruttoinlandsprodukt und

Bauwirtschaft. 

Wohnen und Bauen
in Zahlen 2005

Aktuelle Informationen

Das 120 Seiten umfassende Werk 
mit zahlreichen Tabellen und Grafiken 
ist online unter www.bmvbw.de 
(Bürger-)Service > Bestellungen/
Downloads) zu finden.

Mrd. Eur; in jeweiligen Preisen

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Gestalten Sie die Zukunft unseres Unternehmens maßgeblich mit!
Wir sind ein leistungsstarkes, kommunal gebundenes Wohnungsunternehmen mit rund 3600 Wohnungen. Gesell-
schafterin ist zu 100 % die Stadt Viersen. Wir legen Wert auf marktwirtschaftliche Orientierung, die gleichermaßen
soziale Verantwortung beinhaltet. Um unsere Führungskontinuität sicher zu stellen, suchen wir im Zuge einer Nach-
folgeregelung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit (m/w) als 

Diese Position ist unmittelbar dem Vorstand unterstellt. Die Übernahme der Prokura ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

Vom Alter her passen Sie am besten zu uns, wenn Sie zwischen 40 und 50 Jahre alt sind. Der besondere Reiz an dieser Funktion liegt darin, dass Sie
gemeinsam mit dem Vorstand Strategien und Ziele des Unternehmens mit gestalten und umsetzen können.

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen - gerne auch vorab per E-Mail - unter der Angabe der Kennziffer
1001/200/05 an die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft ZfM - Personal- und Managementberatung. Für eine erste vertrauliche Kontaktauf-
nahme stehen Ihnen dort unsere Berater Julia Völker, Stephanie Boeker und Edmund Mastiaux unter der Telefonnummer 0228/265004 zur Verfügung.

Zu Ihren wesentlichen Aufgaben gehören:

q Erstellung der Jahresabschlüsse einschließlich der Steuerbilanzen
und -erklärungen;

q Erstellung der Wirtschafts- und Finanzpläne sowie der Quartals-
berichte;

q Einwerben von Finanz- und Kreditmitteln und Sicherstellung der
Unternehmensliquidität;

q Verantwortlichkeit für den optimalen EDV-Betrieb;
q Zielgerichtete Führung von ca. 15 Mitarbeitern.

Sie entsprechen folgenden Anforderungen:

q Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idea-
lerweise aufbauend auf einer Ausbildung zum Kaufmann der Grund-
stücks- und Wohnungswirtschaft;

q Mehrjährige Berufserfahrung in der Wohnungswirtschaft;
q Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Bilanz- und Steuerwesen;
q Fähigkeit, zielgerichtet und situativ zu führen;
q Überzeugende Persönlichkeit mit Sinn für das Umsetzbare sowie

ausgeprägter Sozialkompetenz.

Leiter Betriebswirtschaft/Finanzen

ZfM | Personal- und Managementberatung, Edmund Mastiaux & Partner, Meckenheimer Allee 162, 53115 Bonn
Tel.: 0228/26 50 04, Fax: 0228/26 50 06, E-Mail: service@zfm-bonn.de • Weitere Stellenangebote: www.zfm-bonn.de




